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A) Hauptsatzung 
 

STADT KÜLSHEIM 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung 
vom 03.12.2018 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der 
Gemeinderat am 22.07.2024 folgende Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung vom 
03.12.2018 beschlossen: 

 

§ 1 

Es wird folgender neuer § 12 eingefügt: 

 

§ 12 Stellvertreter des Bürgermeisters 

Der Gemeinderat kann aus seiner Mitte bis zu drei Stellvertreter des Bürgermeisters wählen. 

 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens-vorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO der aktuell gültigen 
Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder ein Dritter die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: Külsheim, den 23.07.2024 
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gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis: 

Die Satzung wurde am 02.08.2024 im Amtsblatt Nr. 31 öffentlich bekannt gemacht 

und mit Schreiben vom 02.08.2024 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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STADT KÜLSHEIM 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung 
vom 3. Dezember 2018 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der 
Gemeinderat am 14.12.2020 folgende Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung vom 
03.12.2018 beschlossen: 

 

§ 1 

 

Es wird folgender neuer § 3a eingefügt: 

 

§ 3a Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum 

 

(1) Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen 
für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den 
Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 

 

(2) Für Sitzungen der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats sowie des 
Ortschaftsrats gelten diese Regelungen entsprechend. 

 

§ 2 

 

Der § 6 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

 

§ 6 Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen 

 

(1) Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, können die 
Ausschüsse die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten. 

 

(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall 
Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden 
Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. 
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(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des 
Vorsitzenden oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen. 

 

(4) Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabengebiete verschiedener 
Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen, 
wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des 
Gemeinderats oder zu der eines beschließenden Ausschusses gehört. 

 

(5) Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so hat der 
Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung des 
Gemeinderats herbeizuführen. 

 

§ 3 

 

Der § 11 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

 

§ 11 Zuständigkeiten 

 

(1) Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung und vertritt die Stadt. Er ist für die 
sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung 
verantwortlich und regelt die innere Organisation der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister 
erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der 
Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Stadt in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anordnung 
der zuständigen Behörde geheim zu halten ist. 

 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit 
es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 20.000 Euro 
im Einzelfall;  

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 10.000 
Euro im Einzelfall; 

2.3 Die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des Höchstbetrages der Haushaltssatzung;  

2.4 Die Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach der Haushaltssatzung oder 
für Umschuldung; 

2.5 die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche 
Entscheidungen von städtischen Bediensteten/Beschäftigten bis TVÖD Entgeltgruppe 6, 
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Aushilfsangestellten sowie –arbeitern, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und 
anderen in Ausbildung stehenden Personen; 

2.6 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie 
Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien; 

2.7 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen 
Freigebigkeitsleistungen bis zu 2.000 Euro im Einzelfall; 

2.8 die Stundung von Forderungen im Einzelfall, 

2.8.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe, 

2.8.2 über 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Betrag von 3.000 Euro, 

2.9 den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt im Einzelfall 
nicht mehr als 1.000 Euro beträgt; 

2.10 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum 
oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten, im 
Wert bis zu 10.000 Euro im Einzelfall; 

2.11 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu einem 
jährlichen Miet- oder Pachtwert von 5.000 Euro im Einzelfall; 

2.12 den Erwerb von Rohbauland sowie die Veräußerung von Bauplätzen an Privat-personen 
im Bereich von Neubaugebieten, für die vom Gemeinderat ein Verkaufspreis festgesetzt ist; 

2.13 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 Euro im Einzelfall; 

2.14 die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entscheidung 
darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung 
vorliegt; 

2.15 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratungen 
einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen; 

2.16 die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit Maßnahmen der 
Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz. 

 

(3) Im Rahmen der Bauleitplanung entscheidet der Bürgermeister über: 

3.1 die Erklärung des Einvernehmens der Stadt bei der Entscheidung über die 
Teilungsgenehmigung (§ 19 Abs. 3 BauGB und § 8 LBO), 

3.2 den Verzicht auf die Ausübung vertraglicher und gesetzlicher Vorkaufsrechte, 

3.3 die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden gemäß §§ 51, 144, 145 
BauGB, 

3.4 die Übernahme von Bürgerschaften für den Wohnungsbau nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

§ 4 
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Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Hinweis gem. § 4 Abs. 4 GemO: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Külsheim, den 15.12.2020 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis: 

Die Satzung wurde am 18.12.2020 im Amtsblatt Nr. 51 öffentlich bekannt gemacht und mit 
Schreiben vom 18.12.2020 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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STADT KÜLSHEIM 
Main-Tauber-Kreis 

 

Hauptsatzung 
vom 3. Dezember 2018 

 

 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I  Form der Gemeindeverfassung § 1 

Abschnitt II  Gemeinderat §§ 2, 3 

Abschnitt III  Ausschüsse des Gemeinderats §§ 4 – 9 

Abschnitt IV  Bürgermeister §§ 10, 11 

Abschnitt V  Stellvertretung des Bürgermeisters § 12 

Abschnitt VI  Ortsteile / Stadtteile § 13 

Abschnitt VII  Unechte Teilortswahl § 14 

Abschnitt VIII  Ortschaftsverfassung §§ 15 – 19 

Abschnitt IX  Schlussbestimmungen § 20 

 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der 
Gemeinderat am 03.12.2018 folgende Hauptsatzung beschlossen: 

 

 

I. Form der Gemeindeverfassung 

 

 

§ 1 Gemeinderatsverfassung 

 

Verwaltungsorgane der Stadt sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. 

 

 

II. Gemeinderat 
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§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten 

 

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Stadt. 

 

Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem 
Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft 
Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und 
sorgt beim Auftreten von Missständen in der Stadtverwaltung für deren Beseitigung durch den 
Bürgermeister. 

 

 

§ 3 Zusammensetzung 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem  

und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Stadträte). 

 

III. Ausschüsse des Gemeinderats 

 

 

§ 4 Beschließende Ausschüsse 

 

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 

1.1 der Verwaltungsausschuss, 

1.2 der Technische Ausschuss. 

 

(2) Der Verwaltungsausschuss und der Technische Ausschuss bestehen aus dem 
Bürgermeister als Vorsitzenden und jeweils der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder. Bei einer 
ungeraden Zahl der Gemeinderatsmitglieder erhält der Technische Ausschuss einen Sitz 
mehr. 

 

(3) Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden Stellvertreter bestellt, welche diese 
Mitglieder im Verhinderungsfall vertreten. 

 

 

§ 5 Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse 
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(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbständig 
an Stelle des Gemeinderats. 

 

(2) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 8 bezeichneten 
Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im 
Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses gegeben. 

 

(3) Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskreises zuständig für: 

3.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall 
mehr als 20.000 Euro, aber nicht mehr als 35.000 Euro beträgt; 

3.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 
10.000 Euro, aber nicht mehr als 20.000 Euro im Einzelfall. 

 

(4) Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse nach Wertgrenzen 
bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung 
eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht 
zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den 
Jahresbetrag. 

 

 

§ 6 Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen 

 

(1) Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, können die 
Ausschüsse die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten. 

 

(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall 
Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden 
Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. 

 

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des 
Vorsitzenden oder eines Fünftels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem zuständigen 
beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen. 

 

(4) Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabengebiete verschiedener 
Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen, 
wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des 
Gemeinderats oder zu der eines beschließenden Ausschusses gehört. 
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(5) Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so hat der 
Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung des 
Gemeinderats herbeizuführen. 

 

 

§ 7 Verwaltungsausschuss 

 

(1) Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete: 

1.1 Personalangelegenheiten, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, 

1.2 Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabenangelegenheiten, 

1.3 Schulangelegenheiten, Kindergartenangelegenheiten, 

1.4 Soziale und kulturelle Angelegenheiten, 

1.5 Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, 

1.6 Marktangelegenheiten, 

1.7 Verwaltung der Liegenschaften der Stadt einschließlich der Waldbewirtschaftung, Jagd, 
Fischerei und Weide. 

 

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsausschuss über: 

2.1 die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen  

 von mehr als 1.000 Euro, 

2.2 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen 
Freigebigkeitsleistungen von mehr als 2.000 Euro , aber nicht mehr als 3.000 Euro im Einzelfall 
, 

2.3 die Stundung von Forderungen, 

2.3.1 von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten in unbeschränkter Höhe 

2.3.2 von mehr als 6 Monaten für einen Betrag von mehr als 3.000 Euro bis zu einem Betrag 
von 50.000 Euro, 

2.4 den Verzicht auf Ansprüche der Stadt oder die Niederschlagung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt im Einzelfall 
mehr als 1.000 Euro, aber nicht mehr als 3.000 Euro beträgt, 

2.5 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum 
oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert 
von mehr als 10.000 Euro, aber nicht mehr als 35.000 Euro im Einzelfall, 

2.6 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bei einem 
jährlichen Mietwert oder Pachtwert von mehr als 5.000 Euro, aber nicht mehr als 10.000 Euro, 

2.7 die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert von mehr als 10.000 Euro, aber 
nicht mehr als 20.000 Euro im Einzelfall. 
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§ 8 Technischer Ausschuss 

 

(1) Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete: 

1.1 Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), 

1.2 Versorgung und Entsorgung, 

1.3 Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, 

1.4 Verkehrswesen, 

1.5 Feuerlöschwesen und Zivilschutz, 

1.6 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, 

1.7 technische Verwaltung städtischer Gebäude, 

1.8 Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park - und Gartenanlagen, 

1.9 Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung. 

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Technische Ausschuss über: 

2.1 die Erklärung des Einvernehmens der Stadt bei der Entscheidung über 

2.1.1 die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB), 

2.1.2 die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans (§ 31 BauGB), 

2.1.3 die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung eines Bebauungsplans (§ 33 
BauGB), 

2.1.4 die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB), 

2.1.5 die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB), wenn in den Fällen 2.1.1 
bis 2.1.5 die jeweilige Angelegenheit für die städtebauliche Entwicklung der Stadt nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung oder besonderer Wichtigkeit ist, 

2.1.6 Die Zustimmung gemäß §37 Abs. 4 LBO zur Herstellung von notwendigen Stellplätzen 
und Garagen auf einem geeigneten Grundstück in der Gemeinde und Zustimmung gemäß § 
37 Abs. 5 LBO zur Zahlung eines Geldbetrages anstelle der Herstellung von notwendigen 
Stellplätzen und Garagen, 

2.2 Stellungnahmen der Stadt zu Bauanträgen nach § 53 Abs. 2 und § 54 Abs. 2 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg - LBO -, 

2.3 die Entscheidung über die Ausführung eines Vorhabens des Hoch- und Tiefbaus 
(Baubeschluss) und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und 
Leistungen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung der 
Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen 
Gesamtbaukosten von nicht mehr als 35.000 Euro im Einzelfall, 2.4 planerische Leistungen 
und Gutachten bei voraussichtlichen Honorarkosten von nicht mehr als 20.000 Euro im 
Einzelfall, soweit nicht Nr. 2.3, 

2.5 Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben und auf 
vorläufige Untersagung gemäß § 15 BauGB, 
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2.6 die Erteilung von Genehmigungen und die Entscheidung über allgemein erteilte 
Genehmigungen nach § 144 BauGB, 

 

 

§ 9 Beratende Ausschüsse 

 

Beratende Ausschüsse werden nicht gebildet. 

 

 

IV. Bürgermeister 

 

 

§ 10 Rechtsstellung 

 

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. 

 

 

§ 11 Zuständigkeiten 

 

(1) Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung und vertritt die Stadt. Er ist für die 
sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung 
verantwortlich und regelt die innere Organisation der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister 
erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der 
Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Stadt in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anordnung 
der zuständigen Behörde geheim zu halten ist. 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit 
es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 20.000 Euro 
im Einzelfall;  

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 10.000 
Euro im Einzelfall; 

2.3 die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche 
Entscheidungen von städtischen Bediensteten/Beschäftigten bis TVÖD Entgeltgruppe 6, 
Aushilfsangestellten sowie –arbeitern, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und 
anderen in Ausbildung stehenden Personen; 

2.4 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie 
Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien; 
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2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen 
Freigebigkeitsleistungen bis zu 2.000 Euro im Einzelfall; 

2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall, 

2.6.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe, 

2.6.2 über 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Betrag von 3.000 Euro, 

2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die 

Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder 

die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt im 
Einzelfall nicht mehr als 1.000 Euro beträgt; 

2.8 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum 
oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten, im 
Wert bis zu 1.000 Euro im Einzelfall; 

2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu einem 
jährlichen Miet- oder Pachtwert von 5.000 Euro im Einzelfall; 

2.10 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 Euro im Einzelfall; 

2.11 die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entscheidung 
darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung 
vorliegt; 

2.12 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratungen 
einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen; 

2.13 die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit Maßnahmen der 
Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz; 

 

(3) Im Rahmen der Bauleitplanung entscheidet der Bürgermeister über: 

3.1 die Erklärung des Einvernehmens der Stadt bei der Entscheidung über die 
Teilungsgenehmigung (§ 19 Abs. 3 BauGB und § 8 LBO), 

3.2 den Verzicht auf die Ausübung vertraglicher und gesetzlicher Vorkaufsrechte, 

3.3 die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden gemäß §§ 51, 144, 145 
BauGB 

3.4 die Übernahme von Bürgerschaften für den Wohnungsbau nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

 

V. Stellvertretung des Bürgermeisters 

 

 

§ 12 Stellvertreter des Bürgermeisters 
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Es werden zwei Stellvertreter des Bürgermeisters aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. 

 

 

VI. Stadtteile 

 

 

§ 13 Benennung der Stadtteile 

 

(1) Das Stadtgebiet besteht aus folgenden, räumlich voneinander getrennten Stadtteilen: 

1. Külsheim-Eiersheim 

2. Külsheim-Hundheim 

3. Külsheim-Stadt 

4. Külsheim-Steinbach 

5. Külsheim-Steinfurt 

6. Külsheim-Uissigheim 

 

(2) Die Namen der in Absatz 1 bezeichneten Stadtteile werden mit dem vorangestellten Namen 
der Stadt und mit diesem durch Bindestrich verbunden geführt. 

 

 

VII. Unechte Teilortswahl 

 

 

§ 14 Unechte Teilortswahl 

 

(1) Die in § 13 Abs. 1 genannten Stadtteile bilden je einen Wohnbezirk im Sinne von § 27 Abs. 
2 Satz 1 GemO. Die Sitze im Gemeinderat sind nach Maßgabe des Absatzes 2 mit Vertretern 
dieser Wohnbezirke zu besetzen (unechte Teilortswahl).  

 

(2) Die Sitze im Gemeinderat werden wie folgt auf die einzelnen Wohnbezirke verteilt: 

1. Wohnbezirk Külsheim-Eiersheim    2 Sitze 

2. Wohnbezirk Külsheim-Hundheim    2 Sitze 

3. Wohnbezirk Külsheim-Stadt     9 Sitze 

4. Wohnbezirk Külsheim-Steinbach    2 Sitze 

5. Wohnbezirk Külsheim-Steinfurt    1 Sitz 
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6. Wohnbezirk Külsheim-Uissigheim    2 Sitze 

 

 

VIII. Ortschaftsverfassung 

 

 

§ 15 Einrichtung von Ortschaften 

 

In den räumlichen Grenzen des Stadtteils Külsheim-Uissigheim nach § 13 Abs. 1 wird eine 
Ortschaft eingerichtet. Die Ortschaft führt die für den Stadtteil bestimmten Namen Külsheim-
Uissigheim. 

 

 

§ 16 Bildung und Zusammensetzung der Ortschaftsräte 

 

(1) In der nach § 15 eingerichteten Ortschaft wird ein Ortschaftsrat gebildet. 

 

(2) Die Zahl der Ortschaftsräte beträgt 4 Mitglieder. 

 

(3) Bis zur ersten Wahl der Ortschaftsräte, gleichzeitig mit der Wahl der Gemeinderäte, sind 
jeweils die bisherigen Stadträte der Stadt Ortschaftsräte. 

 

 

§ 17 Zuständigkeit des Ortschaftsrats 

 

(1) Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten. 

 

(2) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören 
und hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. 

 

(3) Dem Ortschaftsrat werden folgende Angelegenheiten zur Entscheidung im Rahmen der 
ihm zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel übertragen, wenn die Angelegenheiten nur die 
Ortschaft betreffen (§70 Abs. 2 GemO), und die Zuständigkeiten der beschließenden 
Ausschüsse nicht übersteigen: 

1. Ausgestaltung, Unterhaltung und Benutzung des Rathauses, der Stahlberghalle, der Schule 
mit Turnhalle, von Einrichtungen der Kultur- und Heimatpflege (z.B. Bücherei), Verfügung über 
die noch vorhandenen Heimatbücher „1200 Jahre Uissigheim“, Sportanlage, Park- und 
Grünanlagen, Wald- und Feldwege, Kindergärten, Kinderspielplätze und Friedhof 
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einschließlich Bestattungseinrichtungen sofern deren Bedeutung nicht über die Ortschaft 
hinausgeht; 

2. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums; 

3. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Benehmen mit dem Gemeinderat; 

4. Förderung von örtlichen, kirchlichen, karitativen, kulturellen, sportlichen und sonstigen 
förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen. 

 

 

§ 18 Ortsvorsteher 

 

(1) Der Ortsvorsteher ist Ehrenbeamter auf Zeit. 

 

(2) Der Ortsvorsteher vertritt den Bürgermeister ständig beim Vollzug der Beschlüsse des 
Ortschaftsrates und bei der Leitung der örtlichen Verwaltung. 

 

(3) Der Ortsvorsteher ist Vorsitzender des Ortschaftsrats. 

 

(4) Ist der Ortsvorsteher nicht Mitglied des Gemeinderates, kann er an den Verhandlungen 
des Gemeinderates und seinen Ausschüssen mit beratender Stimme teilnehmen, soweit der 
Stadtteil Uissigheim betroffen ist. 

 

 

§ 19 Örtliche Verwaltung 

 

Eine örtliche Verwaltung wird nicht eingerichtet.  

 

 

IX. Schlussbestimmungen 

 

 

§ 20 Inkrafttreten 

 

Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige 
Hauptsatzung vom 15.10.2001 mit ihren drei Änderungen außer Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

 

Külsheim, den 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann 

Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis: 

Die Satzung wurde am 07.12.2018 im Amtsblatt Nr. 49 öffentlich bekannt gemacht 

und mit Schreiben vom 10.12.2018 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann 
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Bürgermeister 
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B) Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Stadt Külsheim vom 19. Dezember 2022 

 

 

 

Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 

2. Dezember 2020 (GBL. 1095) hat sich der Gemeinderat am 19. Dezember 2022 folgende 
Geschäftsordnung gegeben. 

 

 

In der nachstehenden Geschäftsordnung ist die weibliche Form der männlichen Form 
gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde die männliche Form gewählt. 
Sofern die GemO die Schriftform vorsieht, gilt sie bei elektronischer oder sonstiger Textform 
als gewahrt. 

 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

 

 

§ 1 Zusammensetzung des Gemeinderats, Vorsitzender 

- §25 Abs. 1, § 48 GemO - 

 

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und den 
ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte). Die Gemeinderäte führen die Bezeichnung 
Stadtrat. 

 

(2) Bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung des Bürgermeisters führen seine 
Stellvertreter im Sinne des § 48 GemO den Vorsitz. 

 

§ 2 Fraktionen 

- § 32a GemO- 
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(1) Die Stadträte können sich nach § 32a GemO zu Mitgliedervereinigungen (Fraktionen) 
zusammenschließen. Eine Fraktion muss aus mindestens drei Stadträten bestehen. Jeder 
Stadtrat kann nur einer Fraktion angehören. 

 

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des 
Gemeinderats mit. Sie dürfen insoweit ihre Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre innere 
Ordnung muss demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. 

 

(3) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, ständige Gäste, den 
Namen des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre Auflösung dem Bürgermeister 
mit. 

 

(4) Die Bestimmungen des § 6 über die Pflicht zur Verschwiegenheit gelten für Fraktionen 
entsprechend. 

 

 

 

II. Rechte und Pflichten der Stadträte und der zur Beratung zugezogenen Einwohner und 
Sachverständigen 

 

 

 

§ 3 Rechtsstellung der Stadträte 

- § 32 Abs. 1 bis 3 GemO - 

 

(1) Die Stadträte sind ehrenamtlich tätig. 

 

(2) Der Bürgermeister verpflichtet die Stadträte in der ersten Sitzung öffentlich auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten. 

 

(3) Die Stadträte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das 
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese 
Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden. 

 

 

§ 4 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht der Stadträte 

- § 24 Abs. 3 bis 5 GemO - 
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(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Stadträte kann in allen Angelegenheiten der 
Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat 
unterrichtet. Ein Viertel der Stadträte kann in Angelegenheiten i.S.v. Satz 1 verlangen, dass 
dem Gemeinderat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In 
diesem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein. 

 

(2) Jeder Stadtrat kann an den Bürgermeister schriftliche, elektronische oder in einer 
Sitzung mündliche Anfragen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 stellen. Mündliche Anfragen, die 
mit keinem Punkt der Tagesordnung in Verbindung stehen, sind erst nach Erledigung der 
Tagesordnung zulässig. 

 

(3) Schriftliche Anfragen sind, sofern es der Gegenstand der Frage zulässt, innerhalb von 
vier Wochen zu beantworten. Sie können am Ende einer Sitzung des Gemeinderats vom 
Bürgermeister mündlich beantwortet werden. Können mündliche Anfragen nicht sofort 
beantwortet werden, teilt der Bürgermeister Zeit und Art der Beantwortung mit. 

 

(4) Eine Aussprache über Anfragen findet nicht statt. 

 

(5) Für Anfragen und Antworten, die wegen des öffentlichen Wohls oder wegen 
berechtigter Interessen Einzelner im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, ist eine die Verschwiegenheit gewährleistende Form zu wahren. 

 

(6) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 3 GemO geheim 
zuhaltenden Angelegenheiten. 

 

 

§ 5 Amtsführung 

- §§ 17 Abs. 1, 34 Abs. 3 GemO - 

 

Die Stadträte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner müssen ihre Tätigkeit 
uneigennützig und verantwortungsbewusst ausüben. Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen 
des Gemeinderats teilzunehmen. Bei Verhinderung oder wenn es erforderlich ist, die Sitzung 
vorzeitig zu verlassen, ist der Vorsitzende unter Angabe des Grundes rechtzeitig vor der 
Sitzung zu verständigen. Ist die rechtzeitige Verständigung des Vorsitzenden infolge 
unvorhergesehener Ereignisse nicht möglich, so kann sie nachträglich erfolgen. 

 

 

§ 6 Pflicht zur Verschwiegenheit 

- §§ 17 Abs. 2, 35 Abs. 2 GemO - 
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(1) Die Stadträte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenheiten, deren 
Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach 
erforderlich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten sind die 
Stadträte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner so lange zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet. Dies gilt nicht für 
Beschlüsse, soweit sie nach § 9 Abs. 3 bekannt gegeben worden sind. 

 

(2) Stadträte dürfen die Kenntnis von geheim zuhaltenden Angelegenheiten nicht unbefugt 
verwerten. Gegen dieses Verbot verstößt insbesondere, wer aus der Kenntnis geheim 
zuhaltender Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen will. 

 

§ 7 Vertretungsverbot 

- § 17 Abs. 3 GemO - 

 

(1) Die Stadträte dürfen Ansprüche und Interessen eines anderen gegen die Stadt nicht 
geltend machen, soweit sie nicht als gesetzliche Vertreter handeln. Ob die Voraussetzungen 
dieses Verbots vorliegen, entscheidet der Gemeinderat. Insbesondere darf ein dem 
Gemeinderat angehörender Rechtsvertreter ein Mandant gegen die Stadt nicht übernehmen. 

 

(2) Auf die zur Beratung zugezogenen Einwohner finden die Bestimmungen des Absatzes 
1 Anwendung, wenn die zu vertretenden Ansprüche oder Interessen mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Verbindung stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der 
Bürgermeister. 

 

 

§ 8 Ausschluss wegen Befangenheit 

- §18 GemO - 

 

(1) Ein Stadtrat oder ein zur Beratung zugezogener Einwohner darf weder beratend noch 
entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder 
folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann: 

 

1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

 

2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten oder 
einem durch Annahme an Kindes statt Verbundenen, 

 

3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten 
oder als verschwägert Geltenden, solange die die Schwägerschaft begründende Ehe oder 
Lebenspartnerschaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht, oder 
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4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person. 

 

(2) Dieses Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Stadtrat oder der zur Beratung 
zugezogene Einwohner 

 

1. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, dem die Entscheidung der Angelegenheit 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, dass nach den 
tatsächlichen Umständen der Beschäftigung anzunehmen ist, dass sich der Stadtrat 
deswegen nicht in einem Interessenwiderstreit befindet; 

 

2. oder dessen Ehegatte, Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
Kinder, Eltern, Gesellschafter einer Handelsgesellschaft oder Mitglied des Vorstands, des 
Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs eines rechtlich selbständigen Unternehmens 
sind, denen die Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. Ist der 
Stadtrat oder der zur Beratung hinzugezogene Einwohner als Vertreter der Gemeinde oder 
auf Vorschlag der Gemeinde Organmitglied im Sinne des Satzes 1, besteht kein 
Mitwirkungsverbot; 

 

3. Mitglied eines Organs einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, der die 
Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann und 
die nicht Gebietskörperschaft ist, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter oder auf Vorschlag 
der Gemeinde angehört, oder 

 

4. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist. 

 

(3) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen 
Interessen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe berührt. Sie gelten ferner nicht für Wahlen 
zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

 

(4) Der Stadtrat und der zur Beratung zugezogene Einwohner, bei dem ein Tatbestand 
vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen 
Gegenstand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser 
Art während der Beratung erkennbar werden. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
entscheidet in Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Stadträten der Gemeinderat, 
bei Mitgliedern von Ausschüssen der Ausschuss, sonst der Bürgermeister. 

 

(5) Wer wegen Befangenheit an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, 
muss die Sitzung verlassen. Bei öffentlicher Sitzung muss er sich in den für die Zuhörer 
bestimmten Bereich des Sitzungsraumes begeben, bei nichtöffentlichen Sitzungen muss er 
auch den Sitzungsraum verlassen. 
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III. Besondere Regelungen für den Bürgermeister 

 

 

 

§ 8a Amtsführung, Pflicht zur Verschwiegenheit, Vertretungsverbot, Ausschluss wegen 
Befangenheit 

- § 52 GemO - 

 

Für den Bürgermeister gelten die Bestimmungen des § 5 Satz 1, § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 
7 Abs. 1 Satz 1 und des § 8 entsprechend. 

 

 

 

 

IV. Sitzungen des Gemeinderats 

 

 

 

§ 9 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

- § 35 GemO - 

 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt 
werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern; über 
Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt 
werden. Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand 
entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird 
in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 

 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats hat jedermann Zutritt, soweit es die 
Raumverhältnisse gestatten. 

 

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Absatz 1 gefasste Beschlüsse sind nach 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten 
öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekanntzugeben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. 
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(4) Die in öffentlicher Sitzung gefassten oder bekannt gegebenen Beschlüsse werden im 
Wortlaut oder in Form eines zusammengefassten Berichts innerhalb einer Woche nach der 
Sitzung über einen Link auf der Internetseite der Stadt (www.kuelsheim.de) veröffentlicht, 
sofern sichergestellt ist, dass hierdurch keine personenbezogenen Daten oder Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse unbefugt offenbart werden. 

 

 

§ 10 Verhandlungsgegenstände 

 

(1) Der Gemeinderat verhandelt über Vorlagen des Bürgermeisters, der Ausschüsse und 
über die dazu gestellten Anträge. 

 

(2) Ein durch Beschluss des Gemeinderats erledigter Verhandlungsgegenstand wird erst 
erneut behandelt, wenn neue Tatsachen oder neue wesentliche Gesichtspunkte dies 
rechtfertigen. 

 

 

§ 11 Sitzungsordnung 

 

Die Stadträte sitzen nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. Kommt keine Einigung zustande, 
bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer 
zahlenmäßigen Stärke im Gemeinderat. Die Sitzordnung innerhalb der Fraktionen wird von 
deren Vertretern im Gemeinderat festgelegt. Stadträten, die keiner Fraktion angehören, weist 
der Bürgermeister den Sitzplatz an. 

§ 12 Einberufung 

- § 34 Abs. 1 und 2 GemO - 

 

(1) Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll jedoch 
mindestens einmal im Monat einberufen werden. Der Gemeinderat muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn es ein Viertel der Stadträte unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 
Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Satz 2 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den 
gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu Sitzungen schriftlich oder elektronisch 
mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel mindestens sieben Tage vor dem 
Sitzungstag die Verhandlungsgegenstände in der Tagesordnung (§ 13) mit. Dabei werden die 
für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen (§ 14) beigefügt. In der Regel finden Sitzungen 
montags statt. In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, 
fernmündlich oder durch Boten) einberufen werden. 
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(3) Für den Abruf und die Übermittlung der Einladung, Tagesordnung und der zur Beratung 
erforderlichen Unterlagen kommt ein Ratsinformationssystem zum Einsatz. Der Empfänger ist 
dafür verantwortlich, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf Einladung und 
Beratungsunterlagen nehmen können. Der Bürgermeister kann aus gegebenem Anlass von 
der Verwendung des Ratsinformationssystems abweichen. 

 

(4) Wird zur Erledigung der Tagesordnung eine Sitzung am nächsten Tag fortgesetzt, so 
genügt die mündliche Bekanntgabe durch den Bürgermeister als Einladung. Stadträte, die bei 
Unterbrechung der Sitzung nicht anwesend waren, sind unverzüglich zu verständigen. 

 

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen sind rechtzeitig ortsüblich 
bekanntzugeben. 

 

 

§ 13 Tagesordnung 

- § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1 GemO - 

 

(1) Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. 

 

(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Stadträte ist ein 
Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu 
setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats 
gehören. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand 
innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. 

 

 

(3) Die Tagesordnung enthält Angaben über Beginn und Ort der Sitzung sowie die zur 
Beratung vorgesehenen Gegenstände, unterschieden nach solchen, über die in öffentlicher 
und solchen, über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln ist. 

 

(4) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen durch schriftlich oder elektronisch 
auszugebende Nachträge die Tagesordnung erweitern. Er ist berechtigt, 
Verhandlungsgegenstände bis zum Beginn der Sitzung unter Angabe des Grundes von der 
Tagesordnung abzusetzen. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 2. 

 

 

§ 14 Beratungsunterlagen 

- § 34 Abs. 1, § 41b Abs. 4 GemO - 
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(1) Der Einberufung nach § 12 fügt der Bürgermeister die für die Verhandlung 
erforderlichen Unterlagen bei, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen. Die Vorlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen und 
möglichst einen Antrag enthalten. 

 

(2) Stadträte dürfen den Inhalt der Beratungsunterlagen öffentlicher Sitzungen, 
ausgenommen personenbezogener Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zur 
Wahrnehmung ihres Amtes gegenüber Dritten und der Öffentlichkeit bekannt geben. 

 

(3) Beratungsunterlagen öffentlicher Sitzungen sind unter Beachtung des Datenschutzes 
grundsätzlich über einen Link auf der Internetseite der Stadt (www.kuelsheim.de) zu 
veröffentlichen. 

 

(4) Im Übrigen und insbesondere für Beratungsunterlagen nichtöffentlicher Sitzungen gilt 
§ 6. 

 

 

§ 15 Verhandlungsfähigkeit und Verhandlungsleitung 

- § 36 Abs. 1, § 37 Abs. 1 GemO - 

 

(1) Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten 
Sitzung beraten und beschließen. 

 

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. Die 
Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche Verhandlungsgegenstände erledigt sind oder wenn 
die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit des Gemeinderats oder aus anderen dringenden 
Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss. 

 

 

§ 16 Handhabung der Ordnung, Hausrecht 

- § 36 Abs. 1 und 3 GemO - 

 

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er kann Zuhörer, 
die den geordneten Ablauf der Sitzung stören, zur Ordnung rufen und erforderlichenfalls aus 
dem Sitzungsraum weisen. 

 

(2) Stadträte können bei grober Ungebühr oder bei wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung 
ist der Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung 
verbunden. Bei wiederholter grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung kann der Gemeinderat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs 
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Sitzungen ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die zu den 
Beratungen zugezogen sind. 

 

 

§ 17 Verhandlungsablauf, Änderung der Tagesordnung durch den Gemeinderat 

 

(1) Die Gegenstände werden in der Reihenfolge der Tagesordnung verhandelt, sofern der 
Gemeinderat im Einzelfall nichts anderes beschließt. 

 

(2) Die nachträgliche Aufnahme von Gegenständen in die Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung ist, von Notfällen abgesehen, während der Sitzung nicht möglich. In nichtöffentlichen 
Sitzungen kann ein Verhandlungsgegenstand, von Notfällen abgesehen, nur durch 
einstimmigen Beschluss aller Mitglieder des Gemeinderats nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. 

 

(3) Der Gemeinderat kann auf Antrag die Verhandlung über einen Gegenstand vertagen. 
Wird ein solcher Antrag angenommen, so finden eine zweite Beratung und die 
Beschlussfassung in einer anderen Sitzung statt. 

 

(4) Die Beratung ist beendet, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen. 

 

(5) Der Gemeinderat kann auf Antrag jederzeit die Aussprache über einen 
Verhandlungsgegenstand schließen (Schlussantrag). Wird ein solcher Antrag angenommen, 
ist die Aussprache abzubrechen und Beschluss zu fassen. Über einen Schlussantrag kann 
erst abgestimmt werden, wenn jede Fraktion und die keiner Fraktion angehörenden Stadträte 
Gelegenheit hatten, zur Sache zu sprechen. 

 

 

§ 18 Vortrag, beratende Mitwirkung im Gemeinderat 

- §§ 33, 71 Abs. 4 GemO - 

 

(1) Den Vortrag im Gemeinderat hat der Vorsitzende. Er kann den Vortrag einem Beamten 
oder Angestellten der Gemeinde oder anderen Personen übertragen. 

 

(2) Ortsvorsteher können an den Verhandlungen des Gemeinderats mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

 

(3) Der Bürgermeister kann, unbeschadet des weiterhin bestehenden Rechts des 
Gemeinderats, sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner 
Angelegenheiten zuziehen. 
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(4) Der Vorsitzende kann, auf Verlangen des Gemeinderats muss er, Beamte oder 
Angestellte der Gemeinde zu sachverständigen Auskünften zuziehen. 

 

 

§ 19 Redeordnung 

 

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 18 Abs. 1). Er fordert zu 
Wortmeldungen auf und erteilt das Wort grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen. Bei 
gleichzeitiger Wortmeldung bestimmt er die Reihenfolge. Ein Teilnehmer an der Verhandlung 
darf das Wort erst ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt ist. 

 

(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zur Stellung von Anträgen zur Geschäftsordnung 
(§ 21) und zur Berichtigung eigener Ausführungen. 

 

(3) Kurze Zwischenfragen an den jeweiligen Redner sind mit dessen und des Vorsitzenden 
Zustimmung zulässig. 

 

(4) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen, er kann ebenso dem 
Vortragenden oder zugezogenen sachkundigen Einwohnern und Sachverständigen jederzeit 
das Wort erteilen oder sie zur Stellungnahme auffordern. 

 

(5) Für die Beratung eines bestimmten Gegenstandes kann der Gemeinderat die Dauer 
der Beratung und die Redezeit beschränken. 

 

(6) Ein Redner darf nur vom Vorsitzenden und nur zur Wahrnehmung seiner Befugnisse 
unterbrochen werden. Der Vorsitzende kann den Redner zur Sache verweisen oder zur 
Ordnung rufen. Bei weiteren Verstößen kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. 

 

 

§ 20 Sachanträge 

 

(1) Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand der Tagesordnung (Sachanträge) sind vor 
Abschluss der Beratung über diesen Gegenstand zu stellen. Der Vorsitzende kann verlangen, 
dass Anträge schriftlich abgefasst werden. 

 

(2) Anträge, deren Annahme das Vermögen, den Schuldenstand oder den Haushalt der 
Gemeinde nicht unerheblich beeinflussen (Finanzanträge), insbesondere eine 
Ausgabenerhöhung oder eine Einnahmesenkung gegenüber den Ansätzen des 
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Haushaltsplans mit sich bringen würden, müssen einen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
durchführbaren Vorschlag für die Aufbringung der erforderlichen Mittel enthalten. 

§ 21 Geschäftsordnungsanträge 

 

(1) Anträge „Zur Geschäftsordnung“ können jederzeit, mit Bezug auf einen bestimmten 

Verhandlungsgegenstand nur bis zum Schluss der Beratung hierüber, gestellt werden. 

 

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. Außer dem Antragsteller 
und dem Vorsitzenden erhält je ein Redner der Fraktionen und die keiner Fraktion 
angehörenden Stadträte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu sprechen. 

 

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 

 

a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung überzugehen, 

 

b) der Schlussantrag (§ 17 Abs. 5), 

 

c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen, 

 

d) der Antrag, den Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Sitzung erneut 
zu beraten, 

 

e) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen, 

 

f) der Antrag, den Verhandlungsgegenstand an einen Ausschuss zu verweisen. 

 

(4) Ein Stadtrat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann Anträge nach Abs. 3 Buchst. 
b) (Schlussantrag) und Buchst. c) (Schluss der Rednerliste) nicht stellen. 

 

(5) Für den Schlussantrag gilt § 17 Abs. 5. 

 

(6) Wird der Antrag auf „Schluss der Rednerliste“ angenommen, dürfen nur noch 
diejenigen Stadträte zur Sache sprechen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der 
Rednerliste vorgemerkt sind. 
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§ 22 Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit 

- § 37 GemO - 

 

(1) Im Anschluss an die Beratung wird über die vorliegenden Sachanträge Beschluss 
gefasst. Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmungen (§ 23) und Wahlen (§ 24). 

 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist. 

 

(3) Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der Gemeinderat 
beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist. 

 

(4) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht 
beschlussfähig, muss eine zweite Sitzung stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung der 
zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als drei 
Mitglieder stimmberechtigt sind. 

 

(5) Ist keine Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gegeben, entscheidet der 
Bürgermeister an Stelle des Gemeinderats nach Anhörung der nichtbefangenen Stadträte. Ist 
auch der Bürgermeister befangen, findet § 124 GemO entsprechende Anwendung; dies gilt 
nicht, wenn der Gemeinderat ein stimmberechtigtes Mitglied für die Entscheidung zum 
Stellvertreter des Bürgermeisters bestellt. 

 

(6) Bei der Berechnung der „Hälfte bzw. des Viertels aller Mitglieder“ nach den Absätzen 
2 und 3 ist von der Zahl der tatsächlich besetzten Sitze auszugehen. Diese Zahl ergibt sich 
dadurch, dass von den gesetzlichen Mitgliedern zuzüglich des Bürgermeisters (§ 25 GemO), 
die Zahl der bei der Wahl nicht besetzten Sitze (§ 26 Abs. 4 KomWG) sowie die Zahl der Sitze, 
die nach Ausscheiden eines Stadtrats durch Nachrücken nicht mehr besetzt werden können, 
abgezogen wird. 

 

(7) Der Vorsitzende hat sich vor der Beschlussfassung über jeden 
Verhandlungsgegenstand zu überzeugen, ob der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

§ 23 Abstimmungen 

- § 37 Abs. 6 GemO - 

 

(1) Anträge sind positiv und so zu formulieren, dass sie als Ganzes angenommen oder 
abgelehnt werden können. Wird ein Antrag in eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass 
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sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Über Anträge zur Geschäftsordnung (§ 21) wird 
vor Sachanträgen (§ 20) abgestimmt. Bei Geschäftsordnungsanträgen wird über diejenigen, 
die der sachlichen Weiterbehandlung am meisten entgegenstehen, zuerst abgestimmt. Über 
Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Sache wird vor dem Hauptantrag abgestimmt. Als 
Hauptantrag gilt der Antrag des Vortragenden (§ 18 Abs. 1) oder eines Ausschusses. Liegen 
mehrere Änderungs- und Ergänzungsanträge zu der gleichen Sache vor, so wird jeweils über 
denjenigen zunächst abgestimmt, der am weitesten von dem Hauptantrag abweicht. 

 

(2) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltungen werden bei 
der Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 

(3) Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen durch Handhebung ab. Der Vorsitzende 
stellt die Zahl der Zustimmungen, der Ablehnungen und der Stimmenthaltungen fest. Ist einem 
Antrag nicht widersprochen worden, kann er dessen Annahme ohne förmliche Abstimmung 
feststellen. Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung Zweifel, kann der Vorsitzende die 
Abstimmung wiederholen lassen. Ist namentliche Abstimmung beschlossen, geschieht sie 
durch Namensaufruf der Stimmberechtigten in der Buchstabenfolge. Der Aufruf beginnt bei 
jeder namentlichen Abstimmung mit einem anderen Buchstaben des Alphabets. 

 

(4) Der Gemeinderat kann auf Antrag beschließen, dass ausnahmsweise geheim mit 
Stimmzetteln abgestimmt wird. Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen in § 24 
Abs. 2. 

 

 

§ 24 Wahlen 

- § 37 Abs. 7 GemO - 

 

(1) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied des Gemeinderats widerspricht. Der Bürgermeister hat 
Stimmrecht. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet 
zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache 
Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein 
Bewerber zur Wahl und erreicht dieser nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang statt, für den Satz 3 gilt. Der zweite Wahlgang 
soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden. 

 

(2) Die Stimmzettel sind vom Vorsitzenden bereitzuhalten. Sie werden verdeckt oder 
gefaltet abgegeben. Der Vorsitzende ermittelt unter Mithilfe eines vom Gemeinderat bestellten 
Mitgliedes oder eines Gemeindebediensteten das Wahlergebnis und gibt es dem Gemeinderat 
bekannt. 
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(3) Ist das Los zu ziehen, so hat der Gemeinderat hierfür ein Mitglied zu bestimmen. Der 
Vorsitzende oder in seinem Auftrag der Schriftführer stellt in Abwesenheit des zur Losziehung 
bestimmten Stadtrats die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in die Niederschrift 
aufzunehmen. 

 

 

§ 25 Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten 

- § 24 Abs. 2, § 37 Abs. 7 GemO - 

 

(1) Der Gemeinderat entscheidet im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die 
Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten; das Gleiche gilt für die 
nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit bei einem 
Arbeitnehmer sowie für die Festsetzung des Entgelts, sofern kein Anspruch auf Grund eines 
Tarifvertrages besteht. Kommt es zu keinem Einvernehmen, entscheidet der Gemeinderat mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder 

allein. Der Bürgermeister ist zuständig, soweit der Gemeinderat ihm die Entscheidung 
überträgt oder diese zur laufenden Verwaltung gehört. 

 

(2) Über die Ernennung und Einstellung der Gemeindebediensteten ist durch Wahl 
Beschluss zu fassen; das Gleiche gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
anders bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer. 

 

 

§ 26 Persönliche Erklärungen 

 

(1) Zu einer kurzen „persönlichen Erklärung“ erhält das Wort 

 

a) jedes Mitglied des Gemeinderats, um seine Stimmabgabe zu begründen. Die Erklärung 
kann nur unmittelbar nach der Abstimmung abgegeben werden; 

 

b) wer einen während der Verhandlung gegen ihn erhobenen Vorwurf abwehren oder wer 
eigene Ausführungen oder deren unrichtige Wiedergabe durch andere Redner richtigstellen 
will. Die Erklärung kann nach Erledigung eines Verhandlungsgegenstands (Beschlussfassung, 
Vertagung, Übergang zur Tagesordnung) abgegeben werden. 

 

(2) Eine Aussprache über „persönliche Erklärungen“ findet nicht statt. 

 

 

§ 27 Fragestunde (=Anfragen) 
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- § 33 Abs. 4 GemO - 

 

(1) Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach 
§ 10 Abs. 3 und 4 GemO können bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fragen zu 
Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten 
(Fragestunde). 

 

(2) Grundsätze für die Fragestunde: 

 

a) Die Fragestunde findet in der Regel am Schluss jeder öffentlichen Sitzung statt. Ihre 
Dauer soll 60 Minuten nicht überschreiten. 

 

b) Jeder Frageberechtigte im Sinne des Absatzes 1 darf in einer Fragestunde zu nicht 
mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen stellen. Fragen, Anregungen und 
Vorschläge müssen kurzgefasst sein und sollen die Dauer von drei Minuten nicht 
überschreiten. 

 

c) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Vorsitzende 
Stellung. Kann zu einer Frage nicht sofort Stellung genommen werden, so wird die 
Stellungnahme in der folgenden Fragestunde abgegeben. Ist dies nicht möglich, teilt der 
Vorsitzende dem Fragenden den Zeitpunkt der Stellungnahme rechtzeitig mit. Widerspricht 
der Fragende nicht, kann die Antwort auch schriftlich gegeben werden. Der Vorsitzende kann 
unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen, 
insbesondere in Personal-, Grundstücks-, Sozialhilfe- und Abgabensachen sowie in 
Angelegenheiten aus dem Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung. 

 

 

§ 28 Anhörung 

- § 33 Abs. 4 GemO - 

 

(1) Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit 
geben, ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung). Über die Anhörung im 
Einzelfall entscheidet der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden, eines Stadtrats oder 
betroffener Personen und Personengruppen. 

 

(2) Die Anhörung ist öffentlich. Unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO 
kann die Anhörung nichtöffentlich durchgeführt werden. Der Gemeinderat kann die Anhörung 
auch in Angelegenheiten, für die er zuständig ist, einem Ausschuss übertragen. 

 

(3) Die Anhörung findet vor Beginn einer Sitzung des Gemeinderats oder innerhalb einer 
Sitzung vor Beginn der Beratung über die die Anzuhörenden betreffende Angelegenheit statt. 
Hierüber entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 
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(4) Ergibt sich im Laufe der Beratungen des Gemeinderats eine neue Sachlage, kann der 
Gemeinderat eine erneute Anhörung beschließen. Die Beratung wird zuvor unterbrochen. 

 

 

 

V. Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und durch Offenlegung 

 

 

 

§ 29 Schriftliches Verfahren 

- § 37 Abs. 1 GemO - 

 

Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen oder elektronischen Verfahren 
beschlossen werden. Der Antrag, über den im schriftlichen Verfahren beschlossen werden 
soll, wird gegen Nachweis und mit Angabe der Widerspruchsfrist allen Stadträten entweder 
nacheinander in einer Ausfertigung oder gleichzeitig in je gleichlautenden Ausfertigungen 
zugeleitet. Er ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 

 

§ 30 Offenlegung 

- § 37 Abs. 1 GemO - 

 

(1) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung beschlossen werden. 
Die Offenlegung kann in einer Sitzung und außerhalb einer solchen geschehen. 

 

(2) Bei Offenlegung in einer Sitzung sind die zur Erledigung vorgesehenen Gegenstände 
in einem besonderen Abschnitt der Tagesordnung aufzuführen. Ein Antrag ist angenommen, 
wenn ihm während der Sitzung nicht widersprochen wird. 

 

(3) Bei Offenlegung außerhalb einer Sitzung sind die Stadträte darauf hinzuweisen, dass 
die Vorlage auf dem Rathaus aufliegt; dabei ist eine Frist zu setzen, innerhalb der dem Antrag 
widersprochen werden kann. Wird fristgerecht kein Widerspruch erhoben, ist der Antrag 
angenommen. 

 

 

 

VI. Niederschrift 
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§ 31 Inhalt der Niederschrift 

- § 38 Abs. 1 GemO - 

 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemeinderats ist eine 
Niederschrift zu fertigen; sie muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den 
Namen des Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden 
Stadträte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die Gegenstände der Verhandlung, 
die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse 
enthalten. 

 

(2) Bei Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (§ 29) oder durch Offenlegung (§ 30) 
gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied können im Einzelfall verlangen, dass ihre Erklärung 
oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

 

 

§ 32 Führung der Niederschrift 

- § 38 Abs. 2 GemO - 

 

(1) Die Niederschrift wird vom Schriftführer geführt. Sofern der Bürgermeister keinen 
besonderen Schriftführer bestellt, ist er Schriftführer. 

 

(2) Die Niederschriften über öffentliche und über nichtöffentliche Sitzungen sind getrennt 
zu führen. 

 

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, von zwei Stadträten, die an der Verhandlung 
teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Ist kein besonderer 
Schriftführer bestellt, so unterzeichnet der Bürgermeister als „Vorsitzender und Schriftführer“. 

 

(4) Zu Beginn jeder Sitzung werden die zwei Stadträte, welche die Niederschrift 
entsprechend Abs. 3 zu unterzeichnen haben, durch den Vorsitzenden bestimmt. 

 

 

§ 33 Anerkennung der Niederschrift 
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- § 38 Abs. 2 GemO - 

 

Die Niederschrift ist in der Regel in der nächsten Sitzung, spätestens innerhalb eines Monats, 
durch Auflegen zur Kenntnis der Stadträte zu bringen. Über hierbei gegen die Niederschrift 
eingebrachte Einwendungen entscheidet der Gemeinderat.  

 

 

§ 34 Einsichtnahme in die Niederschrift 

- § 38 Abs. 2 GemO - 

 

(1) Die Stadträte können jederzeit in die Niederschrift über die öffentlichen und über die 
nichtöffentlichen Sitzungen Einsicht nehmen. 

 

(2) Die Einsichtnahme in die Niederschrift über die öffentlichen Sitzungen ist auch den 
Einwohnern gestattet. 

 

 

 

VII. Geschäftsordnung der Ausschüsse 

 

 

 

§ 35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

- §§ 39 Abs. 5, 40, 41 GemO - 

 

Die Geschäftsordnung des Gemeinderats findet auf die beschließenden Ausschüsse mit 
folgender Maßgabe Anwendung: 

 

a) Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen 
seiner Stellvertreter oder, wenn alle Stellvertreter oder verhindert sind, ein Mitglied des 
Ausschusses, das Stadtrat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. 

 

b) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führt der Bürgermeister. Er kann einen 
seiner Stellvertreter oder ein Mitglied des Ausschusses, das Stadtrat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen. 

 

c) In die beschließenden Ausschüsse können durch den Bürgermeister, unbeschadet des 
weiterhin bestehenden Rechts des Gemeinderats, sachkundige Einwohner widerruflich als 
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beratende Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig; ihre Zahl darf die der 
Stadträte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. 

 

d) In die beratenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige 
Einwohner widerruflich als Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig; ihre Zahl 
darf die der Stadträte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. 

 

e) Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung von Angelegenheiten, 
deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, dienen, können öffentlich oder 
nichtöffentlich erfolgen; bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 Satz 2 GemO 
muss nichtöffentlich verhandelt werden. 

 

f) Wird ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit beschlussunfähig, 
entscheidet an seiner Stelle der Gemeinderat. Wird ein beratender Ausschuss aus demselben 
Grund beschlussunfähig, entscheidet der Gemeinderat ohne Vorberatung. 

 

g) Die an der Teilnahme einer Sitzung verhinderten Mitglieder von Ausschüssen haben 
ihre Stellvertreter rechtzeitig zu verständigen und ihnen Einladung und Tagesordnung zur 
Sitzung zu übergeben. Haben sich Mitglieder der Ausschüsse krank oder in Urlaub gemeldet, 
sorgt der Vorsitzende für die Einladung der Stellvertreter. 

 

 

 

VIII. Schlussbestimmungen 

 

 

 

§ 36 Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am 20.12.2022 in Kraft. 

 

 

§ 37 Außerkrafttreten bisheriger Bestimmungen 

 

Mit Inkrafttreten dieser Geschäftsordnung tritt die Geschäftsordnung vom 03.05.1976 in außer 
Kraft. 
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Külsheim, den 19.12.2022 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann 

Bürgermeister 
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C-D) Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 

 

 

 

Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 Satz 3, 34, 38 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 16.09.2013 
folgende Satzung beschlossen: 

 

I. Erschließungsbeitrag für Anbaustraßen und Wohnwege 

 

 

§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrags 

 

Die Stadt Külsheim erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe dieser Satzung für öffentliche 

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen), 

2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen 
nicht befahrbare Wege (Wohnwege). 

 

 

 

 

 

§ 2 Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten 

 

 1.  für Anbaustraßen in bis zu einer Breite von 

 

 1.1  Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten  6 m; 

 1.2  Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten   10 m, 

  bei nur einseitiger Bebaubarkeit     7 m; 

 1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten und  

  Mischgebieten      14 m, 
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  bei nur einseitiger Bebaubarkeit     8 m; 

 1.4  Kerngebieten, Gewerbegebieten und anderen als 

  den in Nrn. 1.1 und 1.2 genannten Sondergebieten  18 m, 

  bei nur einseitiger Bebaubarkeit     12,5 m; 

 1.5 Industriegebieten       20 m, 

  bei nur einseitiger Bebaubarkeit     14,5 m; 

 2.  für Wohnwege bis zu einer Breite von    5 m. 

 

(2) Werden im Bauprogramm für Anbaustraßen besondere flächenmäßige 
Teileinrichtungen als Parkflächen (z.B. Parkstreifen, Parkbuchten) bzw. für Anbaustraßen oder 
für Wohnwege besondere flächenmäßige Teileinrichtungen für Grünpflanzungen vorgesehen, 
so vergrößern sich die in Abs. 1 angegebenen Maße je Teileinrichtung um 6 m. 

 

(3) Endet eine Anbaustraße mit einer Wendeanlage, so vergrößern sich die in Abs. 1 und 
2 angegebenen Maße für den Bereich einer Wendeanlage auf das Anderthalbfache, 
mindestens aber um 8 m; dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung in andere oder der 
Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 

Erschließt eine Anbaustraße Grundstücke in Baugebieten unterschiedlicher Art, so gilt die 
größte der in Abs. 1 angegebenen Breiten. 

Die Art des Baugebiets ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans. Soweit ein 
Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets nicht festlegt, richtet sich die 
Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Nutzung. 

 

(4) Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten 
Kosten für 

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an 
solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen, 

2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der 
Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, 
Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze durch Einmündungen 
oder Kreuzungen, 

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 

4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten, 

5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die 
Erschließungsanlagen verursacht werden, 

6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; 
maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung; 

7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen. 
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Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 
gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und 
des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des 
Baugesetzbuchs. Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der 
Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der 
Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der 
anschließenden freien Strecken hinausgehen. 

 

 

§ 3 Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungskosten 

 

(1)  Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten 
ermittelt. 

 

(2)  Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden für die einzelne Erschließungsanlage 
ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 die beitragsfähigen Erschließungskosten 
für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere 
erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich 
zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt 
ermitteln. 

 

 

§ 4 Merkmale der endgültigen Herstellung der Anbaustraßen und der Wohnwege 

 

(1)  Anbaustraßen sind endgültig hergestellt, wenn sie neben den im Bauprogramm 
vorgesehenen flächenmäßigen Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehwege, Radwege, 
Grünpflanzungen, Parkflächen usw.) über betriebsfertige Beleuchtungs- und 
Entwässerungseinrichtungen verfügen. Die flächenmäßigen Teileinrichtungen sind endgültig 
hergestellt, wenn 

1.  Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster oder 
Platten aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise 
bestehen; 

2.  Parkflächen eine Decke entsprechend Nr. 1 aufweisen; diese kann auch aus einer 
wasserdurchlässigen Deckschicht (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) 
bestehen; 

3.  Grünpflanzungen gärtnerisch gestaltet sind; 

4.  Mischflächen, die in ihrer gesamten Ausdehnung sowohl für den Fahr- als auch für den 
Fußgängerverkehr bestimmt sind, in den befestigten Teilen entsprechend Nr. 2 hergestellt und 
die unbefestigten Teile gemäß Nr. 3 gestaltet sind. 

 

(2)  Wohnwege sind endgültig hergestellt, wenn sie entsprechend Abs. 1 ausgebaut sind. 
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(3)  Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstellungsmerkmale 

abweichend von den vorstehenden Bestimmungen 

festlegen. 

 

 

§ 5 Anteil der Gemeinde an den beitragsfähigen Erschließungskosten 

 

Die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten. 

 

 

§ 6 Erschlossene Grundstücke, Abrechnungsgebiet, Verteilung der umlagefähigen 
Erschließungskosten 

 

(1)  Durch eine Anbaustraße oder durch einen Wohnweg werden Grundstücke 
erschlossen, denen diese Anlage die wegemäßige Erschließung vermittelt, die das 
Bauplanungsrecht als gesicherte Erschließung für ihre bestimmungsgemäße Nutzung 
verlangt. Hinterliegergrundstücke, die mit mehreren Anbaustraßen über einen befahrbaren 
oder unbefahrbaren Privatweg oder über einen Wohnweg verbunden sind, gelten als durch 
die nächstgelegene Anbaustraße erschlossen. 

 

(2)  Soweit sich im Einzelfall das Erschlossensein durch eine Anbaustraße oder einen 
Wohnweg aufgrund von Festsetzungen des Bebauungsplans oder anderer Vorschriften auf 
eine Teilfläche des Grundstücks beschränkt, wird nur diese Teilfläche als Grundstücksfläche 
bei der Verteilung der Erschließungskosten zugrunde gelegt. 

 

(3)  Die durch eine Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das 
Abrechnungsgebiet. Werden die Erschließungskosten für den Abschnitt einer Anbaustraße 
oder eines Wohnwegs oder zusammengefasst für mehrere Anbaustraßen und/oder 
Wohnwege, die eine Abrechnungseinheit bilden, ermittelt und abgerechnet, so gelten der 
Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit als Erschließungsanlage i.S. des Satzes 1. 

 

(4)  Die nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) anderweitig nicht gedeckten 
Erschließungskosten (umlagefähige Erschließungskosten) werden auf die Grundstücke des 
Abrechnungsgebiets in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der einzelnen 
Grundstücke zueinander stehen. 

 

(5)  Für die Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten sind die Verhältnisse im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld maßgebend (Verteilungszeitpunkt). 
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§ 7 Nutzungsflächen und Nutzungsfaktoren 

 

(1)  Die Nutzungsfläche eines Grundstücks ergibt sich durch Vervielfachungseiner 
Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 

 

(2)  Bei der Verteilung der Erschließungskosten wird durch den Nutzungsfaktor die 
unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Maß (§§ 8 bis 12) und Art (§ 13) 
berücksichtigt. Für Grundstücke, die durch weitere gleichartige Erschließungsanlagen 
erschlossen werden, gilt darüber hinaus die Regelung des § 14. 

 

(3) Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß der Nutzung 

 

1. in den Fällen des § 11 Abs. 2    0,5, 

2. bei eingeschossiger Bebaubarkeit    1,0, 

3. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit    1,25, 

4.  bei dreigeschossiger Bebaubarkeit    1,5, 

5. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit  1,75, 

6.  bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit  2,0. 

 

 

§ 8 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

 

(1)  Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. Ist im Einzelfall 
eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschosse gelten 
Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan geltenden Fassung. 

 

(2)  Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
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(3)  Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der Bebauungsplan neben der Zahl der 
Vollgeschosse auch eine Baumassenzahl und/oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt. 

 

 

§ 9 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

 

(1)  Weist der Bebauungsplan keine Zahl der Vollgeschosse, aber eine Baumassenzahl 
aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 das Ergebnis wird auf eine 
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 

 

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse 
durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5 das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

(3)  Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der Bebauungsplan neben einer 
Baumassenzahl auch die Höhe baulicher Anlagen festsetzt. 

 

 

§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt 

 

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl 
der Vollgeschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 
Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch  

 

1.  3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2.  4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 
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(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl 
der Vollgeschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 
Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der 
Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

 

1.  2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 
(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2.  3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 

 

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

(4)  Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige 
Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Firsthöhe gemäß Abs. 1 und 3 in eine 
Geschosszahl umzurechnen. 

 

 

§ 11 Sonderregelungen für Grundstücke in beplanten Gebieten 

 

(1)  Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 
gelten als eingeschossig bebaubar. Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mehr 
als ein Garagengeschoss zulässig oder im Einzelfall genehmigt, so ist die jeweils höhere 
Geschosszahl anzusetzen. Als Geschosse gelten neben Vollgeschossen i.S. der LBO in der 
im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung auch 
Untergeschosse in Garagen- und Parkierungsbauwerken.  

Die §§ 8 bis 10 finden keine Anwendung. 

 

(2)  Auf Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren 
Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. 
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartengelände), wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 
angewandt.  

Die §§ 8 bis 10 finden keine Anwendung. 
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(3)  Beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 8 bis 10 
und § 11 Abs. 1 und 2 nicht erfasst sind, gelten als eingeschossig bebaubar, wenn auf ihnen 
keine Gebäude oder nur Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Baugebiete errichtet werden 
dürfen. 

 

 

§ 12 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzungen i.S. 
der §§ 8 bis 11 bestehen 

 

(1)  In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den 
§§ 8 bis 11 entsprechende Festsetzungen enthält, ist 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen, 

2.  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Geschosse maßgebend. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im 
Verteilungszeitpunkt (§ 6 Abs. 5) geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere 
bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der 
Vollgeschosse maßgebend. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

(2)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO sowie in Fällen, 
in denen eine Geschosszahl nach den Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar ist, 
ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung der tatsächlich vorhandenen Baumasse 
entsprechend § 8 Abs. 2. 

 

(3)  Abweichend von Abs. 1 und 2 finden die Regelungen des § 11 für die Grundstücke 
entsprechende Anwendung, 

1.  auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 

2.  die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke entsprechend § 11 Abs. 2 
tatsächlich baulich genutzt sind. 

 

 

§ 13 Artzuschlag 

 

(1)  Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder nach der 
auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzungsart in 
einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, sind die in § 7 Abs. 3 genannten 
Nutzungsfaktoren um 0,5 zu erhöhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) außer 
diesen Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen werden. 

 

(2)  Ein Artzuschlag entfällt für die unter § 11 Abs. 2 und § 12 Abs. 3 Nr. 2 fallenden 
Grundstücke. 
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§ 14 Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 

(1)  Für Grundstücke, die durch weitere voll in der Baulast der Gemeinde stehende 
Anbaustraßen erschlossen werden (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwischen zwei 
Anbaustraßen), wird die nach den §§ 6 bis 13 ermittelte Nutzungsfläche des Grundstücks bei 
einer Erschließung durch zwei Anbaustraßen zur Hälfte, durch drei Anbaustraßen zu einem 
Drittel, durch vier und mehr Anbaustraßen mit dem entsprechend ermittelten Bruchteil 
zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen werden 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 
0,5 sind, werden auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet. 

 

(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für Grundstücke, die durch weitere Wohnwege erschlossen 
werden. 

 

 

§ 15 Vorauszahlungen 

 

(1)  Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die ein Erschließungsbeitrag noch nicht 
entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen 
Erschließungsbeitrags erheben, wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage begonnen 
worden und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu 
erwarten ist. 

 

(2)  Vorauszahlungen sind mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 
der Vorauszahlende nicht Schuldner des endgültigen Beitrags ist. Übersteigt die 
Vorauszahlung die endgültige Beitragsschuld, steht der Anspruch auf Rückgewähr des 
übersteigenden Betrags dem Beitragsschuldner zu. 

 

 

§ 16 Entstehung der Beitragsschuld 

 

(1)  Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraße bzw. der Wohnweg sämtliche zu 
ihrer erstmaligen endgültigen Herstellung nach dem Bauprogramm vorgesehenen 
Teileinrichtungen aufweist und diese den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 4) 
entsprechen, ihre Herstellung die Anforderungen des § 125 des Baugesetzbuchs erfüllt und 
die Anlage öffentlich genutzt werden kann. 

 

(2)  Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage 
und des Entstehens der Beitragsschuld bekannt. 
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(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Abschnitt einer Erschließungsanlage 
oder eine Abrechnungseinheit (§ 3 Abs. 2 Satz 2). 

 

(4)  Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der Bekanntgabe des 
Vorauszahlungsbescheids. 

 

 

§ 17 Beitragsschuldner 

 

(1)  Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 

 

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an 
Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum 
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

§ 18 Fälligkeit des Erschließungsbeitrags und der Vorauszahlungen 

 

Der Erschließungsbeitrag und die Vorauszahlungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids zu entrichten. 

 

 

§ 19 Ablösung des Erschließungsbeitrags 

 

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem 
Beitragsschuldner die Ablösung des Erschließungsbeitrags für eine Erschließungsanlage, 
einen bestimmten Abschnitt oder die zu einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 
Erschließungsanlagen vereinbaren. 

 

(2)  Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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II. Erschließungsbeitrag für Sammelstraßen und Sammelwege 

 

 

§ 20 Erhebung des Erschließungsbeitrags 

 

Die Külsheim erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe dieser Satzung für öffentliche 

 

1. Straßen, die nicht zum Anbau, sondern dazu bestimmt sind, Anbaustraßen mit dem 
übrigen Straßennetz in der Gemeinde zu verbinden (Sammelstraßen), 

2. Wege, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 
befahrbar und nicht zum Anbau, sondern als Verbindungs-, Abkürzungs- oder ähnliche Wege 
bestimmt sind (Sammelwege),die nach dem Inkrafttreten dieser Satzung endgültig hergestellt 
werden. 

 

 

§ 21 Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten 

1. für Sammelstraßen bis zu einer Breite von 21 m, 

2. für Sammelwege bis zu einer Breite von 5 m. 

 

(2) Werden im Bauprogramm für Sammelstraßen besondere flächenmäßige Teileinrichtungen 
als Parkflächen (z.B. Parkstreifen, Parkbuchten) bzw. für Sammelstraßen oder für 
Sammelwege besondere Teileinrichtungen für Grünpflanzungen vorgesehen, so vergrößern 
sich die in Abs. 1 angegebenen Maße je Teileinrichtung um 6  

 

(3) Endet eine Sammelstraße mit einer Wendeanlage, so vergrößern sich die in Abs. 1 und 2 
angegebenen Maße für den Bereich einer Wendeanlage auf das Anderthalbfache, mindestens 
aber um 8 m; dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit 
anderen Verkehrsanlagen. 

 

 

§ 22 Merkmale der endgültigen Herstellung der Sammelstraßen und der Sammelwege 
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(1) Sammelstraßen und Sammelwege sind endgültig hergestellt, wenn sie entsprechend § 4 
Abs. 1 ausgebaut sind. 

 

(2) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstellungsmerkmale abweichend 
von den vorstehenden Bestimmungen festlegen. 

 

 

§ 23 Erschlossene Grundstücke 

 

Die Gemeinde bestimmt den Kreis der erschlossenen Grundstücke durch eine besondere 
Zuordnungssatzung. 

 

 

§ 24 Anwendung der übrigen Bestimmungen der Erschließungsbeitragssatzung 

 

(1) § 2 Abs. 4, § 3 und §§ 6 bis 19 sind sinngemäß anzuwenden. 

 

(2) Die Gemeinde trägt 

1. bei Sammelstraßen 30 v.H., 

2. bei Sammelwegen 40 v.H. 

der beitragsfähigen Erschließungskosten. 

 

 

 

III. Schlussvorschriften 

 

 

§ 25 Andere Erschließungsanlagen 

 

Die Stadt Külsheim erhebt für öffentliche 

 

1.  Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht nach dem Bauprogramm 
flächenmäßige Teileinrichtungen der in § 1 genannten Verkehrsanlagen sind (selbstständige 
Parkflächen und Grünanlagen), 

2.  Kinderspielplätze, 
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3.  Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen Geräuschimmissionen 
(Lärmschutzanlagen)  

 

keine Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. 

 

 

§ 26 Übergangsregelungen 

 

(1) Die Erschließungsbeitragssatzung vom 08.02.1993, geändert am 28.06.1993, findet 
Anwendung, wenn für Grundstücke vor dem 1. Oktober 2005 ein Erschließungsbeitrag nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB) entstanden ist und der Erschließungsbeitrag noch erhoben 
werden kann. 

(2)  Sind vor dem 1. Oktober 2005 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
entrichtet worden, die die endgültige Beitragsschuld übersteigen, steht auch nach dem 30. 
September 2005 der Anspruch auf Rückgewähr dem Vorausleistenden zu, soweit dieser keine 
anderweitige Verfügung getroffen hat. 

(3)  Hat ein Grundstückseigentümer nach § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB den 
Erschließungsbeitrag für eine Erschließungsanlage i.S. des § 127 Abs. 2 BauGB abgelöst, so 
gilt die beitragsbefreiende Wirkung der Ablösung weiterhin. 

 

 

§ 27 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 
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Ausgefertigt: 

Külsheim, den 26.09.2013 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 04.10.2013 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 07.10.2013 erfolgt. 

 

Külsheim, den 07.10.2013 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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E) Abwassersatzung 
 

Satzung über die 4. Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitung 
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Külsheim vom 14.11.2016 

Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Külsheim am 10. November 2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Der § 42 der Abwassersatzung erhält folgende Neufassung: 

 

Höhe der Abwassergebühren 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt ab 01.01.2026 je m³ Abwasser 3,68 Euro 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² überbaute und versiegelte 
Fläche:0,32 Euro. 

 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt ab 01.01.2026 je m³ 
Abwasser oder Wasser 3,68 Euro 

 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Külsheim, den 11.11.2025 

 

 

 

gez. Schreglmann 

Bürgermeister 
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Satzung über die 3. Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Külsheim vom 14.11.2016 

 

Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 

(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und§§ 2, 

8 Abs 2, 11 , 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 

(KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 27. November 2023 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§1 

Der§ 42 der Abwassersatzung erhält folgende Neufassung: 

Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt 

- ab 01.01.2024 je m3 Abwasser:    3,91 Euro 

- ab 01.01.2025 je m3 Abwasser:    3,62 Euro 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m2 überbaute und 

versiegelte Fläche:     0,29 Euro. 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt 

- ab 01.01.2024: je m3 Abwasser oder Wasser  3,91 Euro 

- ab 01.01.2025: je m3 Abwasser oder Wasser  3,62 Euro 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des§ 40a 

während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem 

die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2024 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemü) oder von auf Grund der GemO 

erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 

§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
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eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 

bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der 

Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 

beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Külsheim, den 28.11.2023 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

  



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-60- 

Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 2. Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der  
Stadt Külsheim vom 14.11.2016 

 

Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Külsheim am 13. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

 

Der § 42 der Abwassersatzung erhält folgende Neufassung: 

 

Höhe der Abwassergebühren 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 3,44 Euro. 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² überbaute und versiegelte 
Fläche:0,30 Euro. 

 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 
3,44 Euro. 

 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Külsheim, den 14.12.2021 

gez. Schreglmann 

Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 1. Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Külsheim vom 14.11.2016 

 

Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Külsheim am 16. Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

 

Der § 42 der Abwassersatzung erhält folgende Neufassung: 

 

Höhe der Abwassergebühren 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 2,72 Euro. 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² überbaute und versiegelte 
Fläche:0,32 Euro. 

 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 
2,72 Euro. 

 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

 

Külsheim, 17. Dezember 2019 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 17. Januar 2020 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  
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Baden-Württemberg ist am 23. Januar 2020 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 23. Januar 2020 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 
 

Abwassersatzung der Stadt Külsheim vom 14.11.2016 

 

 

 

  

Inhaltsübersicht zur Abwassersatzung 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

 

II. Anschluss und Benutzung 

 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

§ 5 Befreiungen 

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 

§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 

§ 9 Eigenkontrolle 

§ 10 Abwasseruntersuchungen 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

 

 

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 
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§ 12 Grundstücksanschlüsse 

§ 13 Sonstige Anschlüsse 

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 

§ 15 Genehmigungen 

§ 16 Regeln der Technik 

§ 17 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

§ 20 Sicherung gegen Rückstau 

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, 
Indirekteinleiterkataster 

 

 

IV. Abwasserbeitrag 

 

§ 22 Erhebungsgrundsatz 

§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht 

§ 24 Beitragsschuldner 

§ 25 Beitragsmaßstab 

§ 26 Grundstücksfläche 

§ 27 Nutzungsfaktor 

§ 28 Ermittlung der Vollgeschosse 

§ 29 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 
der baulichen Anlage festsetzt 

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung im Sinne 
der §§ 29 bis 30 bestehen 

§ 32 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

§ 33 Beitragssatz 

§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 

§ 35 Vorauszahlungen, Fälligkeit 

§ 36 Ablösung 
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V. Abwassergebühren 

 

§ 37 Erhebungsgrundsatz 

§ 38 Gebührenmaßstab 

§ 39 Gebührenschuldner 

§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr 

§ 40a Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

§ 41 Absetzungen 

§ 42 Höhe der Abwassergebühr 

§ 42a Zählergebühr 

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld 

§ 44 Vorauszahlungen 

§ 45 Fälligkeit 

§ 45a Gebühreneinzug durch Dritte 

 

 

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 46 Anzeigepflicht 

§ 47 Haftung der Stadt Külsheim 

§ 48 Haftung der Grundstückseigentümer 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

 

 

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 50 Inkrafttreten 

 

 

 

 

 

SATZUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT KÜLSHEIM 

(ABWASSERSATZUNG – ABWS) 
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Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Stadt Külsheim am 14.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

 

(1)  Die Stadt Külsheim betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers 
als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass das Abwasser 
über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage gelangt oder 
zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird. 

 

(2) Die Stadt Külsheim kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen. 

 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1)  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder -befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus -Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 

(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 
Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur 
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen 
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entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensysteme, 
Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlage 
sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Stadt Külsheim zur 
öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen 
gehören auch für die Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 17 Abs. 
1 Nr. 1 KAG sowie der Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss). 

 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage 
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich 
verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), 
Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs- 
und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten 
Grundstücksflächen befinden.  

 

(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 
öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichmäßigten und reduzierten 
(gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so auszulegen, dass 
eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt.  

 

 

II. Anschluss und Benutzung 

 

 

§ 3 

Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken 
anfallende Abwasser der Stadt Külsheim im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst 
nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
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(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der 
öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen 
Wohls geboten ist. 

 

 

§ 4 

Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die 
öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Stadt Külsheim verlangen oder 
gestatten, dass das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
wird. 

 

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, 
kann die Stadt Külsheim den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche 
Abwasseranlage gestatten oder verlangen. 

 

 

§ 5 

Befreiungen 

 

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 
46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange 
zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange 
überwiegenden privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht 
zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

 

 

§ 6 

Allgemeine Ausschlüsse 

 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen 
Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden können oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 
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(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 

 

1. Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den 
öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, 
Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände); 

 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, 
Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, mit 
Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 

 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 

 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 

 

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 
1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. – DWA –, Theodor-Heuss-Allee 
17, 53773 Hennef) liegen. 

 

(3)  Die Stadt Külsheim kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden 
Anforderungen hinausgehende -Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist. 

 

 

 

 

(4) Die Stadt Külsheim kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 
und 2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der 
Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell 
entstehende Mehrkosten übernimmt. 
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§ 7 

Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 

(1) Die Stadt Külsheim kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
ausschließen, 

 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder wegen 
der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde; 

 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häuslichen 
Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

 

(2) Die Stadt Külsheim kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benutzung 
gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene 
Sicherheit leistet. 

 

(3) Schließt die Stadt Külsheim in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies 
der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 

 

 

§ 8 

Einleitungsbeschränkungen 

 

(1) Die Stadt Külsheim kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer 
Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge 
dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf 
sonstige öffentliche Belange erfordert. 

 

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine 
öffentliche Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet 
werden. 

 

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von 
sonstigem Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 

 

 

§ 9 

Eigenkontrolle 
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(1)  Die Stadt Külsheim kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach § 3 Absätze 
1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit 
der Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

 

 

 

 

 

(2)  Die Stadt Külsheim kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für die 
Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das 
Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des 
letzten Beleges angerechnet, aufzubewahren und der Stadt Külsheim auf Verlangen 
vorzulegen. 

 

 

§ 10 

Abwasseruntersuchungen 

 

(1)  Die Stadt Külsheim kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie 
bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen 
sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend. 

 

(2)  Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der 
Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 

 

 

§ 11 

Grundstücksbenutzung 

 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die Stadt Külsheim verpflichtet werden, für Zwecke der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- 
und Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer 
haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren 
Grundstücken zu dulden. 
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III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

 

§ 12 

Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Stadt Külsheim 
hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

 

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
von der Stadt Külsheim bestimmt. Die Stadt Külsheim stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den 
Teilbetrag für den öffentlichen Abwasserkanal (§ 33 Nr. 1) abgegolten. 

 

(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 
wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als 
einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In 
besonders begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die 
Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen 
Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

 

 

 

 

 

§ 13 

Sonstige Anschlüsse 

 

(1) Die Stadt Külsheim kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere 
Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als 
weitere Grundstücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen 
der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet werden. 

 

(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
in Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Stadt 
Külsheim zu erstatten. 
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(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des 
Grundstücksanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der 
Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids 
fällig. 

 

 

§ 14 

Private Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu 
unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 

 

(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 
Stadt Külsheim und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Stadt Külsheim zu 
übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Stadt Külsheim vom Grundstückseigentümer 
mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

 

§ 15 

Genehmigungen 

 

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Stadt Külsheim bedürfen 

 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren 
Änderung; 

 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. Bei 
vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder 
befristet ausgesprochen. 

 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare -Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 
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(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden 
Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen 
ersichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 

− Lageplan im Maßstab 1: 500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender 
Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren 
Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.; 

 

− Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden 
Gebäude im Maßstab 1:100 mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der 
Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten 
Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

 

− Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung der 
Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der 
Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, 
bezogen auf Normalnull). 

 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage 
der Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Stadt Külsheim einzuholen. Dort sind 
auch Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 

 

 

§ 16 

Regeln der Technik 

 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch 
öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam 
entsprochen wird. 

 

 

§ 17 

Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu 
reinigen. 
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(2) Die Stadt Külsheim kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des 
Prüfschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene 
(§ 20) wasserdicht ausgeführt sein. 

 

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorübergehend − außer Betrieb 
gesetzt, so kann die Stadt Külsheim den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Stadt 
Külsheim kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer 
übertragen. 

 

 

 

 

§ 18 

Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

 

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle 
oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) 
einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den 
dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei 
schuldhafter Säumnis ist er der Stadt Külsheim gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die 
Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die 
Abfallentsorgung. 

 

(2) Die Stadt Külsheim kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau und den 
Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers 
notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an 
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

 

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie 
Handtuchspender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen 
angeschlossen werden. 
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§ 19 

Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

 

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 

 

 

§ 20 

Sicherung gegen Rückstau 

 

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere 
Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als 
die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung 
(Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen 
Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien 
Abfluss des Abwassers zu sorgen. 

 

 

§ 21 

Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, 
Indirekteinleiterkataster 

 

(1) Vor der Abnahme durch die Stadt Külsheim darf die Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer 
nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der 
Arbeiten. 

 

(2) Die Stadt Külsheim ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die 
Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die 
Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers 
notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Von der Stadt Külsheim beauftragte Personen dürfen Grundstücke zur 
Überwachung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung danach 
auferlegter Verpflichtungen betreten. 

 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat 
sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 
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(4)  Die Stadt Külsheim ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung 
des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge 
ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, 
Betrieb oder -Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten 
Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Stadt Külsheim geführt und auf 
Verlangen der Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind 
verpflichtet, der Stadt Külsheim, auf deren Anforderung hin die für die Erstellung des 
Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen.  

Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, 
Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der 
Abwasservorbehandlungsanlage sowie der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu 
gehören insbesondere auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der 
Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die Gemeinde/ Stadt wird dabei die 
Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des 
Datenschutzes beachten. 

 

 

IV.  Abwasserbeitrag 

 

 

§ 22 

Erhebungsgrundsatz 

 

Die Stadt Külsheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, 
Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der 
Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben. 

 

 

§ 23 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. 
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt Külsheim zur Bebauung anstehen. 

 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
erfüllt sind. 
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§ 24 

Beitragsschuldner 

 

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 

 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

 

§ 25 

Beitragsmaßstab 

 

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch 
Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis 
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 

 

 

§ 26 

Grundstücksfläche 

 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht 
oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 40 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage 
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herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  

 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

 

§ 27 

Nutzungsfaktor 

 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 26) mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00, 

 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 

 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 

 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 

 

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 

 

(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird 
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 
28 bis 31 finden keine Anwendung. 

 

§ 28 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde 
zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
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Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

 

 

§ 29 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 

 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse 
durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch [3,5]; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

 

§ 30 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt 

 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und  

 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete. 

 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
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(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch 

 

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete. 

 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so 
ist die Traufhöhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in eine 
Geschosszahl umzurechnen. 

 

 

§ 31 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung im Sinne der 
§§ 28 bis 30 bestehen 

 

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend: 

 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-84- 

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 

 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse. 

 

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 34) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit 
unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend. 

 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl. Das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

 

§ 32 

Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

 

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, 

 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl 
der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein 
zugelassen wird; 

 

2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen wird; 

 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 
bisher nicht entstanden ist; 

 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 
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(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 

 

 

§ 33 

Beitragssatz 

 

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: 

 

Teilbeiträge (§ 25) 

 

1. für den öffentlichen Abwasserkanal   2,10 Euro/m² Nutzungsfläche 

 

2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks 0,55 Euro/m² Nutzungsfläche 

 

 

§ 34 

Entstehung der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

 

1. in den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal 
angeschlossen werden kann; 

 

2. in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung; 

 

3. in den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der Abwasseranlagen für das Grundstück 
genutzt werden können; 

 

4. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB; 

 

5. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist; 
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6. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist; 

 

7. in den Fällen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, 
insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen 
Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen jedoch frühestens mit der Anzeige einer 
Nutzungsänderung gemäß § 46 Abs. 7. 

 

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentliche Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht 
die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 

 

(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend. 

 

 

§ 35 

Vorauszahlungen, Fälligkeit 

 

(1)  Die Stadt Külsheim erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge nach § 33 Nr. 2 und 3 in 
Höhe von 80 v.H. der voraussichtlichen Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des 
Teils der öffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird. 

 

(2)  Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat 
nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 

 

§ 36 

Ablösung 

 

(1) Die Stadt Külsheim kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem 
Beitragsschuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren. 

 

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung. 

 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-87- 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

 

 

 

 

 

V. Abwassergebühren 

 

 

§ 37 

Erhebungsgrundsatz 

 

(1) Die Stadt Külsheim erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwassergebühren. 

 

(2) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gemäß § 41 Abs. 2 wird eine Zählergebühr 
gemäß § 42a erhoben.“ 

 

 

§ 38 

Gebührenmaßstab 

 

(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende 
Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40a) erhoben. 

 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge. 

 

(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, bemisst sich 
die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 

 

(4) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gem. § 40 Abs. 2 wird eine Zählergebühr 
gem. § 42 a erhoben. 
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§ 39 

Gebührenschuldner 

 

(1) Schuldner der Abwassergebühr § 37 Abs. 1 und der Zählergebühr nach § 37 Abs. 2ist der 
Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers 
Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit 
Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner 
über. 

 

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwasser 
anliefert. 

 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

 

§ 40 

Bemessung der Schmutzwassergebühr 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist: 

 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermenge; 

 

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene 
Wassermenge; 

 

 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als 
Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 

 

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete Wasser-
/Schmutzwassermenge. 

 

(2) Auf Verlangen der Stadt Külsheim hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Einleitungen 
(§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung 
von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. 
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(3) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser im Haushalt (Abs. 1 Nr. 3) 
wird, solange der Gebührenschuldner keine geeignete Messeinrichtung anbringt, als 
angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 10 m³/Jahr und Person zugrunde 
gelegt. Dabei werden alle polizeilich gemeldeten Personen berücksichtigt, die sich während 
des Veranlagungszeitraumes nicht nur vorübergehend auf dem Grundstück aufhalten. 

Kinder die am 30.09. des Veranlagungsjahres noch keine 6 Jahre alt sind, werden nicht 
berücksichtigt. 

 

 

§ 40a 

Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

 

(1)  Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die 
bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar 
den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist 
der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der 
Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

 

(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung 
des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen 
Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

 

a) vollständig versiegelte Flächen, z.B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen: 0,9; 

 

b) stark versiegelte Flächen, z.B. Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster: 0,6; 

 

c) wenig versiegelte Flächen, z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, 
Porenpflaster, Gründächer: 0,3. 

 

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 

 

(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein Mulden-
Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüberlauf 
den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit dem Faktor 0,3 berücksichtigt. 

 

(4)  Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für 
Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind, gilt Folgendes: 
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a) bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbewässerung, werden die Flächen um 
8 m2 je m3 Fassungsvolumen reduziert; 

 

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 m2 je m3 
Fassungsvolumen reduziert. Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit 
dem Boden verbunden sind (sowie ein Mindestfassungsvolumen von 2,5 m3 aufweisen). 

 

 

§ 41 

Absetzungen 

 

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung von 
Amts wegen. 

 

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen 
Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückseigentümers 
ausschließlich vom Stadtwerk Külsheim eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im 
Eigentum der Stadt Külsheim. Sie werden vom Stadtwerk Külsheim im Rahmen der 
Jahresabrechnung abgerechnet. 

 

(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 
10 m3/Jahr ausgenommen. 

 

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen 
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1 

 

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen  12 m³/Jahr, 

 

2. je Vieheinheit bei Geflügel          5 m³/Jahr. 

 

3. je Hektar Ackerbaukulturen      1 m³/Jahr 
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4. je Hektar Rebland        10 m³/Jahr 

 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 von 
der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das 
Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 38 m³/Jahr für die erste 
Person und für jede weitere Person mindestens 32 m³/Jahr betragen. Der 
Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich 
die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

 

(5)  Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden 
Wassermenge zu stellen. 

 

 

 

 

Übergangsregelung 

 

„Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler 
gemäß § 41 Abs. 2 vorhanden, sind diese bei der Stadt unter Angabe des Zählerstandes und 
eines Nachweises über die Eichung des Zählers innerhalb von vier Wochen anzuzeigen. 
Zwischenzähler, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen, werden von der Gemeinde 
auf Antrag des Gebührenschuldners in ihr Eigentum entschädigungslos übernommen. § 41 
Abs. 2 gilt entsprechend“. 

 

 

§ 42 

Höhe der Abwassergebühren 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 2,35 Euro. 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² überbaute und versiegelte Fläche: 

 

für den Zeitraum 01/2017 bis 12/2017 0,41 Euro 

für den Zeitraum 01/2018 bis 12/2018 0,34 Euro 

für den Zeitraum 01/2019 bis 12/2019 0,34 Euro 
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(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 
2,35 Euro. 

 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während des 
Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

 

§ 42a Zählergebühr 

 

(1)  Die Zählergebühr gemäß § 37 Abs. 2 beträgt  

Bei einem Zähler Qmax 2,5  4,24 Euro/Monat. 

Bei einem Zähler Qmax 6  4,64 Euro/Monat. 

Bei einem Zähler Qmax 10  5,88 Euro/Monat. 

 

(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.“ 

 

 

§ 43 

Entstehung der Gebührenschuld 

 

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 und § 42a Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein 
Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld 
mit Ende des Benutzungsverhältnisses. Die Zählergebühr gemäß § 42a wird für jeden 
angefangenen Kalendermonat, in dem auf dem Grundstück ein Zwischenzähler vorhanden ist, 
erhoben. 

Bei Änderungen der versiegelten Fläche wird die Flächenberechnung zum 01. Des folgenden 
Monats angepasst. 

 

(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

 

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung 
mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 
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(4) In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des 
Abwassers. 

 

(5) Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 

 

(6) In den Fällen des § 40 Abs. 3 (Zisternen) entsteht die Gebührenschuld erstmals 2 Jahre 
nach Inbetriebnahme der Zisterne. 

 

 

§ 44 

Vorauszahlungen 

 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalendermonates. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendermonates. 

 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Zwölftel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
bzw. ein Zwölftel der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß § 40a, sowie die 
monatliche Zählergebühr nach § 42 a Abs. 1 zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der 
Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der Zwölftelanteil 
der Jahresniederschlagswassergebühr geschätzt. 

 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

 

§ 45 

Fälligkeit 

 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt dies 
nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 
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(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden mit Ende des Kalendermonates zur Zahlung 
fällig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45a 

Gebühreneinzug durch Dritte 

 

Die Stadt Külsheim beauftragt die Stadtwerk Külsheim GmbH im Namen der Stadt die 
Abwassergebühren. Sowie die Zählergebühren gem. § 37 Abs. 1 und 2 zu berechnen, die 
Gebührenbescheide auszufertigen und zu versenden, die Gebühren entgegen zu nehmen und 
an die Stadt abzuführen, sowie die erforderlichen Daten zu verarbeiten und die verarbeiteten 
Daten der Stadt mitzuteilen. 

 

 

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

 

§ 46 

Anzeigepflicht 

 

(1) Binnen eines Monats sind der Stadt Külsheim der Erwerb oder die Veräußerung eines an 
die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. 
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen 
Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber. 

 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der 
Gebührenschuldner der Stadt Külsheim anzuzeigen: 

 

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlage; 
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b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser 
(§ 40 Abs. 1 Nr. 3); 

 

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 

  

(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird (§ 40a Abs. 1), der Gemeinde in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der 
Gebührenschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die 
Berechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde geschätzt. 

 

(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der 
Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgeführten Versiegelungsarten 
und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die 
Gemeinde stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 

 

(5) Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Versiegelungsgrad oder die an 
Zisternen angeschlossene Fläche des Grundstücks um mehr als 10 m2, ist die Änderung 
innerhalb eines Monats der Gemeinde anzuzeigen. 

 

(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt Külsheim mitzuteilen: 

 

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers; 

 

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder 
damit zu rechnen ist. 

 

(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt Külsheim mitzuteilen, wenn 
die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 
und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich 
oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

 

(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb 
gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der 
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann. 
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(9)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Stadt Külsheim entfallen. 

 

 

§ 47 

Haftung der Stadt Külsheim 

 

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Stadt Külsheim 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht 
sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung 
oder auf Erlass von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall. 

 

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 20) bleibt 
unberührt. 

 

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Stadt Külsheim nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. 

 

 

§ 48 

Haftung der Grundstückseigentümer 

 

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden 
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Stadt Külsheim von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 
wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 

 

 

§ 49 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Stadt Külsheim überlässt; 
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2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe 
in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares Abwasser vorgegebenen 
Richtwerte überschreitet; 

 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet; 

 

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen 
sind; 

 

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Stadt Külsheim in öffentliche Abwasseranlagen 
einleitet; 

 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der Stadt Külsheim 
herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt; 

 

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Stadt Külsheim eine 
Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche 
Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

 

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des § 17 
Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 

 

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht 
rechtzeitig vornimmt; 

 

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine 
Grundstücksentwässerungsanlage anschließt; 

 

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt. 

 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 
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VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

 

§ 50 

Inkrafttreten 

 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben. 

 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
15.10.2001 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 
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Külsheim, den 15.11.2016 

 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 18. November 2016 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 21. November 2016 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 21. November 2016 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 5. Änderung der Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Külsheim vom 15. Oktober 2001 

 

Auf Grund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der 

§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2 , 

8 Abs. 2, und 13 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 22. März 2010 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 9 der Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung erhält folgende Neufassung: 

 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  57,06 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  19,98 EUR 

  

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. 
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Hinweis: 

 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

 

 

  

 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 23.03.2010 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 26.März 2010 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  
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Baden-Württemberg ist am 29. März 2010 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 29.03.2010 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 4. Änderung der Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Külsheim vom 15. Oktober 2001 

 

Auf Grund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der 

§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2 , 

8 Abs. 2, und 13 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 23. April 2007 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 9 der Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung erhält folgende Neufassung: 

 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  53,40 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  19,20 EUR 

  

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.06.2007 in Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlaß der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

 

 

 

 

  

 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 25.04. 2007 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 11. Mai 2007 öffentlich bekannt gemacht. 
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Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 14. Mai 2007 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 15. Mai 2007 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 3. Änderung der Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Külsheim vom 15. Oktober 2001 

 

Auf Grund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der 

§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2 , 

8 Abs. 2, und 13 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 23.01.2006 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 9 der Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung erhält folgende Neufassung: 

 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  51,50 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  18,50 EUR 

  

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 2 

Der § 11 Abs 3 Ordnungswidrigkeiten wird wie folgt geändert: 

 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
den Anzeigepflichten nach § 5 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. 
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§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft. 

 

  

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 24. Januar 2006 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 27. Januar 2006 öffentlich bekannt gemacht. 
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Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 30. Januar 2006 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 31. Januar 2006 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 2. Änderung der Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Külsheim vom 15. Oktober 2001 

 

Auf Grund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der 

§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2 , 

8 Abs. 2, und 13 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 23.01.2006 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 9 der Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung erhält folgende Neufassung: 

 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  51,85 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  18,90 EUR 

  

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.10.2003 in Kraft. 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
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Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 09. September 2003 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 12. September 2003 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 16. September 2003 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 16. September 2003 
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gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

Satzung über die 1. Änderung der Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Külsheim vom 15. Oktober 2001 

 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der 

§§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit §§ 2 , 

5a Abs. 2, und 9 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 22.Juli 2002 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 9 der Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung erhält folgende Neufassung: 

 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  49,25 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  18,35 EUR 

  

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 2 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Hinweis: 
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 23.Juli 2002 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 02. August 2002 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 05. August 2002 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 06. August 2002 
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gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung 
 

Aufgrund von § 45b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der  

§§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit §§ 2, 5a Abs. 2 und 
9 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 15. Oktober 
2001 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

I. Allgemeines 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtungen, Begriffsbestimmung 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die unschädliche Beseitigung des Schlamms aus Kleinklär-anlagen 
und des gesammelten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. 

 

(2) Die Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 umfasst die Abfuhr und Beseitigung des Schlamms 
aus Kleinkläranlagen sowie des Inhalts von geschlossenen Gruben ein-schließlich der 
Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen durch die Gemeinde oder den 
von ihr beauftragten Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 1 Wassergesetz. 

 

§ 2 

Anschluss und Benutzung 

 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben 
vorhanden sind, sind berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die Ein-richtung für die 
Abwasserbeseitigung nach § 1 Abs. 1 anzuschließen und den Inhalt der Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben der Gemeinde zu überlassen. An die Stelle des 
Grundstückseigentümers tritt der Erbbauberechtigte. § 45 b Abs. 1 Satz 2 Wassergesetz bleibt 
unberührt. 

 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

 

(3) Von der Verpflichtung zum Anschluss und der Benutzung der Einrichtung ist der nach Abs. 
1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. 
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die Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belange überwie-genden Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet wer-den kann und die 
wasserwirtschaftliche Unbedenklichkeit von der Wasserbehörde bestätigt wird. 

 

(4) Eine Befreiung zur Benutzung der gemeindlichen Abfuhr des Schlamms bzw. Abwassers 
wird dem nach Abs. 1 und 2 Verpflichteten auf Antrag insoweit und insolange erteilt, als er 
selbst eine ordnungsgemäße Abfuhr des auf seinem Grundstück anfallen-den Schlamms bzw. 
Abwassers sicherstellen kann. Der Gemeinde ist auf Verlangen ein Nachweis über die 
ordnungsgemäße Abfuhr zu erbringen. 

§ 3 

Betrieb der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 

 

(1) Die Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben sind nach den allgemein aner-kannten 
Regeln der Technik vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten herzu-stellen, zu 
unterhalten und zu betreiben. Die wasserrechtlichen und baurechtlichen Bestimmungen 
bleiben unberührt. Vom Betreiber ist eine ständige Funktionskontrolle (Eigenkontrolle) seiner 
Abwasseranlagen durchzuführen. 

 

(2) Die ordnungsgemäße Wartung der Kleinkläranlagen ist vom Grundstückseigen-tümer 
gegenüber der Gemeinde jährlich durch die Vorlage der Bescheinigung eines Fachbetriebes 
oder Fachmannes nachzuweisen. 

 

(3) In die Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, 
die geeignet sind, 

- die Funktionsfähigkeit der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben zu beein-trächtigen, 

- die bei der Entleerung, Abfuhr und Behandlung eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und 
Abwasserreinigungsanlagen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwassersatzung) in der jeweils geltenden Fassung über 

1. die Ausschlüsse in § 6 Abs. 1 und 2 Abwassersatzung für Einleitungen in die 
Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben; 

2. den Einbau sowie die Entleerung und Reinigung von Abscheidevorrichtungen gemäß § 18 
Abs. 1 Abwassersatzung auf angeschlossenen Grundstücken entsprechend. 

 

§ 4 

Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 

 

(1) Die Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben erfolgt regelmäßig, 
mindestens jedoch in den von der Gemeinde für jede Kleinkläranlage und geschlossene Grube 
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unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise, der DIN 4261, den Bestimmungen der 
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der wasserrechtlichen Entscheidung 
festgelegten Abständen oder zusätzlich nach Bedarf. 

 

(2) Die Gemeinde kann die Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben auch zwischen den 
nach Absatz 1 festgelegten Terminen und ohne Anzeige nach § 5 Abs. 2 entsorgen, wenn aus 
Gründen der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist. 

 

§ 5 

Anzeigepflicht, Zutrittsrecht, Auskünfte 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde binnen eines Monats anzuzeigen 

- die Inbetriebnahme und das Verfahren (Art der Abwasserbehandlung) von Kleinkläranlagen 
oder geschlossenen Gruben; 

- den Erwerb oder die Veräußerung eines Grundstücks, wenn auf dem Grundstück 
Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben vorhanden sind. 

Bestehende Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben sind der Gemeinde vom 
Grundstückseigentümer oder vom Betreiber der Anlage innerhalb eines Monats nach 
Inkrafttreten dieser Satzung anzuzeigen. 

(2) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den etwaigen Bedarf für eine Ent-leerung 
vor dem für die nächste Leerung festgelegten Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für 
geschlossene Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf 
angefüllt ist. 

 

(3) Den Beauftragten der Gemeinde ist ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Kleinkläranlagen 
oder geschlossenen Gruben zu gewähren 

- zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung eingehalten werden; 

- zur Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben nach § 4 Abs.1 und 2. 

 

(4) Der Grundstückseigentümer ist dafür verantwortlich, dass die Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Gruben jederzeit zum Zweck des Abfahrens des Abwassers zugänglich sind 
und sich der Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. 

 

(5) Der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen sind verpflichtet, alle zur Durchführung dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 6 

Haftung 
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(1) Der Grundstückseigentümer haftet der Gemeinde für Schäden infolge mangel-haften 
Zustandes oder unsachgemäßer oder satzungswidriger Nutzung seiner Klein-kläranlagen 
oder geschlossenen Gruben. Er hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 

(2) Kann die Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben wegen höherer 
Gewalt, Betriebsstörung, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähn-lichen Gründen 
nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstücks-eigentümer keinen 
Anspruch auf Schadensersatz. 

 

 

II. Gebühren 

 

§ 7 

Gebührenmaßstab 

 

(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung nach § 1 dieser 
Satzung eine Benutzungsgebühr. 

 

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die mit der Messeinrichtung des Abfuhr-fahrzeugs 
gemessene Menge des Abfuhrguts, die bei jeder Abfuhr mit der Messeinrichtung des 
Abfuhrfahrzeugs zu messen und vom Grundstückseigentümer zu bestätigen ist. 

 

§ 8 

Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Abtransports des Abfuhrgutes Eigentümer 
des Grundstücks ist. 

(2) Der Erbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 9 

Gebührenhöhe 

 

Die Abfuhrgebühr beträgt 

- bei Kleinkläranlagen:  

 für jeden Kubikmeter Schlamm  35,90 DM 
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   ab 01.01.2002  18,35 EUR 

- bei geschlossenen Gruben:  

 für jeden Kubikmeter Abwasser  96,40 DM 

   ab 01.01.2002  49,25 EUR 

 

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 

§ 10 

Entstehung, Fälligkeit 

 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung. 

 

(2) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-bescheids 
zur Zahlung fällig. 

 

 

III. Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 den Inhalt von Kleinkläranlagen oder geschlossenen Gruben 
nicht der Gemeinde überlässt; 

2. Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben nicht nach den Vorschriften des § 3 Abs. 1 
herstellt, unterhält oder betreibt; 

3. entgegen § 3 Abs. 3 Stoffe in die Anlagen einleitet, die geeignet sind, die bei der Entleerung, 
Abfuhr und Behandlung eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und Abwasser-reinigungsanlagen in 
ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

4. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 1 i. V. mit § 6 Abs. 1 und 2 der Abwassersatzung von der Einleitung 
ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben 
einleitet oder die vorgeschriebenen Höchstwerte für einleitbares Abwasser nicht einhält; 

5. entgegen § 3 Abs. 4 Nr. 2 i. V. mit § 18 Abs. 1 der Abwassersatzung die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Abscheidevorrichtungen nicht vornimmt; 

6. entgegen § 5 Abs. 1 und 2 seinen Anzeigepflichten gegen über der Gemeinde nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
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7. entgegen § 5 Abs. 3 dem Beauftragten der Gemeinde nicht ungehinderten Zutritt gewährt. 

(2) Die Vorschriften des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

(3) Ordnungswidrig i. S. von § 5 a Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

 

IV. Schlussbestimmung 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabenschuld gegolten haben. 

 

(2) Diese Satzung tritt zum 22. Oktober 2001 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
dezentrale Abwasserbeseitigung vom 3. April 2000 außer Kraft. 

 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Ausgefertigt: 
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Külsheim, den 16. Oktober 2001 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

  

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 19. Oktober 2001 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 23. Oktober 2001 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 23. Oktober 2001 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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F) Satzung der Stadt Külsheim für die Wasserversorgung in 
Külsheim durch das Stadtwerk Külsheim GmbH  

 

 

 

 

 

 

  

Satzung über den Anschluss an die Öffentliche Wasserversorgungsanlage und deren 
Benutzung in der Stadt Külsheim  

 

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04.10.2008 (GBl. 
S. 343), hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 07.02.2011 folgende Satzung 
beschlossen: 

 

§ 1 

Öffentliche Wasserversorgung 

(1) Die Stadt Külsheim ("Stadt“) betreibt die Wasserversorgung in ihrem Stadtgebiet durch 
die Stadtwerk Külsheim GmbH als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke mit 
Trink- und Betriebswasser. 

 

(2) Der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Versorgung mit Trink- und 
Betriebswasser erfolgt durch die Stadtwerk Külsheim GmbH aufgrund privatrechtlicher 
Verträge nach Maßgabe der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser (AV-BWasserV vom 20.06.1980, BGBl. I S. 750), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), den Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerk Külsheim GmbH zur AVBWasserV sowie dem Preisblatt der Stadtwerk Külsheim 
GmbH in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(3) Die Stadtwerk Külsheim GmbH ist berechtigt, in besonderen Fällen 
Sondervereinbarungen mit den Kunden abzuschließen. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff, Kreis der Berechtigten 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung im Grundbuch 
und im Liegenschaftskataster und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
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(2) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte, 
Nießbraucher, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte oder sonstige Personen, 
die in ähnlicher Wei-se zur Nutzung eines Grundstücks berechtigt sind. Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist je-der berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

(3) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entgegennahme 
von Wasser auf dem Grundstück Berechtigte sowie jeder, der der öffentlichen 
Wasserversorgung tatsächlich Wasser entnimmt. 

 

§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Külsheim liegenden Grundstücks ist 
berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung und die Versorgung mit Trink- und Betriebswasser aus dieser 
Anlage nach Maßgabe dieser Satzung und zugehöriger Anlagen zu verlangen. 

 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht grundsätzlich nur für solche 
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen sind. Die 
Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung 
hergestellt oder eine bestehende Versorgungs-leitung geändert wird. 

 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann durch 
die Stadt als Trägerin der öffentlichen Wasserversorgung versagt werden, wenn die 
Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder 
betrieblichen Gründen der Stadtwerk Külsheim GmbH erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert. 

 

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Absätze 2 und 3, 
wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängen-den Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen dafür Sicherheit zu 
leisten. 

 

§ 4 

Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind 
verpflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, 
wenn sie an eine öffentliche Straße, einen öffentlichen Weg oder einen Platz (im Folgenden 
kurz: Straße) mit ei-ner betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren 
Zugang zu einer solchen Straße über ein privates Grundstück haben. Soweit sich auf einem 
Grundstück mehrere Gebäude befinden, die auch zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind, so ist jedes Gebäude anzuschließen. Bei Neu- und Umbauten muss der 
Anschluss vor der Schlussabnahme des Baues ausgeführt sein. 

 

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
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Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist 
unter An-gabe der Gründe schriftlich bei der Stadt als Trägerin der öffentlichen 
Wasserversorgung ein-zureichen. Befreiungsanträge können auch über die Stadtwerk 
Külsheim GmbH eingereicht werden. Über die Befreiung entscheidet die Stadt als Trägerin der 
öffentlichen Wasserversorgung im Einvernehmen mit der Stadtwerk Külsheim GmbH. Die 
Befreiung kann von der Stadt befristet unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 
erteilt werden. 

 

§ 5 

Benutzungszwang 

(1) Auf den Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
angeschlossen sind, haben die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke 
ihren gesamten Wasserbedarf (Trink- und Betriebswasser) ausschließlich aus dieser Anlage 
zu decken. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 
Gartenbewässerung. Die Grundstückseigentümer haben die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung dieser Verpflichtung durch andere Personen zu gewährleisten. 

 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird auf Antrag befreit, wenn dem Antragsteller 
die Deckung seines Wasserbedarfs aus einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage aus 
besonderen Gründen, auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht 
zugemutet werden kann. 

 

(3) Im Einvernehmen mit der Stadtwerk Külsheim GmbH räumt die Stadt dem 
Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die 
Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen 
Teilbedarf zu beschränken. 

 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung hat schriftlich unter Angabe der Gründe 
gegen-über der Stadt zu erfolgen. Er kann auch über die Stadtwerk Külsheim GmbH 
eingereicht werden. Die Stadt entscheidet im Einvernehmen mit der Stadtwerk Külsheim 
GmbH. Die Befreiung oder Teilbefreiung kann durch die Stadt befristet, unter Bedingungen, 
Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

(5) Wer vom Benutzungszwang ganz oder teilweise befreit ist, hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner privaten Wassergewinnungsanlage (z.B. 
Brunnen, Regenwasserzisternen, etc.) keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. Diesbezüglich sind insbesondere die Vorgaben der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom   20. Juni 1980 
(AVBWasserV) (BGBl. I S. 750, 1067), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) und die ergänzenden Bedingungen der Stadtwerk Külsheim 
GmbH zur AVBWasserV in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten. Vor Errichtung einer 
Wassergewinnungsanlage hat der Nutzer der Anlage der Stadt, der Stadtwerk Külsheim 
GmbH sowie dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis schriftlich Mitteilung zu machen.  

 

§ 6 
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Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

 

a) § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt; 

b) § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung entnimmt; 

c) § 5 Abs.5 nicht sicherstellt, dass aus seiner Anlage keine Rückwirkungen in die 
öffentliche Wasserversorgung eintreten. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 142 Abs. 2 der Gemeindeordnung in Verbindung 
mit § 17 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
von mindestens 5,- Euro und höchstens 1.000,- Euro bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung bzw. 
höchstens 500,- Euro bei fahrlässiger Zuwiderhandlung geahndet werden.  

 

  

§ 7 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum  

01.03.2011  

in Kraft.  

Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung-WVS) vom 22.10.2001 außer Kraft. 

 

(2) Soweit Abgabeansprüche nach bisherigem Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten an-stelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabenschuld gegolten haben. 

 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungs-beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
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vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 10.02.2011 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 11.02.2011 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 14. Februar 2011 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 15. Februar 2011 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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G) Feuerwehrsatzung 
 

Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim  
(Feuerwehrsatzung - FwSAbt) 

 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24. Juli 2000, in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz 1, § 8 Absatz 2 
Satz 2 HS. 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 in Fassung 
vom 22.11.2010 des Feuerwehrgesetzes hat der Gemeinderat am 19.02.2024 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 

 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Külsheim in dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist eine 
gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Stadt Külsheim ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. 

 

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus 

 

1. den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr  

 

in Külsheim-Stadt, Hundheim, Uissigheim, Eiersheim, Steinbach und Steinfurt 

 

2. den Altersabteilungen  

 

in Külsheim-Stadt, Hundheim, Uissigheim, Eiersheim, Steinbach und Steinfurt 

 

3. der Jugendfeuerwehr 

   

in Külsheim-Stadt, Hundheim, Uissigheim, Eiersheim, Steinbach und Steinfurt 

 

 

§ 2 Aufgaben 
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(1) Die Feuerwehr hat  

 

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen 
und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 

 

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu 
leisten.  

 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen 
verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr 
für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche 
Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare 
Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden 
kann. 

 

(2) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr nach §11, Abs. 2, Nr. 2.13 Hauptsatzung 
beauftragen.   

 

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und 

 

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -
erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 

 

 

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 

 

(1) In die Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr können auf Grund freiwilliger Meldung 
Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenommen werden, die 

 

1. das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
an Einsätzen teilnehmen, 

 

2. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind,  

 

3. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind, 

 

4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,  
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5. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben,  

 

6. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der 
Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und  

 

7. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 

 

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen. 

 

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt für die ersten 
zwölf Monate auf Probe. Innerhalb der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an 
einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass kann die Probezeit 
verlängert werden. Auf eine Probezeit kann verzichtet oder sie kann abgekürzt werden, wenn 
Angehörige einer Jugendfeuerwehr oder einer Musikabteilung in eine Einsatzabteilung 
übertreten oder eine Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder einer 
Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat. 

 

(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) kann der 
Feuerwehrausschuss im Einzelfall die Aufnahme abweichend von den Absätzen 1 und 2 
regeln sowie Ausnahmen von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulassen.  

 

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungskommandanten zu richten. Vor 
Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Über die Aufnahme auf Probe, die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit 
und die endgültige Aufnahme entscheidet der Feuerwehrausschuss. Der Abteilungsausschuss 
der Einsatzabteilung, der der Bewerber angehören soll, ist zu hören. Neu aufgenommene 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr werden vom Feuerwehrkommandanten durch 
Handschlag verpflichtet. 

 

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem Gesuchsteller 
vom Bürgermeister schriftlich mitzuteilen. 

 

 

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 

 

(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
endet, wenn der ehrenamtlich tätige Angehörige der Gemeindefeuerwehr  
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1. die Probezeit nicht besteht, 

 

2. während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt, 

 

3. seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat,  

 

4. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht mehr gewachsen ist, 

 

5. das 65. Lebensjahr vollendet hat, 

 

6. infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren hat,  

 

7. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5 
(Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen wird oder 

 

8. wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurde. 

 

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen Antrag vom Bürgermeister 
aus dem Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung zu entlassen, wenn 

 

1. er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwechseln möchte,  

 

2. der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr 
möglich ist, 

 

3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder  

 

4. er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde verlegt. 

 

In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehörige nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses auch ohne seinen Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher 
anzuhören. 

 

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schriftlich über den 
Abteilungskommandanten beim Feuerwehrkommandanten einzureichen. 
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(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine Wohnung in eine andere 
Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. 
Das gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. 

 

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehrausschusses den ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehörigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt 
insbesondere 

 

1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst, 

 

2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten, 

 

3. bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuerwehr oder 

 

4. wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung des Zusammenlebens in der 
Gemeindefeuerwehr verursacht hat oder befürchten lässt. 

 

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat die Beendigung des 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch schriftlichen Bescheid festzustellen. 

 

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, erhalten auf Antrag eine 
Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur Feuerwehr. 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 

 

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen. Sie haben 
außerdem das Recht, ihren Abteilungskommandanten, seinen Stellvertreter und die Mitglieder 
ihres Abteilungsausschusses zu wählen. 

 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten nach Maßgabe 
des § 16 FwG und der örtlichen Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung. 
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(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten bei Sachschäden, 
die sie in Ausübung oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden einen Ersatz nach Maßgabe 
des § 17 FwG. 

 

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind für die Dauer der 
Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 15 FwG von 
der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt. 

 

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet (§ 14 Abs. 
1 FwG) 

 

1. am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich 
teilzunehmen, 

 

2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden, 

 

3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen, 

 

4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Angehörigen der 
Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten, 

 

5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst zu beachten, 

 

6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft zu 
pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und 

 

7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer 
Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, 
besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. 

 

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen dem 
Feuerwehrkommandanten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und 
eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens 
jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür zu nennen. 

 

(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönlichen Gründen kann ein 
ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom 
Feuerwehrkommandanten vorübergehend von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 
2 befreit werden. Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Feuerwehrkommandant nach 
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Anhörung des Feuerwehr- und des Abteilungsausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach 
Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken. 

 

(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr gleichzeitig Mitglied einer 
Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, haben die 
sich hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2. 

 

(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr schuldhaft die ihm 
obliegenden Dienstpflichten, kann ihm der Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. 
Grobe Verstöße kann der Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehrkommandanten mit einer 
Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Der Bürgermeister kann zur Vorbereitung eines 
Beschlusses des Gemeinderats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen auch vorläufig des Dienstes entheben, wenn 
andernfalls der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen beeinträchtigt würden. Der Betroffene ist 
vor einer Entscheidung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören. 

 

 

§ 6 Altersabteilung  

 

(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung übernommen, wer nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in einer 
Einsatzabteilung ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung abgibt. 

 

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige der Feuerwehr, die das 55. 
Lebensjahr vollendet haben, unter Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in 
die Altersabteilung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1).  

 

(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer 
Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des 
Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben 
ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses abberufen werden  

 

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner 
Abteilung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom 
stellvertretenden Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit 
allen Rechten und Pflichten vertreten.  

 

(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforderlichen gesundheitlichen und 
fachlichen Anforderungen erfüllen, können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen 
mit dem Leiter der Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden. 
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§ 7 Jugendfeuerwehr 

 

(1) Die Jugendfeuerwehr besteht aus den Jugendgruppen, die auf Beschluss des 
Feuerwehrausschusses bei den Einsatzabteilungen gebildet werden. 

 

(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr 
aufgenommen werden, wenn sie 

 

1. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind,  

 

2. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind, 

 

3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,  

 

4. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben,  

 

5. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des Jugendgerichtsgesetzes 
(JGG) mit Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis unterworfen sind und  

 

6. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 

 

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten beantragt 
werden. Über die Aufnahme und das dafür maßgebende Mindestalter entscheidet der 
Feuerwehrausschuss. 

 

(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr endet, 
wenn 

 

1. er in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird, 

 

2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 

 

3. die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurücknehmen, 
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4. er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, 

 

5. er das 18. Lebensjahr vollendet oder 

 

6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus wichtigem Grund 
beendet. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 

(4) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und sein Stellvertreter werden von 
den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und 
nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den 
Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Der 
Feuerwehrkommandant kann geeignet erscheinende Angehörige der Gemeindefeuerwehr mit 
der vorläufigen Leitung der Jugendfeuerwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss 
einer Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehören und soll den Lehrgang 
Jugendfeuerwehrwart besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter 
können vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden  

 

(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner 
Abteilung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom 
stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit 
mit allen Rechten und Pflichten vertreten. 

 

(6) Für die Leiter der Jugendgruppen (Absatz 1) gilt Absatz 4 entsprechend.  

 

 

§ 8 Musikabteilung 

 

Entfällt 

 

 

§ 9 Ehrenmitglieder 

 

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 

 

1. Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben oder 
zur Förderung des Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als 
Ehrenmitglied und 
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2. bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach Beendigung ihrer Amtszeit die 
Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen. 

 

 

§ 10 Organe der Feuerwehr 

 

Organe der Feuerwehr sind 

 

1. Feuerwehrkommandant (Stadtkommandant), 

 

2. Abteilungskommandant, 

 

3. Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr, 

 

4. Feuerwehrausschuss, 

 

5. Abteilungsausschüsse, 

 

6. Hauptversammlung, 

 

7. Abteilungsversammlungen. 

 

 

§ 11 Feuerwehrkommandant, Abteilungskommandant und Stellvertreter  

 

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. 

 

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter werden von den 
Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in geheimer 
Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. 

 

(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 
werden in der Hauptversammlung durchgeführt. 

 

(4) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter kann nur 
gewählt werden, wer 
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1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehört, 

 

2. über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und 

 

3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen erfüllt. 

 

(5) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter werden nach der 
Wahl und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt. 

 

(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter haben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle oder 
nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl zustande, bestellt der Bürgermeister den 
vom Gemeinderat gewählten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten oder 
seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung eines 
Nachfolgers nach Absatz 5. 

 

(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, des 
Abteilungskommandanten und ihrer Stellvertreter kann binnen einer Woche nach der Wahl 
von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der 
Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Gegen 
die Entscheidung über den Einspruch können der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben 
hat, und der durch die Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage erheben. 

 

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrkommandanten oder eines 
hauptberuflich tätigen Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der 
Feuerwehrausschuss zu hören. 

 

(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich (§ 
9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen 
Aufgaben durch. Er hat insbesondere 

 

1. eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und 
fortzuschreiben und sie dem Bürgermeister mitzuteilen, 

 

2. auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hinzuwirken,  

 

3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr und 
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4. für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu sorgen (§ 9 Abs. 
1 Satz 2 FwG), 

 

5. die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen und Einsätzen zu regeln, 

 

6. die Tätigkeit der Abteilungskommandanten, der Leiter der Altersabteilung, der 
Jugendfeuerwehr sowie des Kassenverwalters und des Gerätewarts zu überwachen, 

 

7. dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten, 

 

8. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürgermeister mitzuteilen. 

 

Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben angemessen zu unterstützen. 

 

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen 
feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen 
der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme 
zugezogen werden.  

 

(11) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant hat den Feuerwehrkommandanten zu 
unterstützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. 

 

(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter können vom 
Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 
5 FwG). 

 

(13) Die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten (§ 10 Nr. 2) und ihre Stellvertreter 
werden von den Angehörigen der jeweiligen Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus 
deren Mitte in geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahlen finden in der 
Abteilungsversammlung statt. Für die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten gelten 
im Übrigen die Absätze 4 bis 6 sowie Absatz 12 entsprechend. Die Abteilungskommandanten 
sind für die Einsatzbereitschaft ihrer Einsatzabteilung verantwortlich und unterstützen den 
Feuerwehrkommandanten bei seinen Aufgaben nach Absatz 9. Für den stellvertretenden 
Abteilungskommandanten gelten die Absätze 4 bis 6 sowie 11 und 12 entsprechend. 

 

 

§ 12 Unterführer 
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(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt werden, wenn sie 

 

1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören, 

 

2. über die für ihr Amt erforderlichen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und  

 

3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. 

 

(2) Die Unterführer werden vom Abteilungskommandanten im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag des Abteilungsausschusses auf die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann die Bestellung nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unterführer haben ihre Dienststellung nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des 
Nachfolgers wahrzunehmen. 

 

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen der Vorgesetzten aus. 

 

 

§ 13 Schriftführer, Kassenverwalter, Gerätewart 

 

(1) Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden von der Abteilungsversammlung auf fünf 
Jahre gewählt. Der Gerätewart wird vom Feuerwehrkommandanten nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eingesetzt und abberufen. 
Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerätewarts oder der Übertragung 
der Aufgaben des Feuerwehrgerätewarts auf einen Gemeindebediensteten ist der 
Feuerwehrausschuss zu hören. 

 

(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses und über die 
Hauptversammlung jeweils eine Niederschrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen 
Arbeiten der Feuerwehr zu erledigen. 

 

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 18) zu verwalten und sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen 
darf er nur aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen des 
Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten. Die Gegenstände des Sondervermögens 
sind ab einem Wert von 500 € in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 

 

(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüstung zu verwahren und zu 
pflegen. Mängel sind unverzüglich dem Feuerwehrkommandanten zu melden. 
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(5) Für Schriftführer, Kassenverwalter und Gerätewart in den Einsatzabteilungen gelten die 
Absätze 1 bis 4 sinngemäß. 

 

 

§ 14 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse  

 

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als dem 
Vorsitzenden und aus einem auf fünf Jahre in der Hauptversammlung gewählten Mitglied der 
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr.  

 

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an 

 

- der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten, 

 

- die Kommandanten der Einsatzabteilungen (Abteilungskommandanten), 

 

- der Leiter der Altersabteilung, 

 

- der Jugendfeuerwehrwart, 

 

- der Schriftführer und 

 

- der Kassenverwalter. 

 

(3) Werden der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten oder die 
Abteilungskommandanten nach Absatz 1 in den Feuerwehrausschuss gewählt, erhöht dich 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder entsprechend. 

 

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist hierzu 
verpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der 
Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der 
Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. 

 

(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch Übersenden 
einer Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen 
jederzeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen. 
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(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 

(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung wird 
eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem Bürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern 
zuzustellen. Die Niederschriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen. 

 

(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen. 

 

(9) Bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr werden Abteilungsausschüsse 
gebildet. Sie bestehen aus dem Abteilungskommandanten als den Vorsitzenden und bei der 

 

- Einsatzabteilung in Külsheim aus bisher 7 gewählten Mitgliedern, 

 

- Einsatzabteilung in Hundheim aus bisher 5 gewählten Mitgliedern, 

 

- Einsatzabteilung in Uissigheim aus bisher 5 gewählten Mitgliedern. 

 

- Einsatzabteilung in Eiersheim aus bisher 5 gewählten Mitgliedern. 

 

- Einsatzabteilung in Steinfurt aus bisher 5 gewählten Mitgliedern. 

 

- Einsatzabteilung in Steinbach aus bisher 5 gewählten Mitgliedern. 

 

Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 

 

Den Abteilungsausschüssen gehören als Mitglied außerdem der Stellvertreter des 
Abteilungskommandanten, der Schriftführer, und der Kassenverwalter an.  

 

Die Absätze 4 bis 8 gelten für die Abteilungsausschüsse entsprechend. Der 
Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Beratungen 
jederzeit beteiligen. Die Niederschrift über die Sitzungen des Abteilungsausschusses sind 
auch dem Feuerwehrkommandanten zuzustellen. 

 

(10) Für die Durchführung der Sitzungen des Feuerwehrausschusses sowie der 
Abteilungsausschüsse gilt § 16 Abs. 6 sowie § 16 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entsprechend. 
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§ 15 Ausschüsse bei den Altersabteilungen und der Jugendfeuerwehr 

 

Entfällt  

 

 

§ 16 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen 

 

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet mindestens alle fünf Jahre eine 
ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der 
Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren 
Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen.  

 

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht über das 
vergangene Jahr und der Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungsabschluss des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege (§ 18) zu erstatten. Die Hauptversammlung 
beschließt über den Rechnungsabschluss.  

 

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen 
eines Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen 
verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Mitgliedern sowie dem 
Bürgermeister vierzehn Tage vor der Versammlung bekannt zu geben. 

 

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder an der Hauptversammlung 
nach Absatz 6 Buchstabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine 
zweite Hauptversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden bzw. in digitaler Form teilnehmenden Angehörigen der Einsatzabteilungen der 
Gemeindefeuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 

 

(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Bürgermeister ist die 
Niederschrift auf Verlangen vorzulegen. 

 

(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung aus schwer-wiegenden 
Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, entscheidet der Bürgermeister 
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 
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(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem Jahr, 
verschoben wird oder 

(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 

 

Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des 
Infektionsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. 

 

Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr im Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt werden, 
sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton 
mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, 
möglich ist. Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
und die Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind im Rahmen einer Haupt-
versammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht möglich. Für sie gilt § 17 Absatz 7. 

 

(7) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie 
die Abteilungsversammlungen bei den Altersabteilungen, der Jugendfeuerwehr und den 
Musikabteilungen gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend. 

 

 

§ 17 Wahlen 

 

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden 
vom Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die 
Wahlberechtigten einen Wahlleiter. 

 

Bei der Durchführung von Wahlen nach Absatz 7 leitet und organisiert der Bürgermeister oder 
eine von ihm beauftragte Person, unter Mitwirkung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die Wahl. Die beauftragte Person nach Satz 3 kann ein Angehöriger der Gemeindefeuerwehr 
sein. 

 

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wahlen in digitaler Form nach 
Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgeführt. 

 

(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ist gewählt, wer 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten erhalten hat. 
Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser 
im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem 
der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahl-berechtigten 
erhalten muss.  
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(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das 
Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge 
ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein gewähltes Ausschuss-mitglied aus, so 
rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl die höchste 
Stimmenanzahl erzielt hat. 

 

(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat 
zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten 
eine Neuwahl statt. 

 

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seines 
Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der 
Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr 
vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur 
kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen. 

 

(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 16 Absatz 6 nicht in Form einer Präsenz-
veranstaltung durchgeführt wird, entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses, ob 

 

(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und 
Beschlussfassungen in geheimer Abstimmung in einer Präsenzversammlung (Wahl-
versammlung) durchgeführt werden oder 

 

(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer 
Briefwahl herbei- bzw. durchgeführt werden oder 

 

(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer 
Online-Abstimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden. 

 

(8) Für die Wahlen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und den Abteilungen 
bei den Altersabteilungen und der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 

 

 

§ 18 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) 
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(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kameradschaftspflege und die 
Durchführung von Veranstaltungen gebildet. 

 

(2) Das Sondervermögen besteht aus 

 

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, 

 

2. Erträgen aus Veranstaltungen, 

 

3. sonstigen Einnahmen, 

 

4. mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen. 

 

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan 
auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse 
voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben 
können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und 
außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet 
ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. 
Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur 
eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt. 

 

(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der 
Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung 
der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. 
Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister. 

 

(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist 
jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf 
fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister 
vorzulegen. 

 

6) Für die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr werden 
ebenfalls Sondervermögen im Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend; an die Stelle des Feuerwehrkommandanten, des Feuerwehrausschusses und 
der Hauptversammlung treten der Abteilungskommandant, der Abteilungsausschuss und die 
Abteilungsversammlung. 

 

 

§ 19 Inkrafttreten 
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(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 22. November 2010 außer Kraft.  

 

 

Külsheim, den 19.02.2024 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO der aktuell gültigen 
Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder ein Dritter die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen  
der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim (FwES) 

 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 15 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 01. 
Juli 2013 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1  

Entschädigung für Einsätze 

 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für Einsätze 
auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwands-entschädigung nach einem 
einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; dieser beträgt für jede volle Stunde 7,50 EUR. 

 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der Alarmierung bis zum 
Einsatzende zugrunde zu legen. Angefangene halbe Stunden werden auf volle halbe Stunden 
aufgerundet. 

 

(3) Bei Einsätzen, bei denen der Körper oder die Kleidung des Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr außergewöhnlich verschmutzt wird, erhöht sich der Durchschnittssatz 
um 2,00 EUR je zu entschädigende Stunde. 

 

(4) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden 
der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt 
(§ 15 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). 

 

 

§ 2 

Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge 

 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von bis zu zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen ein 
Durchschnittssatz von 2,00 EUR für die ersten drei Stunden und von 2,00 EUR für je weitere 
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drei Stunden gewährt; jedoch nur dann, wenn kein Ersatz von Dritten geleistet wird. Entsteht 
neben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der Durchschnittssatz für 
diese Zeit um  

7,50 EUR/Stunde. 

 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fortbildungslehrgangs vom 
Unterrichtsbeginn bis -ende zugrundzulegen. Angefangene halbe Stunden werden auf volle 
halbe Stunden aufgerundet. 

 

  

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Stadtgebiets erhalten die 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr neben der Entschädigung nach 
Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- und 
Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes in 
seiner jeweiligen Fassung. 

 

(4)  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die not-wendigen 
Auslagen in tatsächlicher Höher ersetzt (§ 15 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). 

 

 

§ 3  

Zusätzliche Entschädigung 

 

 

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine jährliche 
Aufwandsentschädigung im Sinne des § 15 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes: 

 

 Feuerwehrkommandant   700,00 EUR/Jahr 

 Abteilungskommandant   350,00 EUR/Jahr 

 Jugendwarte     250,00 EUR/Jahr 

 Gerätewarte    75,00 EUR/Jahr 

+ zusätzlich je zul.pfl. Fahrzeug  50,00 EUR/Jahr 

 Atemschutzgerätewart  75,00 EUR/Jahr 

 Pressewart    75,00 EUR/Jahr 
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§ 4  

Entschädigung für haushaltsführende Personen 

 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 
Feuerwehrgesetz) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als 
Verdienstausfall das entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und 
Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-folgenden Tagen wird 
neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 7,50 EUR/Stunde 
gewährt. 

 

 

  

§ 5  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim 
vom 25.06.2001 außer Kraft. 

 

  

 Hinweis 

  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als vom Anfang gültig 
zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt:  

 

Külsheim, den 02.07.2013 
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gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 26.07.2013 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 29.07.2013 erfolgt. 

 

Külsheim, den 30.07.2013 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

Kostensatzung für die Inanspruchnahme von Leistungen, 
Fahrzeugen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 27 und 
§ 36 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim 
am 22. November 2004 folgende Satzung beschlossen: 

 

§1 

Kostenersatzpflicht 

 

(1)  Für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim wird nach Maßgabe dieser 
Satzung Kostenersatz erhoben, soweit Einsätze nicht nach § 36 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 Feuerwehrgesetz unentgeltlich sind. 

  

(2)  Der Kostenerstattungspflicht unterliegen insbesondere: 

 

2.1 Leistungen bei Gefahren oder Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt worden sind 

 

2.2 Leistungen bei Gefahren oder Schäden, die beim Betrieb von Schienen-, Luft- und 
Wasserkraftfahrzeugen entstanden sind 

 

2.3 Leistungen bei Gefahren oder Schäden, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der 
Förderung, Beförderung oder Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten im Sinne der 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten oder von anderen besonders feuergefährlichen 
Stoffen oder gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgutverordnung Straße in den jeweils 
geltenden Fassungen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstanden ist 

 

2.4 Inanspruchnahme von Geräten und Einrichtungen, soweit sie nicht in den Fällen des § 
2 erforderlich sind 

 

2.5 Prüfung von Feuerschutzeinrichtungen und Geräten 

 

2.6 die unbefugte Alarmierung der Feuerwehr 
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2.7 Fehlalarme, wenn sie durch eine private Brandmeldeanlage ausgelöst worden sind 

 

(3)  Ersatzansprüche nach allgemeinen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

(4)  Durch die vorstehenden Bestimmungen werden Rechtsansprüche einzelner Personen  

nicht begründet. 

 

§ 2 

Kostenersatzbefreiung 

 

(1)  Eine Kostenersatzpflicht entsteht nicht für die Leistungen der Feuerwehr im Stadtgebiet 
gemäß § 2 Abs. 1 FwG, insbesondere bei 

 

1.1 Schadenfeuern (Bränden) 

 

1.2 Rettung von Menschen und Tieren aus einer lebensbedrohlichen Lage 

 

1.3 öffentlichen Notständen (Katastrophen), die durch Naturereignisse, Einstürze, 
Unglücksfälle und dergleichen verursacht worden sind 

 

1.4 Maßnahmen der Brandverhütung und des vorbeugenden Brandschutzes 

 

(2)  Kostenersatzfreiheit besteht nicht, wenn ein Schadenfeuer, ein öffentlicher Notstand 
oder eine lebensbedrohliche Lage vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 

 

(3)  Leistungen der Feuerwehr, die nicht unmittelbar mit einer Gefahrenverhütung oder 
Gefahrenbeseitigung zusammenhängen, sind kostenersatzpflichtig. 

 

 

§ 3 

Überlandhilfe nach § 27 Feuerwehrgesetz 

 

(1)  Bei Überlandhilfe (Amtshilfe i.S. von Art. 35 Abs. 1 GG) werden der hilfebedürftigen 
Gemeinde folgende Kosten berechnet: 

1.1 Je Feuerwehrangehörigen und Stunde     20,00 € 

1.2 Je angetretenem‚ jedoch nicht ausgerückten Feuerwehrangehörigen 10,00 € 
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1.3 Je ausgerücktem Feuerwehrangehörigem für die Reinigung der persönlichen 
Ausrüstung und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft   10,00 € 

1.4 Die Grundkosten der Fahrzeuge sind bereits im Pauschalbetrag der Ziff 1.1 enthalten. 

 

(2)  Kostenpflichtige Einsätze werden dem Verursacher nach den Sätzen des als Anlage 
beigefügten Kostenverzeichnisses direkt berechnet. 

 

(3)  Überlandhilfe über Ländergrenzen hinweg werden nach der jeweils gültigen 
Bestimmung des Innenministeriums Baden-Württemberg berechnet. 

 

  

§ 4 

Kostenschuldner 

 

(1)  Zur Kostenerstattung ist verpflichtet, 

 

1.1 wer die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat 

1.2 der Fahrzeughalter in den Fällen des § 1 Abs. 2 Ziffer 2.2 

1.3 der Betreiber in den Fällen des § 1 Abs. 2 Ziffer 2.3 und 2.7 

1.4 wer die Leistung der Feuerwehr veranlasst oder erforderlich gemacht hat 

1.5 wer Eigentümer einer Sache ist, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, 
oder die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt 

1.6 in wessen Interesse die Leistung erbracht wurde 

 

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 5 

Berechnung des Kostenersatzes 

 

(1)  Der Kostenersatz wird nach den Sätzen des als Anlage beigefügten 
Kostenverzeichnisses und, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach Zeitaufwand und Anzahl 
der in Anspruch genommen Angehörigen der Feuerwehr und Geräte berechnet. 

 

(2)  Bei Stundensätzen werden angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde 
aufgerundet. 
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(3)  Bei Einsätzen setzen sich die Kosten zusammen aus: 

 

3.1 den Personalkosten für die angetretenen sowie die eingesetzten Angehörigen der  

Feuerwehr, 

 

3.2 den Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte. 

 

(4)  Als Dauer des Einsatzes wird die Zeit der Abwesenheit vom Standort gerechnet. 
Betriebsdauer ist die Zeit des Betriebes der mechanischen Fahrzeugeinrichtungen und Geräte 
am Einsatzort. 

 

(5)  Dem Kostenschuldner werden zusätzlich die Auslagen für verbrauchtes Wasser und 
andere Materialien zum Selbstkostenpreis (Neuwert oder Zeitwert) zuzüglich 10% 
Verwaltungskosten berechnet. 

 

(6)  Unbrauchbar oder in Verlust geratenes Gerät und persönliche Ausrüstungsgegen-
stände der Angehörigen der Feuerwehr werden zum Wiederbeschaffungswert, zuzüglich 10 
% Verwaltungskosten, in Rechnung gestellt. Unter unbrauchbar oder in Verlust geratenes 
Gerät versteht man nicht die unter Ziffer 2 der Anlage (Kostenverzeichnis) aufgeführten 
Fahrzeuge und Geräte, sowie die Atemschutzgeräte unter Ziffer 5.1. 

 

 

§ 6 

Befreiung von der Kostenerstattungspflicht 

 

(1)  Vom Ersatz der Kosten kann ganz oder teilweise im Einzelfall abgesehen werden, 
sofern dies eine unbillige Härte für den Zahlungspflichtigen wäre (§ 36 Abs. 7 FwG). 

 

(2)  Eine unbillige Härte kann insbesondere in Betracht kommen, sofern der 
Zahlungspflichtige zum Personenkreis des § 11 Bundessozialhilfegesetz gehört. 

 

 

§ 7 

Entstehung und Fälligkeit der Kostenersatzpflicht 

 

(1)  Der Anspruch entsteht mit Beendigung der Leistung der Feuerwehr. 
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(2)  Der Erstattungsbetrag wird mit Bekanntgabe des Kostenbescheides an den 
Zahlungspflichtigen zur Zahlung fällig. 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Kostensatzung für die Inanspruchnahme von Leistungen, Fahrzeugen und Geräten der 
Freiwilligen Feuerwehr Külsheim vom 25. Juni 2001 außer Kraft. 

 

 

 

Hinweis 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als vom Anfang gültig 
zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Ausgefertigt: 

 

Külsheim, den 23. November 2004 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-157- 

Anlage:  Kostenverzeichnis 

 

 

Bekanntmachungsnachweis  

 

 Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 26. November 2004 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 29. November 2004 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 29. November 2004 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

  

Anlage zur Kostensatzung für die Inanspruchnahme von Leistungen, Fahrzeugen und Geräten 
der freiwilligen Feuerwehr Külsheim vom 23.November 2004 

 

 

Kostenverzeichnis 

 

1.  Personalkosten 

 

1.1  für einen Angehörigen der Feuerwehr je Person und Stunde (ohne 1.2)   
          13,00 EUR 

 

1.2  Zuschlag bei Unfällen mit Öl oder sonstigen gefährlichen Gütern oder mit 
Atemschutzgeräten        3,00 EUR 

 

1.3  für in Bereitschaft stehende aber nicht abgerückte Feuerwehrangehörige je Person und 
Stunde          13,00 EUR 
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1.4  Erfrischungszuschuss bei Einsätzen mit einer Dauer von über 4 Stunden je 
Feuerwehrangehöriger (§ 15 Abs. 1 FwG)     8,00 EUR 

 

 

2.  Einsatzkosten für Fahrzeuge und Geräte je Einsatzstunde 

 

In den Einsatzkosten sind die Kosten für Kraftstoffe, Instandhaltung und Instandsetzung sowie 
Reinigungskosten enthalten. 

 

2.1  Löschgruppenfahrzeug      60,00 EUR 

 

2.2  Tragkraftspritzenfahrzeug, Mannschaftstransportwagen  36,00 EUR 

 

2.3  Tragkraftspritzenanhänger      26,00 EUR 

 

 

3.  Fahrtkosten 

 

Je Fahrzeug und Kilometer 

 

3.1  LF 16, LF 8, TSF, MTW      2,00 EUR  

 

3.2  Tragkraftspritzenanhänger      1,00 EUR 

 

  

 

4.  Einsatzkosten für sonstige Geräte 

 

4.1  Saug- und Druckschläuche pro Stück/Einsatz   10,00 EUR 

 

4.2  Tragbare Aggregate, Pumpen sowie hydraul. Geräte pro Stunde 10,00 EUR 

 

4.3  Wasserführende Armaturen pro Einsatz    5,00 EUR 
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4.4  Leitern pro Einsatz       8,00 EUR 

 

4.5  Spür- und Messgeräte pro Einsatz     20,00 EUR 

 

4.6  Sonstige nicht aufgeführte Geräte z.B. Beleuchtungsgeräte etc.pro Einsatz 
          5,00 EUR 

 

 

5.  Einsatzkosten für Atemschutzgeräte pro Einsatz 

 

5.1  Atemschutzgerät       15,00 EUR 

 

5.2  Atemschutzmaske       8,00 EUR 

 

5.3  Pressluftflaschen Füllkosten      5,00 EUR 

 

 

6.  Technischer Fehlalarm / Mutwillige Alarmierung 

 

6.1 Fahrzeugkosten pauschal pro Fahrzeug    102,00 EUR 

 

6.2  Personalkosten für jeden angetretenen Feuerwehrangehörigen 13,00 EUR 
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Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
vom 07.05.1984 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 07. Mai 1984 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen werden durch Einrücken in das eigene Amtsblatt der 
Stadt Külsheim durchgeführt. 

(2) Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des Amtsblattes. 

 

§2 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle bisherigen Bestimmungen über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung außer Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dieser gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Külsheim, den 07. Mai 1984 

 

Für den Gemeinderat 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis: 

1. Diese Satzung wurde im Amtsblatt Nr. 19 vom 11. Mai 1984 satzungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht. 

2. Die Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde ist am 11. Mai 1984 erfolgt. 

 

Külsheim, den 11. Mai 1984 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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I-J) Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit 

 

Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

2. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit 
vom 01. Juli 2013 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat am 24. Juni 2024 aufgrund des § 4 in Verbindung 
mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 

Der § 3 der Satzung wird geändert und erhält folgende Fassung: 

§ 3  

Aufwandsentschädigung 

(1) Gemeinderäte und Ortschaftsräte erhalten für die Ausübung ihres Amts eine 
Aufwandsentschädigung. 

Diese wird gezahlt 

- bei Gemeinderäten 

1. als monatlicher Grundbetrag  in Höhe von 20 €, 

2. als Sitzungsgeld je Sitzung  in Höhe von 30 €, 

- bei Ortschaftsräten 

als Sitzungsgeld je Sitzung   in Höhe von 20 €. 

Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben Gremiums wird nur ein 
Sitzungsgeld gezahlt. 

(2) Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten in Ausübung ihres Amts eine 
Aufwandsentschädigung. 

Diese beträgt 40 v.H. des Mindestbetrags der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen 
Bürgermeisters der der Ortschaft entsprechenden Gemeindegrößengruppe. 

(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten neben dem in Absatz 1 
genannten Grundbetrag als jährliche Aufwandsentschädigung 350 €. 

(4) Für eine länger andauernde (mehr als drei Tage), nicht vorhersehbare Vertretung des 
Bürgermeisters erhält ein ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters neben dem 
Grundbetrag der Aufwandsentschädigung nach Absatz 3 eine Entschädigung nach § 1. 

(5) Die Grundbeträge der Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 und 3 und die 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 2, sowie das Sitzungsgeld nach Absatz 1 werden 
halbjährlich im Nachhinein gezahlt. Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der 
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Anspruchsberechtigte sein Amt ununterbrochen länger als drei Monate tatsächlich nicht 
ausübt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit. 

(6) Ehrenamtlich Tätige, die während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung im häuslichen Bereich, insbesondere für die 
Betreuung ihrer Kinder (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr) oder der Pflege von Angehörigen 
i.S.d. § 20 Abs. 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz haben, erhalten hierfür 
Aufwendungsersatz. Auf Grundlage einer schriftlichen Erklärung dem Bürgermeister 
gegenüber und auf Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten wird eine Entschädigung 
in Höhe von bis zu 50,00 € pro Tätigkeitstag ausgezahlt. 

Soweit nichts anderes geregelt ist, wird die Aufwandsentschädigung halbjährlich für die 
zurückliegende Zeit ausbezahlt. 

§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2024 in Kraft. 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens-vorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO der aktuell gültigen 
Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder ein Dritter die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 25.06.2024 

Für den Gemeinderat 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit 
vom 01. Juli 2013 

 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat am 05. Februar 2018 aufgrund des § 4 in Verbindung 
mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung folgende 
Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 3 der Satzung wird um den Absatz 6 erweitert: 

 

§ 3 

Aufwandsentschädigung 

 

(6) Ehrenamtlich Tätige, die während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung im häuslichen Bereich, insbesondere für die 
Betreuung ihrer Kinder (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr) oder der Pflege von Angehörigen 
i.S.d. § 20 Abs. 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz haben, erhalten hierfür 
Aufwendungsersatz. Auf der Grundlage einer schriftlichen Erklärung dem Bürgermeister 
gegenüber und auf Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten wird eine Entschädigung 
in Höhe von bis zu 50,00 € pro Tätigkeitstag ausgezahlt. 

 

Soweit nichts anderes geregelt ist, wird die Aufwandsentschädigung halbjährlich für die 
zurückliegende Zeit ausbezahlt. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

 

Külsheim, den 06.02.2018 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis 
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Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 09.02.2018 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 12.02.2018 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 12.02.2018 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
vom 01. Juli 2013 

 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat am 01. Juli 2013 aufgrund des § 4 in Verbindung mit 
§ 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Entschädigung nach Durchschnittssätzen 

 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls nach 
einheitlichen Durchschnittssätzen. 

 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 

bis zu 3 Stunden 25 €, 

von mehr als 3 bis zu 6 Stunden 40 €, 

von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 60 €. 

 

 

§ 2 

Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 

 

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem 
Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Beträgt der 
Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur 
der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Beginn der zweiten 
Tätigkeit zugerechnet werden. 

 

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen, notwendigerweise für die 
Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet. 

 

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die Dauer der 
Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßgebend. Die 
Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach 
einer Sitzung stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet. 
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(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf 
zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen. 

 

  

 

§ 3 

Aufwandsentschädigung 

 

(1) Gemeinderäte und Ortschaftsräte erhalten für die Ausübung ihres Amts eine 
Aufwandsentschädigung. 

Diese wird gezahlt 

- bei Gemeinderäten 

1. als monatlicher Grundbetrag  in Höhe von 20 €, 

2. als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 30 €, 

 

- bei Ortschaftsräten 

als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 20 €. 

Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben Gremiums wird nur ein 
Sitzungsgeld gezahlt. 

 

(2) Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten in Ausübung ihres Amts eine 
Aufwandsentschädigung. 

Diese beträgt 65 v.H., des Mindestbetrags der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen 
Bürgermeisters der der Ortschaft entsprechenden Gemeindegrößengruppe. 

 

(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten neben dem in Absatz 1 
genannten Grundbetrag als jährliche Aufwandsentschädigung 350 €. 

 

(4) Für eine länger andauernde (mehr als drei Tage), nicht vorhersehbare Vertretung des 
Bürgermeisters erhält ein ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters neben dem 
Grundbetrag der Aufwandsentschädigung nach Absatz 3 eine Entschädigung nach § 1. 

 

(5) Die Grundbeträge der Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 und 3 und die 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 2, sowie das Sitzungsgeld nach Absatz 1 werden 
halbjährlich im Nachhinein gezahlt. Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der 
Anspruchsberechtigte sein Amt ununterbrochen länger als drei Monate tatsächlich nicht 
ausübt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit.  
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§ 4 

Reisekostenvergütung 

 

Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Stadtgebiets erhalten ehrenamtlich Tätige neben der 
Entschädigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Reisekostenvergütung in entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. Maßgebend ist die 
Reisekostenstufe B, für die Fahrtkostenerstattung die für Dienstreisende der 
Besoldungsgruppen A 8 bis A 16 geltende Stufe. 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.08.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 14. Januar 2008, einschließlich der in der 
Zwischenzeit ergangenen Änderungen, außer Kraft. 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 02.07.2013 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-170- 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 26.07.2013 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 29.07.2013 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 30.07.2013 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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K) Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
 

Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung der 
Hundesteuer 
in Külsheim vom 19.11.2012 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg, sowie §§ 2, 5a, und 8 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg am 
11.12.2023 folgende 

 

3. Satzungsänderungbeschlossen: 

 

§ 1 

§ 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Külsheim vom 19.11.2012 erhält folgende Neufassung: 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 102 €.  

Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der 
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

(2) Hält ein Hundehalter im Stadtgebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach 

Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 204 €. Hierbei bleiben 
die nach § 6 steuerbefreien Hunde außer Betracht. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlaß der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
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vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Külsheim, den 12.12.2023 

 

 

 

Thomas Schreglmann 

Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

2. Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
in Külsheim vom 19.11.2012 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg, sowie §§ 2, 5a, und 8 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg am 
14.06.2021 folgende 

 

2. Satzungsänderung beschlossen: 

 

§ 1 

 

 

§ 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Külsheim vom 19.11.2012 erhält folgende Neufassung: 

 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 90 €.  

Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der 
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

 

(2) Hält ein Hundehalter im Stadtgebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach 

Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf  

180 €. Hierbei bleiben die nach § 6 steuerbefreien Hunde außer Betracht. 
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§ 1 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlaß der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 05.07.2021 

Für den Gemeinderat 

 

Schreglmann, Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 29.10.2021 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 02.11.2021 erfolgt. 

 

Külsheim, den 02.11.2021 

 

 

Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

1. Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer  
in Külsheim 

 

 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat am 15. Oktober 2018 aufgrund des § 4 in Ver-
bindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fas-sung 
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 6 der Hundesteuersatzung vom 19.11.2012 wird um Ziffer 3 erweitert: 

 

 

§ 6 Steuerbefreiungen 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfsbedürftiger Personen dienen. Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "aG" oder "H" besit-zen, 

2. Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg 
abgelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 

3. Hunden, die als Nachsuchehunde i. S. des § 17 DVO JMWG von jagdausübungsbe-
rechtigten Personen und Wildtierschützern eingesetzt werden und für die die jagdliche 
Brauchbarkeit nachgewiesen wird. Der Nachweis der jagdlichen Brauchbarkeit muss erbracht 
werden durch 

 

- Eine bestandene Brauchbarkeitsprüfung des Landesjagdverbandes oder  

- Eine entsprechende jagdliche Leistungsprüfung des deutschen Jagdge-
brauchshundevereines oder 

- die Anerkennung/Registrierung als Nachsuchehund durch den Landesjagdver-band 

 

Der Antragsteller muss Besitzer eines gültigen Jagdscheins und muss Pächter von mindestens 
einem Jagdbogen der Stadt Külsheim sein. 
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§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.  

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

 

Külsheim, den 22.10.2018 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 09.11.2018 öffentlich bekannt gemacht. 
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Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 12.11.2018 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 12.11.2018 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer  
in Külsheim 

 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 
2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Stadt Külsheim am 19.11.2012 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Steuergegenstand  

(1) Die Stadt Külsheim erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. 

(2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche Personen im Stadtgebiet, 
soweit es nicht ausschließlich der Erzielung von Einnahmen dient. 

(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, so ist die Stadt Külsheim 
steuerberechtigt, wenn der Hundehalter seine Hauptwohnung in Külsheim hat. 

 

§ 2 Steuerschuldner und Haftung, Steuerpflichtiger  

(1) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. 

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder seinem 
Wirtschaftsbetrieb für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Kann der 
Halter eines Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den Hund wenigstens drei 
Monate lang gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsmitgliedern 
gemeinsam gehalten. 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

(5) Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer neben 
dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner. 

 

 

 

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht  

(1) Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgenden 
Kalendermonats, frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt 
wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die 
Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet 
wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 bleiben unberührt. 
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§ 4 Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer  

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 1. Januar für jeden an diesem Tag im 
Gemeindegebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund. 

(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die Steuerschuld für 
dieses Kalenderjahr mit dem Beginn der Steuerpflicht. 

 

§ 5 Steuersatz  

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 72,00 €. Für das Halten eines 
Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1     720,00 €. Beginnt 
oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer 
der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

(2) Hält ein Hundehalter im Stadtgebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 
geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 144,00 €, für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund auf 1.440,00 €. Werden neben Kampfhunden noch andere 
Hunde gehalten, so gelten diese als "weitere Hunde". Steuerfreie Hunde (§ 6) bleiben hierbei 
außer Betracht. 

(3) Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, 
dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. 
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American 
Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden sowie 
Bullmastiff, American Bulldog, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin 
Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu. 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

L) Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 

 

 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünfte 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabegesetzes, hat der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 09.10.2023 folgende 
Satzung, beschlossen: 

 

§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich 

 

 

(1) Die Stadt betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als eine unselbständige 
Anstalt des öffentlichen Rechts. 

 

(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der Stadt 
bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 

 

(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 und 
18 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG-, vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493) von der Stadt 
bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 

 

(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der vorübergehenden Unterbringung 
von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage 
befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu 
beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. 

 

 

 

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 
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§ 2 Benutzungsverhältnis 

 

(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 

 

(2) Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf 
Zuweisung von Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht. Die Räume können 
Obdachlosen- und Flüchtlingen jederzeit zur gemeinsamen Benutzung zugewiesen werden. 

 

(3) Die Stadt ist berechtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen Umsetzungen innerhalb der 
öffentlichen Einrichtung zu verfügen. Ohne Einwilligung des Nutzers ist die Umsetzung in eine 
andere Unterkunft beispielsweise möglich, wenn 

 

1. die bisherige Unterkunft im Zusammenhang mit Abriss, Umbau-, Erweiterungs-, 
Erneuerungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen geräumt werden muss, 

2. der Stadt die Verfügungsgewalt über die Unterkunft entzogen wird bzw. ein Miet- oder 
Nutzungsverhältnis mit dem Vermieter von Wohnraum beendet ist, 

3. die bisherige Unterkunft unterbelegt ist, z.B. bei Belegung eines Doppelzimmers durch 
eine Einzelperson, 

4. der Nutzer Satzungsbestimmungen oder die jeweiligen Hausordnungen trotz 
Abmahnung nicht einhält oder sein Verhalten Anlass zu Konflikten gibt, bei denen eine 
sofortige Umsetzung erforderlich ist. 

5. der Nutzer mit mehr als drei Monatsbeiträgen der festgesetzten Gebühr in Rückstand 
ist. 

 

(4) Die Stadt kann alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den ordnungsgemäßen 
Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Belegungsfähigkeit und bei Verstößen gegen die in § 5 aufgeführten 
Regelungen und die in § 6 geregelten Pflichten. Die Maßnahmen werden durch Bescheid der 
Stadt angeordnet. 

 

 

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 

 

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem dem Nutzer die     
Unterkunft zugewiesen wird. Die Zuweisung kann mündlich, sie soll i.d.R. schriftlich erfolgen. 
Die Zuweisung bezieht sich auf genau zu bezeichnenden Räumen und die benannten 
mitaufgenommenen angehörigen Personen. 
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(2) Die Benutzung endet durch schriftliche Verfügung der Stadt. Wird die Benutzung über 
das durch die Verfügung vorgesehene Datum hinaus fortgesetzt, endet das 
Benutzungsverhältnis mit der Räumung der Wohnung. 

 

 

§ 4 Versagung der Unterkunft 

 

(1) Personen, die sich strafbarer Handlungen schuldig machen, die sich gegen die 
Unterkunft als öffentliche Einrichtung, gegen Bedienstete der Einrichtungen oder andere 
untergebrachte Wohnungslose richten oder die trotz schriftlicher Abmahnung wiederholt in 
grober Weise gegen die in den §§ 5-7 geregelten Verbote oder die Hausordnung § 9 
verstoßen, kann die konkrete Unterkunft versagt werden. 

(2) Das Benutzungsverhältnis kann von der Stadt beendet werden, wenn der Nutzer die 
ihm zugeteilte Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt oder sie nur für die Aufbewahrung seines 
Hausrats verwendet. 

 

 

 § 5 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 

(1) Die überlassenen Räume dürfen nur zu Wohnzwecken und nur von Personen benutzt 
werden, denen nach § 3 Abs. 1 eine Unterkunft zugewiesen wurde. 

 

(2) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zubehör 
dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadt vorgenommen werden.  

 

(3) Die Unterkunft ist möbliert (ausgenommen Elektrogeräte). Eigene 
Einrichtungsgegenstände dürfen nur mit Zustimmung der Stadt Külsheim in die Unterkunft 
gebracht werden. Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen werden. 

 

(4) Bauliche oder sonstige Veränderungen, die ohne Zustimmung der Stadt vorgenommen 
wurden, können von der Stadt auf Kosten des Nutzers beseitigt und der frühere Zustand 
wiederhergestellt werden. 

 

(5) Gemeinschaftsräume stehen, soweit vorhanden, den Nutzern grundsätzlich zur 
Nutzung zur Verfügung. Art und Maß der Nutzung regelt die Hausordnung § 9. 

 

 

§ 6 Pflichten der Nutzer 
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Die Nutzer sind insbesondere verpflichtet:  

1. den Hausfrieden zu wahren und aufeinander Rücksicht zu nehmen; 

2. in der Zeit von 22:00 – 06:00 Uhr jede Tätigkeit und jedes Verhalten zu unterlassen, 
die geeignet sind, die Nachtruhe anderer zu stören; 

3. die ihnen zugewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör sauber zu halten 
und pfleglich zu behandeln (u.a. ausreichend lüften, Wäsche nur in den dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten trocknen); 

4. die von der Stadt für die Unterkunft nach § 9 erlassene Hausordnung einzuhalten. 

 

§ 7 Verbote 

 

(1) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist es den Nutzern untersagt, 

1. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu benutzen;  

2. sich rassistisch, fremdenfeindlich, sexistisch, das religiöse Bekenntnis abfällig reden 
oder sonst beleidigend gegenüber Mitarbeitern der Stadt, anderen Nutzern oder 
Anwohnern/Nachbarn zu verhalten; 

3. Waffen oder Scheinwaffen bei sich zu führen; 

4. außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten.  

 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist es den Nutzern untersagt, ohne vorherige 
Zustimmung der Stadt, 

1. in die Unterkunft Dritte - auch nur besuchsweise - aufzunehmen; 

2. Tiere in der Unterkunft oder auf dem Gelände der Unterkunft zu halten; 

3. Kraftfahrzeuge auf dem zur Unterkunft gehörenden Gelände außerhalb der 
vorgesehenen Stellplätze abzustellen; 

4. Schlüssel/ Transponder für die Unterkunft nachzumachen; 

5. in oder an der Unterkunft und dem überlassenen Zubehör Um-, An- und Einbauten 
sowie Installationen oder andere Veränderungen vorzunehmen.  

 

(3) Die Zustimmung zur Befreiung von den Verboten nach Abs. 2 kann befristet und mit 
Auflagen versehen erteilt werden. Insbesondere sind die Zweckbestimmungen der Unterkunft, 
die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu beachten. Die Zustimmung kann widerrufen werden, 
wenn Auflagen oder sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, andere Nutzer oder 
Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden.  

 

 

§ 8 Betreten der Unterkünfte 
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Die Unterkunftsverwaltung ist berechtigt, die Unterkunft nach Absprache mit dem Nutzer zu 
betreten. Bei berechtigtem Interesse, insbesondere bei Verdacht auf Vermüllung, 
Ungezieferbefall, Krankheit des Nutzers kann die Unterkunft mit vorangehender Ankündigung 
ohne Zustimmung betreten werden. Zwischen Ankündigung und Betreten müssen mindestens 
24 Stunden liegen. Bei Gefahr in Verzug entfällt die Pflicht zur vorherigen Ankündigung. Die 
Stadt behält für diesen Zweck einen Zimmer- bzw. einen Wohnungsschlüssel/ Transponder 
zurück.  

 

 

§ 9 Hausordnung 

 

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen 
Rücksichtnahme verpflichtet. 

 

(2) Art und Umfang der Nutzungsberechtigung regelt im Übrigen die jeweilige 
Hausordnung.  

 

 

§ 10 Instandhaltung der Unterkünfte 

 

(1) Die Instandhaltung der Unterkünfte und der Hausgrundstücke obliegt der Stadt. 

 

(2) Die Nutzer haben jeden bekannt gewordenen Mangel und Schaden unverzüglich zu 
melden. Sie sind nicht berechtigt, auftretende Mängel und Schäden auf Kosten der Stadt zu 
beseitigen oder beseitigen zu lassen. 

 

(3) Die Haftung richtet sich nach § 12 dieser Satzung.  

 

 

 

  

§ 11 Rückgabe der Unterkunft 

 

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses oder der Umsetzung in eine andere 
Unterkunft hat der Nutzer die Unterkunft vollständig geräumt und besenrein zurückzugeben. 
Alle Schlüssel/ Transponder sind der Hausverwaltung zu übergeben. 

(2) Wird die Verpflichtung zur Räumung nicht termingemäß erfüllt und ist die Androhung 
eines Zwangsgeldes erfolglos geblieben bzw. lässt die Androhung keinen Erfolg erwarten, so 
kann die Stadt anordnen, dass die erforderliche Räumung auf Kosten und Gefahr des 
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Verpflichteten vorgenommen wird (Ersatzvornahme). Dabei werden die entfernten 
Gegenstände, sofern sie objektiv werthaltig und einlagerungsfähig sind, vorübergehend 
verwahrt. Sofern der Verantwortliche die eingelagerten Gegenstände trotz schriftlicher 
Aufforderung, im Falle eines unbekannten Aufenthaltes trotz öffentlichen Aushangs, binnen 
einer Frist von drei Monaten nach Entfernung nicht abholt, gehen sie in das Eigentum der Stadt 
über. Die Gegenstände werden verwertet; der Erlös abzüglich der Verwertungs- und 
Vollstreckungskosten kann seitens des Berechtigten von der Stadt zurückgefordert werden. 
Hierfür gilt die gesetzliche Verjährungsfrist der §§ 195 ff. BGB.  

 

 

§ 12 Haftung 

 

(1) Wird das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen gemeinsam begründet, haften 
diese für alle Verpflichtungen als Gesamtschuldner. 

 

(2) Die Stadt haftet den Nutzern nur für Schäden, die von ihren Organen oder Bediensteten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. 

 

(3) Der Nutzer haftet der Stadt für alle Schäden, die er vorsätzlich oder fahrlässig 
verursacht. Jeder Nutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines 
Haushaltsangehörigen, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch 
begründen, für und gegen sich gelten lassen. Dies gilt auch, wenn sich Dritte in der Unterkunft 
mit Willen des Nutzers aufhalten. 

 

(4) Der Nutzer haftet ferner für alle Schäden, die der Stadt oder einem nachfolgenden 
Nutzer dadurch entstehen, dass der Nutzer die Unterkunft nach Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses nicht vollständig geräumt oder besenrein zurückgegeben oder nicht 
alle Schlüssel/ Transponder übergeben hat. 

 

(5) Schäden und Verunreinigungen, für die der Nutzer haftet, kann die Stadt Külsheim auf 
Kosten des Nutzers beseitigen lassen.  

 

  

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 13 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 

 

(1) Für die Benutzung, der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Anspruch 
genommenen Räume, werden Gebühren erhoben. 
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(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften untergebracht 
sind. Personen, die eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner. 

 

 

§ 14 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der überlassene Wohnplatz. 

  

(2) Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt monatlich pro Wohnplatz 

- für Einzelpersonen      330,00 Euro,  

- für Familien ab 2 Personen     600,00 Euro, 

- für jede weitere Person  + 200,00 Euro. 

 

(3) Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 2 nach Kalendertagen, wird für jeden Tag 
der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.  

 

(4) Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätze 
und sonstigen Entgelten zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten 
noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 

 

§ 15 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem Tag 
der Räumung. 

 

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des 
Kalendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die 
Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats. 

 

 

§ 16 Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei   
Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
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(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die 
Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt 
Abs. 1 Satz 2. 

 

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von 
der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten. 

 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 17 Ordnungswidrigkeiten 

 

Mit Geldbuße kann nach § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser Satzung verstößt und zwar 

 

1. entgegen § 5 Abs. 1 eine Unterkunft benutzt oder die überlassenen Räume zu anderen 
als zu Wohnungszwecken benutzt; 

2. entgegen § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 2 Nr. 5 Veränderungen an oder in der Unterkunft oder 
dem überlassenden Zubehör vornimmt; 

3. entgegen § 5 Abs. 3 Einrichtungsgegenstände einbringt; 

4. entgegen § 6 Ziffer 2 die Nachtruhe anderer stört; 

5. entgegen § 6 Ziffer 3 die zugewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör nicht 
pfleglich behandelt; 

6. entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 1 Dritte in die Unterkunft aufnimmt; 

7. entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 2 Tiere in der Unterkunft hält; 

8. entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 3 Kraftfahrzeuge abstellt; 

9. entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 4 Schlüssel oder Transponder nachmacht; 

10. entgegen § 8 den Beauftragten der Stadt den Zutritt verwehrt; 

11. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 seiner Unterrichtungspflicht nicht nachkommt; 

12. entgegen § 11 Abs. 1 die Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
nicht ordnungsgemäß räumt. 

 

 

§ 18 Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.12.2023 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften vom 15.10.2001 außer Kraft. 
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Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/ oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind 

 

Külsheim, 09.10.2023 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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M) Richtlinien für Ehrungen der Stadt Külsheim 
 

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2003 folgende 
„Richtlinien für Ehrungen der Stadt Külsheim“ beschlossen: 

 

I. GRUNDSATZ 

 

Die Stadt Külsheim ehrt Personen für besondere Verdienste um die Stadt und ihre 
Bevölkerung. Mit dieser Ehrung sollen Verdienste für Stadt, Staat und Gesellschaft in Politik, 
Kultur, Sport, Wirtschaft, Völkerverständigung sowie im kirchlichen und sozialen Leben 
gewürdigt werden. 

 

II. STUFEN DER AUSZEICHNUNG 

 

1. Ehrenbürgerrecht 

Die Stadt verleiht an Personen, die sich in besonders hohem Maße um die Stadt Külsheim 
verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht (§ 22 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg). Dies ist die höchste Auszeichnung, die von der Stadt verliehen werden kann. 

 

Die Zahl der Ehrenbürger soll jeweils nicht mehr als drei lebende Personen betragen. 

 

2. Bürgermedaille 

Mit der Verleihung der Bürgermedaille würdigt die Stadt Personen, die sich in hohem Maße 
zum Wohl und zum Ansehen der Stadt und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben. 

 

Träger der Bürgermedaille sollen jeweils nicht mehr als zwölf lebende Personen sein. 

 

3. Bürgerehrennadel 

Mit der Bürgerehrennadel werden Personen geehrt für Verdienste um Stadt und Bevölkerung; 
insbesondere im Ehrenamt und für besonders herausragende sportliche Leistungen. 

 

III. VERFAHREN 

 

1. Vorschläge für die Verleihung können der Bürgermeister und die Mitglieder des 
Gemeinderates unterbreiten. 

2. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, der Bürgermedaille und der 
Bürgerehrennadel entscheidet der Gemeinderat. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder des Gemeinderates. 
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3. Die Verleihung erfolgt mit einer Urkunde und in würdiger Form, z.B. in einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung oder beim jährlichen Bürgertreff. 

4. Die Auszeichnungen können zurückgenommen werden, wenn sich Gründe ergeben, 
die auch eine Entziehung des Ehrenbürgerrechtes gemäß § 22 (2) der Gemeindeordnung 
rechtfertigen würden. Hierfür ist ein Beschluss des Gemeinderates mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

  

IV. INKRAFTTRETEN 

  

Diese Richtlinien treten am 01. November 2003 in Kraft. Alle anderen bestehenden 
Regelungen über die Vergabe von Ehrungen und Ehrenzeichen treten ab diesem Zeitpunkt 
außer Kraft. 

 

Külsheim, den 13. Oktober 2003 

gez. Günther Kuhn – Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

N-O) Friedhofssatzung 
 

 

Satzung zur 2. Änderung der Friedhofssatzung vom 01.01.2021 
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 

 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 25.11.2025 die nachstehende Friedhofssatzung 
beschlossen: 

 

§ 1 Gebührenverzeichnis zum 01.01.2025 

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 

(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – 
Verwaltungsgebührenordnung – in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. 

 

§ 2 In-Kraft-Treten 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

 

Ausgefertigt: 
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Külsheim, 26.11.2024 

Für den Gemeinderat 

 

 

Schreglmann, Bürgermeister 
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Satzung zur 1 Änderung der Friedhofssatzung vom 01.01.2021 
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 

Vom 01.04.2023 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 02.11.2020 die nachstehende Friedhofssatzung 
beschlossen: 

 

§ 1 Gebührenverzeichnis zum 01.04.2023 

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 

(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – 
Verwaltungsgebührenordnung – in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. 

 

§ 2 In-Kraft-Treten 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.04.2023 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, 16.03.2023 

Für den Gemeinderat 

 

 

Schreglmann, Bürgermeister 
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Friedhofssatzung 
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 

Vom 01.01.2021 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 02.11.2020 die nachstehende Friedhofssatzung 
beschlossen: 

 

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Widmung 

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Külsheim. Er dient der Bestattung 
verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Stadt Külsheim verstorbenen oder tot 
aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Verstorbener, 
sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach § 12 zur Verfügung steht. In besonderen 
Fällen kann die Stadt Külsheim eine Bestattung anderer Verstorbener zulassen. Der Friedhof 
dient auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen, falls ein Elternteil 
Einwohner der Stadt Külsheim ist. 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für 
die Beisetzung von Aschen. 

 

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 2 Öffnungszeiten 

(1) Der Friedhof darf nur während der bekanntgegebenen Öffnungszeiten betreten werden. 

(2) Die Stadt Külsheim kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 

 

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

1. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen und 
Rollstühlen sowie Fahrzeugen der Stadt Külsheim und der für den Friedhof zugelassenen 
Gewerbetreibenden, 

2. während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen, 
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3. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen 
sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

4. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 

5. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 

7. Druckschriften zu verteilen, 

8. zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern. 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der 
Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind. 

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Stadt Külsheim. Sie 
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden. 

 

§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit 
auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Stadt Külsheim. Sie kann den Umfang 
der Tätigkeiten festlegen. 

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und 
zuverlässig sind. Die Stadt Külsheim kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Voraussetzungen 
für die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. Die Stadt Külsheim 
kann Ausnahmen zulassen. 

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den 
aufsichtsberechtigten Personen der Stadt Külsheim auf Verlangen vorzuzeigen. Die 
Zulassung wird bis auf Widerruf erteilt. 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten und haften für die Schäden, die sie auf den 
gemeindlichen Friedhöfen schuldhaft verursachen. Die Gewerbetreibenden haben eine für die 
Ausführung ihrer Tätigkeiten ausreichende Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur 
mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 
vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung 
der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. 

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 und 4 verstoßen, oder bei 
denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann 
die Stadt Külsheim die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer zurücknehmen oder widerrufen. 

(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg 
abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a bis 71 e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 

 

III. Bestattungsvorschriften 
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§ 5 Allgemeines 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Stadt Külsheim 
anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so 
ist auf Verlangen der Stadt Külsheim das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(2) Die Gemeinde setzt den Ort der Beisetzung fest und berücksichtigt dabei die Wünsche der 
Hinterbliebenen. 

 

§ 6 Särge 

(1) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind 
in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Zustimmung der Stadt Külsheim 
einzuholen. 

(2) Särge und Sargausstattungen für Erdbestattungen müssen aus Materialien bestehen, die 
während der Ruhezeit im Erdboden verrotten. 

 

§ 7 Ausheben der Gräber 

(1) Die Stadt Külsheim lässt die Gräber ausheben und zu füllen. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

 

§ 8 Ruhezeit 

Die Ruhezeit der Verstorbenen beträgt 25 Jahre und die der Aschen beträgt 15 Jahre, bei 
Kindern, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind, 20 Jahre. 

 

§ 9 Umbettungen 

(1) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadt Külsheim. Bei Umbettungen von 
Verstorbenen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten 
zehn Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses oder 
eines besonderen Härtefalls erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes 
Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes Urnenreihengrab sind innerhalb 
der Stadt Külsheim nicht zulässig. Die Stadt Külsheim kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen 
mit Aschen Verstorbener dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt Külsheim in belegte 
Grabstätten umgebettet werden. 

(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem 
Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 
einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. 

(4) In den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 22 
Abs. 1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit 
Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amtswegen in ein 
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Reihengrab oder ein Urnengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Stadt Külsheim bei 
Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen. 

(5) Umbettungen führt die Stadt Külsheim durch. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Die Kosten der Umbettung haben die Antragsteller zu tragen. Dies gilt auch für den Ersatz 
von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und an Anlagen durch eine Umbettung 
entstehen, es sei denn, es liegt ein Verschulden der Stadt Külsheim vor. 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

 

 

IV. Grabstätten 

 

§ 10 Allgemeines 

(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. 

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 

1. Reihengräber, 

2. Urnenreihengräber, 

3. Wahlgräber / Wiesengräber, 

4. Urnenwahlgräber, 

5. anonyme Urnengräber, 

6. Urnenwand, 

7. Urnenbaumfelder, 

8. Ehrengräber. 

(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die 
Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 

 

§ 11 Reihengräber 

(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Fehlgeburten 
und Ungeborenen und für die Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach belegt und im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. 

Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsberechtigter ist – sofern keine 
andere ausdrückliche Festlegung erfolgt – in nachstehender Reihenfolge 

1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz), 

2. wer sich dazu verpflichtet hat, 

3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 

(2) Auf dem Friedhof werden ausgewiesen: 
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1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten sechsten Lebensjahr ab. 

(3) In jedem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt. Die Stadt Külsheim kann 
Ausnahmen zulassen. 

(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 
werden. 

 

§ 12 Wahlgräber / Wiesengräber 

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Fehlgeburten und 
Ungeborenen und die Beisetzung von Aschen, an denen ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet. 
Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte Person. 

(2) Nutzungsrechte an Erdwahlgräbern werden auf Antrag auf die Dauer von 25 Jahren, bei 
Kindern, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind, auf die Dauer von 20 Jahren 
bzw. Urnenwahlgräbern auf die Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie können nur 
anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. Die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts 
ist nur auf Antrag möglich. 

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei 
denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 
über Reihengräber entsprechend anzuwenden. 

(4) Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nutzungsrechten besteht nicht. 

(5) Wahlgräber können ein- und mehrstellige Einfach- oder Tiefgräber sein. In einem Tiefgrab 
sind bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur zwei Bestattungen übereinander zulässig. 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit erneut verliehen worden ist. 

(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmten. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu 
benennen. Wird keine Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nachstehender 
Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren 
Zustimmung über 

1. auf die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, 

2. auf die Kinder, 

3. auf die Stiefkinder, 

4. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

5. auf die Eltern, 

6. auf die Geschwister, 

7. auf die Stiefgeschwister, 

8. auf die nicht unter 1. bis 7. fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen Nrn. 2 bis 4 und 6 bis 8 wird jeweils der Älteste 
nutzungsberechtigt. 
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(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Stadt Külsheim das Nutzungsrecht auf 
eine der in Absatz 7 Satz 3 genannten Personen übertragen. 

(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über die Bestattung 
sowie über die Art der Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, die 
nicht zu dem Personenkreis des Absatzes 7 Satz 3 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht 
bestattet werden. Die Stadt Külsheim kann Ausnahmen zulassen. 

(10) Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. 

(11) Mehrkosten, die der Stadt Külsheim beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren 
Bestattung durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen 
Grabausstattungen entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht selbst 
rechtzeitig für die Beseitigung dieser Gegenstände sorgt. 

(12) In Wahlgräbern können auch Urnen beigesetzt werden. 

(13) Wiesengräber sind einstellige Wahlgräber für Erdbestattungen, bei denen das 
Nutzungsrecht für 25 Jahre verliehen wird. Die Pflege ab dem Tag der Bestattung obliegt 
ausschließlich der Stadt Külsheim. Es darf kein Grabschmuck abgelegt werden. 

Für die Errichtung, die Unterhaltung, die Standsicherheit und die Entfernung eines Grabmals 
ist der Nutzungsberechtigte zuständig, es gelten hier die bestehenden Vorschriften (§17, §18, 
§19, §20). 

(14) Bei einem Wahlgrab und einem Wiesengrab ist die Verkürzung der Nachkaufzeit in 5-
Jahres-Schritten möglich. 

§ 13 Urnenreihen-, Urnenwahlgräber, Urnenwände, Urnenbaumfeld und anonyme 
Urnengräber 

(1) Urnenreihen- und Urnenwahlgräber, Urnenwände und Urnenbaumfelder sind 
Aschengrabstätten als Urnenstätten in Grabfeldern oder Urnenwänden, die ausschließlich der 
Beisetzung von Aschen Verstorbener dienen. 

(2) Im Feld für anonyme Urnengräber wird jeder Urne ein bestimmter Bestattungsplatz 
zugewiesen. Die Grabanlagen werden von der Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. 
Die Hinterbliebenen dürfen auf ihnen keine Grabmale errichten und Grabschmuck auflegen. 

Die Angehörigen können auf ihre Kosten die Namen, Geburts- und Sterbedaten der/des 
Verstorbenen auf eine von der Stadt bereit gestellte Tafel nach Vorgaben der 
Friedhofsverwaltung anbringen lassen. 

(3) In einem Urnenreihengrab kann nur eine Urne beigesetzt werden, in einem anonymen 
Urnengrab können zwei Urnen beigesetzt werden, in einem Urnenwahlgrab und in der 
Urnenwand können bis zu vier Urnen beigesetzt werden, sofern die Ruhezeit der vorher 
beigesetzten Urne nicht überschritten wird. 

(4) Die Anzahl der Urnen, die beigesetzt werden können, richtet sich nach der Größe der 
Aschengrabstätte. 

(5) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihen- und Wahlgräber entsprechend für Urnenstätten. 

(6) Urnen aus Materialien, die während der Ruhezeit nicht verrotten, sind nicht zugelassen. 

(7) Im Urnenbaumfeld wird jeder Urne ein bestimmter Bestattungsplatz zugewiesen. Die 
Baumfelder werden von der Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. 
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(8) Bei einem Urnenwahlgrab, der Urnenwand und dem Urnenbaumfeld ist die Verkürzung der 
Nachkaufzeit in 5-Jahres-Schritten möglich. 

 

§ 14 Ehrengräber 

Die Zuerkennung und die Anlage von Ehrengräbern (einzeln oder in geschlossenen Feldern) 
obliegt der Stadt Külsheim. Die Gebühren für die Verleihung von besonderen 
Grabnutzungsrechten, gemäß dem jeweils gültigen Gebührenverzeichnis, entfallen. Das 
verliehene Nutzungsrecht an Ehrengräbern ist unbefristet. 

 

 

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 

 

§ 15 Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz 

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Friedhofs in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage entsprechen. 

 

 

§ 16 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

(1) In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften müssen nach Ablauf der Frist in § 17 Abs. 1 
Satz 2 Grabmale errichtet werden. Grabmale und sonstigen Grabausstattungen in Grabfeldern 
mit Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. 

(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Findlinge, Holz, Schmiedeeisen oder Bronze 
verwendet werden. 

(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

1. Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal besteht, 
werkgerecht abzustimmen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht aufdringlich groß sein. 
Unzulässig ist die Verwendung von Gold und Silber. 

2. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmals 
angebracht werden. 

(4) Auf den Grabstätten sind nicht zulässig, Grabmale und Grabausstattung 

1. mit in Zement aufgesetztem figürlichen oder ornamentalen Schmuck, 

2. mit Farbanstrich auf Stein, 

3. mit Glas, Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder Form, 

4. mit Lichtbildern, die größer als 12 x 8 cm sind (zulässig nur als Brustbilder) 

5. mit Gehölzbepflanzung, die über 1,10 m Höhe hat. 

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale, einschließlich Sockel, bis zu 
folgenden Größen zulässig: 

1. auf einstelligen Grabstätten 
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 bis zu 110 cm Höhe 

2. auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten 

 bis zu 130 cm Höhe 

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

auf einstelligen Urnengrabstätten nur liegende Grabmale 

 bis zu 100 % Ansichtsfläche 

(7) Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstätte gelegt werden; 
sie sind nicht in Verbindung mit stehenden Grabmalen zulässig. 

(8) Grabeinfassungen jeder Art – auch aus Pflanzen – sind nicht zulässig, soweit die Stadt 
Külsheim die Grabzwischenwege in den einzelnen Grabfeldern mit Trittplatten belegt hat oder 
belegen will. 

(9) An Urnenwänden und auf anonymen Urnengräbern dürfen Grabschmuck, wie 
Blumenschmuck, Kerzen u.ä. nicht angebracht oder abgelegt werden. 

(10) Die Stadt Külsheim kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des Friedhofs und 
im Rahmen von Absatz 1 Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 9 und auch 
sonstige Grabausstattungen zulassen. 

(11) Am Urnenbaumfeld dürfen Grabschmuck, wie Blumenschmuck oder Kerzen nur vor dem 
Pultstein bzw. zwischen Pultstein und Umrandung abgelegt werden. 

 

§ 16 a Grababdeckplatten 

Auf Grund der hydro-geologischen Bodenverhältnisse sind Grababdeckplatten im 
Gesamtbereich der Stadt Külsheim auf Grabstätten für Erdbestattungen nicht zulässig. 
Wasserundurchlässige Abdeckungen sind bis zu maximal 50 % der Grabfläche zugelassen. 

 

§ 17 Genehmigungserfordernis 

(1) Die Errichtung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt 
Külsheim. Ohne Genehmigung sind bis zur Dauer von zwei Jahre nach der Bestattung oder 
Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zu Größe von 15 mal 30 cm und 
Holzkreuze zulässig. 

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maßstab 1:10 zweifach 
beizufügen. Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die 
Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. 
Soweit erforderlich, kann die Stadt Külsheim Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und der Form 
verlangen. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer 
Attrappe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung aller sonstigen Grabausstattungen bedarf ebenfalls der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Stadt Külsheim. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist. 

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von der Stadt Külsheim 
überprüft werden können. 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-202- 

(6) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen dieser Friedhofssatzung 
erfüllt werden. 

 

§ 18 Standsicherheit 

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren 
und zu befestigen. Steingrabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen 
folgende Mindeststärken nicht unterschreiten: 

Stehende Grabmale 

bis 1,10 m Höhe: 14 cm 

bis 1,30 m Höhe: 16 cm 

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fachkundigen Personen (i.d.R. Bildhauer, 
Steinmetze) errichtet werden. 

 

§ 19 Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist 
bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei 
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen gefährdet, 
so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Stadt Külsheim auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen, Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Stadt Külsheim nicht innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Stadt Külsheim 
berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhörung das 
Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Stadt Külsheim bewahrt diese 
Sachen drei Monate auf. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind 
für jeden Schaden haftbar, der durch nicht verkehrssichere Grabmale oder sonstige 
Grabausstattungen verursacht wird. 

 

§ 20 Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt Külsheim von der 
Grabstätte entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 
Grabausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung der 
Stadt Külsheim innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so 
kann die Stadt Külsheim die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der 
Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen; § 19 
Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Stadt Külsheim bewahrt diese Sachen drei 
Monate auf. 
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VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte 

 

§ 21 Allgemeines 

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd 
gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem 
Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern (§ 16 Abs. 
8) dürfen die Grabbeete nicht höher als die Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen 
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht 
beeinträchtigen. 

(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 19 Absatz 1 
Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. 
des Nutzungsrechts. 

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach Belegung hergerichtet sein. 

(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuräumen. § 
20 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Stadt Külsheim. Verfügungs- bzw. 
Nutzungsberechtigte sowie die Grabpflege tatsächlich vornehmenden Personen sind nicht 
berechtigt, diese Anlagen der Stadt Külsheim zu verändern. 

§ 22 Vernachlässigung der Grabpflege 

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 19 
Absatz 1) auf schriftliche Aufforderung der Stadt Külsheim die Grabstätte innerhalb einer 
jeweils festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten von der Stadt Külsheim abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 
Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Stadt Külsheim in diesem Fall die 
Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem 
Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die 
sonstigen Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheids zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitteln, so kann die Stadt Külsheim den Grabschmuck entfernen. 

(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzudrohen. 
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VII. Benutzung der Leichenhalle 

 

§ 23 Zutritt zur Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie darf nur in 
Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der Stadt 
Külsheim betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen den Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. 

 

 

VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 24 Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung 

(1) Der Stadt Külsheim obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden 
Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Stadt Külsheim haftet nicht für Schäden, die durch 
nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch 
dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Stadt Külsheim nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 

(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft verursachten 
Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung 
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustands der Grabstätten entstehen. 
Sie haben die Stadt Külsheim von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haften diese als 
Gesamtschuldner. 

(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen 
Gewerbetreibenden, auch für deren Bedienstete. 

 

§ 25 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2 

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Weisungen 
des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt, 

c) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten ausführt, 
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d) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt sowie 
Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise betritt, 

e) Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagern, 

g) Waren und gewerbliche Dienste anbietet, 

h) Druckschriften verteilt, 

i) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern. 

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 Absatz 1), 

4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender Grabmale und 
sonstige Grabausstattungen ohne oder abweichend von der Genehmigung errichtet (§ 17 
Absatz 1 und 3) oder entfernt (§ 20 Absatz 1), 

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§ 19 
Absatz 1). 

 

 

IX. Bestattungsgebühren 

 

§ 26 Erhebungsgrundsatz 

Für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf 
dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens werden Gebühren nach den folgenden 
Bestimmungen erhoben. 

 

§ 27 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet 

1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird; 

2. wer die Gebührenschuld der Stadt Külsheim gegenüber durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind verpflichtet 

1. wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt; 

2. die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehegatte oder Ehegattin, 
Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige 
Geschwister und Enkelkinder). 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 28 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht 

1. bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amtshandlung, 
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2. bei Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen und bei 
Grabnutzungsgebühren mit der Verleihung des Nutzungsrechts. 

(2) Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren werden einen Monat nach 
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig. 

 

§ 29 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 

(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – 
Verwaltungsgebührenordnung – in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. 

 

 

 

X. Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 30 Alte Rechte 

Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Friedhofssatzung entstandenen Nutzungsrechte werden 
auf 25 Jahre, bzw. 15 und 20 Jahre seit ihrem Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch erst mit dem 
Ablauf der Ruhezeit des in dieser Grabstätte zuletzt Bestatteten. 

 

§ 31 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten die Friedhofsordnung vom 24.11.2003 und die 
Bestattungsgebührensatzung vom 09.02.1988 (jeweils mit allen späteren Änderungen) außer 
Kraft. 

 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 
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Ausgefertigt: 

Külsheim, 09.11.2020 

 

Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 20.11.2020 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg ist am 23.11.2020 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 23.11.2020 

 

 

 

 

gez. Schreglmann, Bürgermeister 
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Gebührenverzeichnis Bestattungsgebühren  
vom 01.01.2025  

 

1. Verwaltungsgebühren 
 

(1) Die Gebühren betragen: Euro 
1. für die Zustimmung zur Aufstellung und 

Veränderung eines Grabmals 65,00 
2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von 

Leichen und Gebeinen 65,00 
3. für die Genehmigung von Abdeckplatten 65,00 

 
(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren –

Verwaltungsgebührenordnung- in der jeweils gültigen Fassung entsprechende 
Anwendung. 

 
 

2. Benutzungsgebühren 
 
Es werden erhoben: 
 

I. das Öffnen und Schließen einer Grabstätte 
 

1. an Werktagen 
1.1 bei einem Normalgrab 841,20 
1.2 bei einem Tiefgrab 924,50 
1.3 bei einem Kindergrab 
       für Sarggröße 0,60 – 1,60 m 674,60 
1.4 eines Urnengrabes 488,50 

 
2. an Samstagen (09.00 – 12.00 Uhr) 

Zuschlag 250,00 
 

3. Zuschläge jeglicher Arbeiten nach 17.00 Uhr 
je Mann und Stunde  65,00 

 
4. Erschwerniszuschläge f. Fels, gefrorene Erde über 30 cm 65,00 

Je Mann und Stunde 
 

 
 

II. für die Überlassung/Verleihung Euro 
 
1. eines Reihengrabes 

1.1 für Personen im Alter von 6 Jahren und mehr (25 Jahre)
 1.200,00 
1.2 für Personen im Alter von unter 6 Jahren (20 Jahre) 816,00 
1.3 für ein Urnenreihengrab (15 Jahre) 432,00 
 

2. von besonderen Grabnutzungsrechten 
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2.1 für ein einstelliges Wahlgrab (25 Jahre) 1.740,00 
2.2 für ein zweistelliges Wahlgrab (25 Jahre) 3.480,00 
2.3 für ein Urnenwahlgrab/anonymes Urnengrab (15 Jahre)
 1.320,00 
2.4 für die Urnenwand (15 Jahre) 1.404,00 
2.5 für das Urnenbaumfeld (15 Jahre) 1.800,00 
2.6 für ein Wiesengrab (Pflege durch Stadt) (25 Jahre) 4.190,00 

 
 

III. für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 

1. für die Dauer einer Nutzungsperiode  
Gebühren nach Ziffer II. 2.1 bis 2.4 
 

2. für eine von der Nutzungsperiode abweichende Nutzungsdauer  
je Grab und Jahr, 1/25tel, 1/20tel oder 1/15tel der Gebühren nach 
Ziffer II. 1.1 bis 1.3 bzw. II. 2.1 bis 2.4 
Angefangene Jahre werden anteilig (nach Monaten) berechnet 
2.1   25 Jahre nach II. 2.1 69,60 
2.2   25 Jahre nach II. 2.2 139,20 
2.3   15 Jahre nach II. 2.3 88,00 
2.4   15 Jahre nach II. 2.4 93,60 
2.5   15 Jahre nach II. 2.5 120,00 
2.6   15 Jahre nach II. 2.6 167,00 

 
 

IV. für die Benutzung der Leichenhalle 
 

1. Leichenhalle 350,00 
 
 
 

V. für sonstige Leistungen Euro 
 

1. für das Ausgraben eines Verstorbenen und das 
Schließen der Grabstätte bei einer Liegezeit von 
1.1     0 – 10 Jahre  
1.2   10 – 20 Jahre  
1.3   20 – 25 Jahre  
Nach tatsächlichem Aufwand 
 
 

2. für das Ausgraben einer Urne   
Nach tatsächlichem Aufwand 
 

 
 
Für Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung erheblich von dem gewöhnlichen Maß 
abweichen, können die Gebühren im Einzelfall angemessen erhöht, bzw. verringert werden. 
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P) Polizeiverordnung 
 

Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

Polizeiverordnung 

 

gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- 
und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche 
Umweltschutz-Verordnung) vom 15.10.2001, zuletzt geändert am 21. November 2005 

Aufgrund von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Polizeigesetzes 
(PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 (GBl. S. 1) wird mit Zustimmung des 
Gemeinderats verordnet: 

 

Abschnitt 1 

Allgemeine Regelungen 

§1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind (§ 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet. 

(2) Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten oder ihm tatsächlich 
zur Verfügung stehenden Flächen ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche 
Gehwege nicht vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der 
Fahrbahn in einer Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Fußwege, Fußgängerzonen, 
verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne von  

§ 42 Abs. 4a StVO und Treppen (Staffeln). 

(3) Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, gärtnerisch gestaltete Anlagen, 
die der Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein zugängliche 
Kinderspielplätze. 

 

Abschnitt 2 

Schutz gegen Lärmbelästigung 

§ 2 

Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u. ä. 

(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente 
sowie andere mechanische oder elektro-akustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur so 
benutzt werden, dass andere nicht erheblich belästigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
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die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, auf offenen Balkonen, im Freien 
oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht: 

a) bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen, die 
einem herkömmlichen Brauch entsprechen, 

b) für amtliche Durchsagen. 

 

 

  

§ 3 

Schutz der Nachtruhe 

Es ist verboten, in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr die Nachtruhe anderer mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar, insbesondere durch Singen, Schreien und Grölen zu 
stören. 

 

§ 4 

Lärm aus Gaststätten 

Aus Gaststätten und Versammlungsräumen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Gebiete oder in der Nähe von Wohngebäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch den 
andere erheblich belästigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu 
halten. 

 

§ 5 

Lärm von Sport- und Spielplätzen 

(1) Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen 
in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr und zwischen 20 Uhr und 08 Uhr nicht benützt werden. 

(2) Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
insbesondere die Sportanlagenlärmschutzverordnung, unberührt. 

 

§ 6 

Haus- und Gartenarbeiten 

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer führen können, 
dürfen an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
14.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr nicht ausgeführt werden.  

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die 32. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BlmSchV-), bleiben unberührt. 

 

§ 7 
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Lärm durch Tiere 

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird. 

 

Abschnitt 3 

Umweltschädliches Verhalten und Belästigung der Allgemeinheit 

§ 8 

Abspritzen von Fahrzeugen 

Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen ist untersagt. 

 

  

§ 9 

Benutzung öffentlicher Brunnen 

Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist 
verboten, sie zu beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen. 

 

§ 10 

Verkauf von Lebensmitteln im Freien 

Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, so sind für 
Speisereste und Abfälle geeignete Behälter bereitzustellen. 

 

§ 11 

Gefahren durch Tiere 

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. 

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen Tieren, die durch 
ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, ist der 
Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen 
Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die 
durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen. 

 

§ 12 

Verunreinigung durch Hunde 

Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf 
Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch 
dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen. 
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§ 13 

Taubenfütterungsverbot 

Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen 
nicht gefüttert werden. 

 

§ 14 

Belästigung durch Ausdünstungen u. ä. 

Übelriechende Gegenstände und Stoffe dürfen in der Nähe von Wohngebäuden nicht gelagert, 
verarbeitet oder befördert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit geschädigt oder 
erheblich belästigt werden. 

 

§ 15 

Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 

(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen oder den zu 
ihnen gehörenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt 

- außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäulen, Anschlagtafeln usw.) zu 
plakatieren; 

- andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften oder zu bemalen. 

Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von öffentlichen Straßen und Gehwegen 
oder Grün- und Erholungsanlagen einsehbar sind. 

 

  

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist. 

(3) Wer entgegen den Verboten des § 14 Abs. 1 außerhalb von zugelassenen Plakatträgern 
plakatiert oder andere als dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt, ist zur 
unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft unter den 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes auch den Veranstalter oder die sonstige 
Person, die auf den jeweiligen Plakatanschlägen oder Darstellungen nach Satz 1 als 
Verantwortlicher benannt wird. 

 

§ 16 

Belästigung der Allgemeinheit 

(1) Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen ist 
untersagt: 

1. das Nächtigen, 

2. das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das 
Anstiften von Minderjährigen zu dieser Art des Bettelns, 

3. das Verrichten der Notdurft, 
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4. das Lagern oder dauerhafte Verweilen außerhalb von Freiausschankflächen oder 
Einrichtungen, wie Grillstellen u.ä., ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des 
Alkoholgenusses, wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich zu belästigen, 

5. der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln, 

6. Gegenstände wegzuwerfen oder abzulagern, außer in dafür bestimmte Abfallbehälter. 

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches, des Betäubungsmittelgesetzes, des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie des Landesabfallgesetzes bleiben unberührt. 

 

§17 

Wertstoffsammelbehälter/Altglassammelbehälter 

Wertstoff(Altglas)sammelbehälter dürfen in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr und von 20 Uhr bis 
08 Uhr nicht benutzt werden. 

 

§ 18 

Schutz von Weinbergen 

Schussapparate und ähnliche Einrichtungen zur Fernhaltung von Tieren dürfen in Weinbergen 
nur vom Beginn der Traubenreife bis zum Ende der Traubenlese aufgestellt und betrieben 
werden. Der Beginn der Traubenreife und die Beendigung der Traubenlese werden öffentlich 
bekannt gemacht. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 07 Uhr (Sommerzeit) ist der Betrieb dieser 
Geräte nicht gestattet. 

 

§ 19 

Aufstellen von Wohnwagen und Zelten 

Zelte und Wohnwagen dürfen außerhalb baurechtlich genehmigter Campingplätze zum 
Aufenthalt von Menschen nicht aufgestellt werden, wenn nicht die erforderlichen sanitären 
Einrichtungen zur Verfügung stehen. Grundstücksbesitzern ist es untersagt, ihre Grundstücke 
dafür zur Verfügung zu stellen oder Verstöße gegen Satz 1 zu dulden. 

 

  

§ 20 

Bienenhaltung 

Bienenstände dürfen an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufgestellt 
werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet werden. 

 

§ 21 

Lärm durch Fahrzeuge 

In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden ist es auch außerhalb von 
öffentlichen Straßen und Gehwegen verboten, 

a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen, 
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b) Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen, 

c) Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten oder 
auf Innenhöfen von Wohnhäusern anzulassen, 

d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm zu verursachen, 

e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötige Schallzeichen 
abzugeben. 

Abschnitt 4 

Schutz der Grün- und Erholungsanlagen 

§ 22 

Ordnungsvorschriften 

(1) In den Grün- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschriften 
untersagt, 

1. Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflächen außerhalb der Wege und 
Plätze sowie der besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flächen zu 
betreten; 

2. sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wegesperren zu beseitigen oder zu 
verändern oder Einfriedigungen oder Sperren zu überklettern; 

3. außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend gekennzeichneten Tummelplätze 
zu spielen oder sportliche Übungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe Dritter gestört oder 
Besucher belästigt werden können; 

4. Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu verändern oder 
aufzugraben oder außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen; 

5. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen; 

6. Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgeführt werden, 
unangeleint umherlaufen zu lassen; auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen dürfen Hunde 
nicht mitgenommen werden; 

7. Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigungen oder andere Einrichtungen zu 
beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen; 

8. Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen; 

9. Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benützen sowie außerhalb der dafür besonders 
bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, 
Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ zu treiben, zu reiten, zu zelten, zu 
baden oder Boot zu fahren; 

10. Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht für Kinderwagen und 
fahrbare Krankenstühle sowie für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht 
gefährdet werden. 

(2) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und Spielgeräte dürfen nur von Kindern bis 
zu 14 Jahren benützt werden. 

Abschnitt 5 

Anbringen von Hausnummern 
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§ 23 

Hausnummern 

(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem Tag, an dem sie bezogen 
werden, mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu 
versehen. 

(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut 
lesbar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die 
Hausnummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten Seite 
des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang oder, wenn sich der 
Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der dem 
Grundstückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die von der 
Straße zurückliegen, können die Hausnummern am Grundstückszugang angebracht werden. 

(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausführung 
Hausnummern anzubringen sind, so weit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist. 

 

Abschnitt 6 

Schlussbestimmungen 

 

§ 24 

Zulassung von Ausnahmen 

Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann die Ortspolizeibehörde 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. 

 

§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinn von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunkgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, 
Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Geräte zur 
Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich belästigt werden, 

2. entgegen § 3 die Nachtruhe anderer stört, 

3. entgegen § 4 Satz 1 aus Gaststätten und Versammlungsräumen Lärm nach außen 
dringen lässt, durch den andere erheblich belästigt werden, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 Sport- und Spielplätze benützt, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durchführt, 

6. entgegen § 7 Tiere so hält, dass andere erheblich belästigt werden, 

7. entgegen § 8 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen abspritzt, 
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8. entgegen § 9 öffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung benutzt, sie 
beschmutzt oder das Wasser verunreinigt, 

9. entgegen § 10 geeignete Behälter für Speisereste und Abfälle nicht bereithält, 

10. entgegen § 11 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere gefährdet werden, 

11. entgegen § 11 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere der Ortspolizeibehörde nicht 
unverzüglich anzeigt, 

12. entgegen § 11 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lässt, 

13. entgegen § 12 als Halter oder Führer eines Hundes verbotswidrig abgelegten Hundekot 
nicht unverzüglich beseitigt, 

14. entgegen § 13 Tauben füttert, 

15. entgegen § 14 übel riechende Gegenstände und Stoffe lagert, verarbeitet oder 
befördert, 

16. entgegen § 15 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flächen beschriftet oder 
bemalt oder als Verpflichteter der in § 14 Abs. 3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht 
nachkommt, 

17. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt, 

18. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige zu solchem Betteln anstiftet, 

19. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet, 

20. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 4 außerhalb von Freiausschankflächen oder Einrichtungen, 
wie Grillstellen u.ä., ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses lagert 
oder dauerhaft verweilt, 

21. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 5 Betäubungsmittel öffentlich konsumiert, 

22. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 6 Gegenstände wegwirft oder ablagert, 

23. entgegen § 17 Wertstoff/ Altglassammelbehälter benutzt, 

24. entgegen § 18 Schussapparate und ähnliche Einrichtungen zur Fernhaltung von Tieren 
aufstellt oder betreibt, 

25. entgegen § 19 Zelte oder Wohnwagen aufstellt oder als Grundstücksbesitzer deren 
Aufstellung erlaubt oder duldet, 

26. entgegen § 20 Bienenstände aufstellt, 

27. entgegen § 21 außerhalb öffentlicher Straßen und Gehwege Kraftfahrzeugmotoren 
unnötig laufen lässt, Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut schließt, Fahrräder mit 
Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhöfen 
von Wohnhäusern anlässt, beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm 
verursacht oder mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötige 
Schallzeichen abgibt, 

28. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige 
Anlagenflächen betritt, 

29. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der freigegebenen Zeiten sich in nicht dauernd 
geöffneten Anlagen oder Anlagenteilen aufhält, Wegesperren beseitigt oder verändert oder 
Einfriedigungen oder Sperren überklettert, 
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30. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 3 außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend 
gekennzeichneten Tummelplätze spielt oder sportliche Übungen treibt, 

31. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 4 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige 
Anlagenteile verändert oder aufgräbt oder außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht, 

32. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine 
entfernt, 

33. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 6 Hunde unangeleint umherlaufen lässt oder Hunde auf 
Kinderspielplätze oder Liegewiesen mitnimmt, 

34. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 7 Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigungen 
oder andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt, 

35. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 8 Gewässer oder Wasserbecken verunreinigt oder darin 
fischt, 

  

36. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 9 Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte benützt sowie 
außerhalb der dafür bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport 
(Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ betreibt, reitet, 
zeltet, badet oder Boot fährt, 

37. entgegen § 22 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befährt oder Fahrzeuge abstellt, 

38. entgegen § 22 Abs. 2 Turn- und Spielgeräte benutzt, 

39. entgegen § 23 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht mit den festgesetzten 
Hausnummern versieht, 

40. unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 23 Abs. 2 nicht unverzüglich erneuert 
oder Hausnummern nicht entsprechend § 23 Abs. 2 anbringt. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 24 zugelassen worden ist. 

(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 18 Abs. 2 Polizeigesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig werden die früheren Polizeiverordnungen, die dieser Polizeiverordnung 
entsprechen oder widersprechen, aufgehoben. Das ist insbesondere 

1. Polizeiliche Umweltschutzverordnung vom 21.08.1989 

2. Die Satzung über das Verbot des wilden Plakatierens vom 18.06.1984  

 

Külsheim, den 15.10.2001 
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Polizeiverordnung wird nach § 4 Absatz 4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Polizeiverordnung gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die 
öffentliche Bekanntmachung verletzt worden sind. 

 

Ortspolizeibehörde 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO 

Verfahrensvermerke: 

Der Gemeinderat hat dieser Satzung am 15.10.2001 zugestimmt. Sie wurde nach der örtlichen 
Bekanntmachungssatzung am 19.10.2001 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim Nr. 42 öffentlich bekannt gemacht. Sie tritt damit am 01.01.2002 in Kraft. Sie wurde 
dem Landratsamt mit Bericht vom 23.10.2001 angezeigt (§ 4 Abs. 3 GemO). 

 

Külsheim, den 23.10.2001 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Verfahrensvermerk:  

 

Der Gemeinderat hat der Änderung der Polizeiverordnung am 21.11.2005 zugestimmt. Sie 
wurde nach der örtlichen Bekanntmachungssatzung am 25. November 2005 durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Külsheim öffentlich bekannt gemacht. Sie ist damit am 
01.12.2005 in Kraft getreten.  

Die Änderung der Polizeiverordnung einschließlich diesem Verfahrensvermerk sowie der 
Nachweis über die öffentliche Bekanntmachung wurde dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
mit Bericht vom 1. Dezember 2005 vorgelegt.  

 

Külsheim, den 01.Dezember 2005 

 

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 
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Q) Streupflichtsatzung 
 

Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) vom 15.10.2001 

Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg und § 4 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.10.2001 folgende 
Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 

(1) Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich 
der Ortsdurchfahrten die Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nach Maßgabe 
dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und 
Eisglätte zu bestreuen. 

(2) Für Grundstücke der Stadt/Gemeinde, die nicht überwiegend Wohnzwecken dienen, 
sowie bei städtischen/gemeindlichen Alters- und Wohnheimen verbleibt es bei der 
gesetzlichen Regelung (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Straßengesetz). 

(3) Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und von 
Straßenbahnen gelten die Verpflichtungen nach dieser Satzung insoweit, als auf den ihren 
Zwecken dienenden Grundstücken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren Zugang zu der 
Straße haben oder es sich um Grundstücke handelt, die nicht unmittelbar dem öffentlichen 
Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 Straßengesetz). Die Verpflichtungen nach dieser Satzung 
gelten nicht für die Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 Abs. 3 Satz 1 
Straßengesetz). 

 

§ 2 

Verpflichtete 

(1) Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und Besitzer (z.B. Mieter 
und Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben (§ 15 Abs. 1 Straßengesetz). Als Straßenanlieger gelten auch die 
Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine im Eigentum der 
Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, 
wenn der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 Meter, bei 
besonderen breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt (§ 41 Abs. 6 
Straßengesetz). 

(2) Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, 
besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung; sie haben durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden. 

(3) Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf deren 
Seite der Gehweg verläuft. 

 

 

§ 3 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-222- 

Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 

 

(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr 
gewidmeten Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind. 

(2) Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls Gehwege auf keiner 
Straßenseite vorhanden sind, Flächen in einer Breite von 1,50 Metern. 

(3) Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen sind an deren Rand 
liegenden Flächen in einer Breite von 1,50 Metern. Erstrecken sich Parkflächen, Bänke, 
Pflanzungen u.ä. nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist der Straßenanlieger für eine Satz 1 
entsprechend breite Fläche entlang dieser Einrichtungen verpflichtet. 

(4) Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsamen Benutzung von 
Radfahrern und Fußgängern gewidmeten und durch Verkehrszeichen gekennzeichnete 
Flächen. 

(5) Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sonstige Fußwege sin die dem 
öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten Flächen, die nicht Bestandteil einer anderen 
öffentlichen Straße sind. 

(6) Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder Zugang zur sie erschließenden 
Straße oder liegen sie hintereinander zur gleichen Straße, so erstrecken sich die gemeinsam 
zu erfüllenden Pflichten nach dieser Satzung auf den Gehweg und die weiteren in Abs. 2 bis 
Absatz 5 genannten Flächen an den der Straße nächstgelegenen Grundstücken. 

 

§ 4 

Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten 

(1) Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut 
und Laub. Die Reinigungspflicht bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs und der 
öffentlichen Ordnung. 

(2) Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Besprengen mit Wasser 
vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände (z.B. Frostgefahr) entgegenstehen. 

(3) Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. Der Kehricht ist sofort zu 
beseitigen. Er darf weder dem Nachbarn zugeführt noch in die Straßenrinne oder andere 
Entwässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden. 

 

§ 5 

Umfang des Schneeräumens 

(1) Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf solche Breite von 
Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der Regel 
mindestens auf 1,20 m Breite zu räumen. 

(2) Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem restlichen Teil der Fläche, 
für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rande 
der Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3 Abs. 2 bis 6 genannten Flächen anzuhäufen. Nach 
Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so freizumachen, 
dass das Schmelzwasser abziehen kann. 
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(3) Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Flächen 
gewährleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von 
mindestens 1 Meter zu räumen. 

(4) Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. Geräumter Schnee oder 
auftauendes Eis darf dem Nachbarn nicht zugeführt werden. 

 

 

§ 6 

Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 

 

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege und die weiteren 
in § 3 genannten Flächen sowie die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass 
sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst 
gefahrlos benutzt werden können. Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach § 5 Abs.1 zu 
räumende Fläche. 

(2) Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. 

(3) Auftauende Streumittel sollen nicht eingesetzt werden. Sie dürfen ausnahmsweise bei 
Eisregen verwendet werden; der Einsatz ist so gering wie möglich zu halten. 

(4) § 5 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

 

§ 7 

Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von Schnee- und Eisglätte 

Die Gehwege müssen werktags bis 07 Uhr, sonn- und feiertags bis 08 Uhr geräumt und 
gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet 
um 21 Uhr 

 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 Straßengesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig seine Verpflichtungen aus § 1 nicht erfüllt, insbesondere 

1. Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den Vorschriften 
in § 4 reinigt, 

2. Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den Vorschriften 
in den §§ 5 und 7 räumt, 

3. bei Schnee- und Eisglätte Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht 
entsprechend den Vorschriften in den §§6 und 7 streut. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Abs. 2 Straßengesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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§ 9 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger 
zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung) vom 
16.10.1989 außer Kraft. Weiterhin wird die Polizeiverordnung über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 
(Streupflichtverordnung) vom 18.06.1984 aufgehoben. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften der Gemeindeordnung für 
Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Absatz 4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die öffentliche 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Ausgefertigt 

Külsheim, den 16.10.2001 

 

 

gez. Günther Kuhn- Bürgermeister 

 

Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO 

Verfahrensvermerke: 

Der Gemeinderat hat dieser Satzung am 15.10.2001 zugestimmt. Sie wurde nach der örtlichen 
Bekanntmachungssatzung am 19.10.2001 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim Nr. 42 öffentlich bekanntgemacht. Sie tritt damit am 01.01.2002 in Kraft. Sie wurde 
dem Landratsamt mit Bericht vom 23.10.2001 angezeigt (§ 4 Abs. 3 GemO). 

Külsheim den, 23.10.2001 

 

 

gez. Günther Kuhn- Bürgermeister 
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Sch) Eingliederungsvereinbarungen 
 

Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Eiersheim 
in die Stadt Külsheim 

 

 

 

Die Stadt Külsheim, vertreten durch Bürgermeister Erhard Junghans,  

und  

die Gemeinde Eiersheim, vertreten durch Bürgermeister Alfred Strittmatter, 

schließen auf Grund von Art. 74 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 
11.11.1953 (Ges. Bl. S. 173) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GO) vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 129, 224), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 1971 (Ges. Bl. S. 43), folgende 

 

V e r e i n b a r u n g 

 

 

§ 1 

 

Eingliederung 

 

Die Gemeinde Eiersheim wird als Stadtteil unter dem Namen „Stadt Külsheim, Stadtteil 
Eiersheim“ in die Stadt Külsheim eingegliedert. 

 

 

§ 2 

 

Gesamtrechtsnachfolge 

 

Die Stadt Külsheim tritt in alle Rechte und Pflichten der Gemeinde Eiersheim ein. 

 

 

§ 3 

 

Rechtsstellung der Bürger und Einwohner in der Gemeinde Eiersheim 
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Die Bürger der Gemeinde Eiersheim werden Bürger der Stadt Külsheim, im Übrigen gilt für die 
Einwohner der Gemeinde Eiersheim, das Wohnen in ihrer bisherigen Gemeinde als Wohnen 
in der Stadt Külsheim ( § 12 Abs. 3 GO). 

 

 

 

 

§ 4 

 

Ortsrecht 

 

(1) Das Ortsrecht der Gemeinde Eiersheim gilt weiter, bis es durch neues Ortsrecht ersetzt 
wird oder aus anderen Gründen außer Kraft tritt. Die Hauptsatzung der Gemeinde Eiersheim 
tritt sofort außer Kraft. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Eiersheim für das Rechnungsjahr 
1971, ausgenommen die Festsetzung der Steuersätze, wird sofort durch die Haushaltssatzung 
der Stadt Külsheim ersetzt. Sonstiges bisheriges Ortsrecht der Stdt Külsheim bedarf zu seiner 
Geltung im Gebiet der bisherigen Gemeinde Eiersheim der Erstreckung auf dieses Gebiet bei 
Satzungen durch Satzung, bei Verordnungen durch Verordnung der Stadt Külsheim. 

 

(2) Die in der Haushaltssatzung der Gemeinde Eiersheim für das Rechnungsjahr 1971 
festgesetzten Steuersätze werden für den Stadtteil Eiersheim bis zum Ende dieses 
Rechnungsjahres beibehalten. 

 

(3) Die Satzung der Stadt Külsheim über öffentliche Bekanntmachung vom 13.9.1956 wird mit 
der Ergänzung auf das Gebiet der bisherigen Gemeinde Eiersheim erstreckt, dass 
Verkündungsstelle auch die Anschlagtafel des Rathauses in Eiersheim ist. 

 

 

§ 5 

 

Vertretung des Stadtteils Eiersheim im Gemeinderat der Stadt Külsheim 

 

(1) Bis zur regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1971 gehören dem Gemeinderat der 
Stadt Külsheim 3 bisherige Gemeinderäte der Gemeinde Eiersheim an. Sie werden vom 
Gemeinderat von Eiersheim nach §§ 9 Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung gewählt, der dabei zugleich die Reihenfolge der 
übrigen Gemeinderäte als Ersatzleute der gewählten Gemeinderäte bestimmt. 

(2) Für die regelmäßigen Gemeinderatswahlen ab dem Jahre 1971 wird nach § 27  Abs. 2 GO 
durch Hauptsatzung der Stadt Külsheim die unechte Teilortwahl eingeführt. Dabei wird 
vorbehaltlich der Sätze 3 und 4 bestimmt, 
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dass sich die Zahl der Stadträte der Stadt Külsheim nach der Gemeindegrößengruppe mit 
5001 bis 10.000 Einwohnern richtet (§ 25 Abs. 2 S. 2 GO) und somit 16 beträgt (§ 25 Abs. 2 
S. 1 GO). 

 

Rückt die Stadt Külsheim in den Gemeindegrößengruppen nach § 25 Abs. 2 S. 1 GO auf, kann 
gemäß § 25 Abs. 2 S. 2 GO bestimmt werden, daß für die Zahl ihrer Stadträte die jeweils 
nächsthöhere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. 

Für jede künftige regelmäßige Gemeinderatswahl werden die Sitze im Gemeinderat der Stadt 
Külsheim auf die bisherige Stadt Külsheim und die übrigen als Wohnbezirke i. S. des § 27 Abs. 
2 GO bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden Stadtteilen in der Weise verteilt, daß jeder 
Stadtteil vorweg einen Sitz und darüber hinaus so viele weitere Sitze erhält, wie von den 
übrigen Sitzen im Verhältnis der Bevölkerungsanteile dieser Stadtteile nach dem Stand vom 
30. 6. Des der jeweiligen nächsten Wahl vorangegangenen Jahres nach dem 
Höchstzählverfahren d´Hondt auf ihn entfallen. 

(3) Die Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Külsheim über die unechte Teilortswahl 
können wieder aufgehoben werden, wenn kein Bedürfnis mehr hierfür besteht, frühestens 
jedoch nach der regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1979. 

 

 

§6 

 

Örtliche Verwaltungsstelle im Stadtteil Eiersheim 

 

Im Stadtteil Eiersheim wird von der Stadt Külsheim eine örtliche Verwaltungsstelle mit einer 
Zahlstelle der Stadtkasse Külsheim eingerichtet und solange unterhalten, wie ein Bedürfnis 
hierfür besteht und keine zwingenden, der Organisation der Stadtverwaltung betreffenden 
Gründe dem entgegenstehen. Die Organisation und die Zuständigkeiten dieser 
Verwaltungsstelle werden vom Bürgermeister der Stadt Külsheim kraft seiner 
Organisationsgewalt bestimmt. 

 

 

§ 7 

 

Rechtsverhältnisse der Bediensteten der Gemeinde Eiersheim 

 

Die Bediensteten der Gemeinde Eiersheim treten mit dem Eintritt der Rechtswirksamkeit 
dieser Vereinbarung unter Wahrung ihrer Rechte und Anwartschaften in den Dienst der Stadt 
Külsheim über. Sie werden nach Möglichkeit entsprechend ihrer Ausbildung und 
Berufserfahrung weiterverwendet. 
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§ 8 

 

Schriftgut der Gemeinde Eiersheim 

 

Das Schriftgut der Gemeinde Eiersheim wird nach den Vorschriften der Akten- und 
Archivordnung vom 29.6.1964 (Ges. B1. S. 279) behandelt. Soweit es dauernd oder befristet 
aufzubewahren ist, wird es als eigene Abteilung des Archivs der Stadt Külsheim geführt. 

 

 

§ 9 

 

Einzelne Belange, Entwicklung und Vorhaben  

im Stadtteil Eiersheim 

 

(1) Das örtliche Brauchtum und das kirchliche und kulturelle Eigenleben in der Gemeinde 
Eiersheim sollen sich auch weiterhin frei und ungehindert entfalten können. Die Stadt Külsheim 
fordert alle kirchlichen, kulturellen, caritativen und sportlichen und sonstigen 
förderungswürdigen Einrichtungen und Vereinigungen im Stadtteil Eiersheim in gleicher 
Weise, wie die entsprechenden Einrichtungen und Vereinigungen im übrigen Stadtgebiet. 

(2) Die Grundschule der Gemeinde Eiersheim wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
nach Maßgabe der örtlichen Bedürfnisse beibehalten. 

 

(3) Die Stadt Külsheim erfüllt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und unter 
Berücksichtigung der Belange der ganzen Stadt alle gemeindlichen Aufgaben im Stadtteil 
Eiersheim und entwickelt diesen Stadtteil mit diesen Maßgaben in hliecher Weise weiter wie 
das übrige Stadtgebiet. Dabei führt sie alle dort bereits begonnenen Maßnahmen vorrangig 
durch. Weiter sollen nach Maßgabe des Satzes 1 in den nächsten Jahren nachstehende 
Maßnahmen im Stadtteil Eiersheim in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit durchgeführt werden: 

 

1. Ausbau der Innerortsstraßen 

2. Schaffung von Bauplätzen mit Erschließung 

3. Weiterführung der Wasserversorgungsanlage 

4. Erweiterung des Gymnastikraumes 

5. Feldwegbau (Grüner Plan und EWG-Ausbauprogramm) 

6. Sportplatzbau 

7. Umlegung des Friedhofes, linker Teil (evtl. Leichenhallenbau) 

8. Weiterführung der Ortssanierung 
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Für die Maßnahmen nach Satz 3 wird ein angemessener Teil der Mehrzuweisungen nach § 
34 a des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich verwendet. 

 

 

§ 10 

 

Befristete Vertretung der Gemeinde Eiersheim bei  

Streitigkeiten über diese Vereinbarung 

 

Bei Streitigkeiten über diese Vereinbarung wird die bisherige Gemeinde Eiersheim bis zur 
regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1974 durch 3 ihrer Bürger vertreten, die nur 
gemeinsam vertretungsbefugt sind. 

Diese Vertreter werden mit je einem Ersatzmann vom Gemeinderat von Eiersheim nach §§ 9 
Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung gewählt. 

 

 

§ 11 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der nach §§ 8 Abs. 2 S. 3, 9 Abs. 1 S. 1 GO erforderlichen 
Genehmigung des Regierungspräsidiums Nordbaden am 1. September 1971 in Kraft. 

 

Külsheim, den 18. Aug. 1971    Eiersheim, den 18. Aug. 1971 

 

 

 

gez. Junghans      gez. Strittmatter 

Bürgermeister       Bürgermeister 
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Nr. 12-21/0001 

 

Durch Verfügung des Regierungspräsidiums Nordbaden vom 24. August 1971 Nr. 12-21/0001 
gemäß §§ 8 Abs. 2 S. 3, 9 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GO) 
vom 25.7.1955 (Ges.B1. S. 129, 224), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.7.1971 (Ges. Bl. 
S. 314), i. V. m. § 5 a Abs. 1 der Ersten DVO. Z. GO i. d. F. der Verordnung vom 6.8.1971 
(Ges. Bl. S. 346), 

 

g e n e h m i g t. 

 

Karlsruhe, den 24. August 1971 

Regierungspräsidium Nordbaden 

 

 

 

gez. Dr. Munzinger 

  



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-231- 

Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Hundheim 
in die Stadt Külsheim 

 

 

Die Stadt Külsheim, vertreten durch Bürgermeister Erhard Junghans 

Und  

Die Gemeinde Hundheim, vertreten durch Bürgermeister Rudolf Bundschuh 

Schließen auf Grund von Art. 74 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 
11.11.1953 (Ges.Bl. S. 173) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GO) vom 25. Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129, 224), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 2. März 1971 (Ges. Bl. S. 43), folgende 

 

 

V e r e i n b a r u n g 

 

 

§ 1  

 

Eingliederung 

 

Die Gemeinde Hundheim wird als Stadtteil unter dem Namen „Stadt Külsheim, Stadtteil 
Hundheim“ in die Stadt Külsheim eingegliedert. 

 

 

§ 2 

 

Gesamtrechtsnachfolge 

 

Die Stadt Külsheim tritt in alle Rechte und Pflichten der Gemeinde Hundheim ein. 

 

 

§ 3 

 

Rechtsstellung der Bürger und Einwohner in der Gemeinde Hundheim 
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Die Bürger der Gemeinde Hundheim werden Bürger der Stadt Külsheim, im Übrigen gilt für 
die Einwohner der Gemeinde Hundheim das Wohnen in ihrer bisherigen Gemeinde als 
Wohnen in der Stadt Külsheim ( § 12 Abs. 3 GO ). 

 

 

 

 

§4 

 

Ortsrecht 

 

(1) Das Ortsrecht der Gemeinde Hundheim gilt weiter, bis es durch neues Ortsrecht ersetzt 
wird oder aus anderen Gründen außer Kraft tritt. Die Hauptsatzung der Gemeinde Hundheim 
tritt sofort außer Kraft. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hundheim für das Rechnungsjahr 
1971, ausgenommen die Festsetzung der Steuersätze, wird sofort durch die Haushaltssatzung 
der Stadt Külsheim ersetzt. Sonstiges bisheriges Ortsrecht der Stadt Külsheim bedarf zu 
seiner Geltung im Gebiet der bisherigen Gemeinde Hundheim der Erstreckung auf dieses 
Gebiet bei Satzungen durch Satzung, bei Verordnungen durch Verordnung der Stadt 
Külsheim. 

 

(2) Die in der Haushaltssatzung der Gemeinde Hundheim für das Rechnungsjahr 1971 
festgesetzten Steuersätze werden für den Stadtteil Hundheim bis zum Ende dieses 
Rechnungsjahres beibehalten. 

 

(3) Kanalisation, Wasserversorgung und Friedhof können als selbstständige Einheiten 
getrennt geführt werden die Verhältnisse von Hundheim zugrunde gelegt. 

 

(4) Die Satzung der Stadt Külsheim über öffentliche Bekanntmachungen vom 18.9.1956 wird 
mit der Ergänzung auf das Gebiet der bisherigen Gemeinde Hundheim erstreckt, dass 
Verkündungsstelle auch die Anschlagstafel des Rathauses in Hundheim ist. 

 

 

§ 5 

 

Vertretung des Stadtteils Hundheim 

im Gemeinderat der Stadt Külsheim 

 

(1) Bis zur regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1971 gehören dem Gemeinderat der 
Stadt Külsheim 4 bisherige Gemeinderäte der Gemeinde Hundhiem an, Sie werden vom 
Gemeinderat von Hundheim nach §§ 9 Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der 
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Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung gewählt, der dabei zugleich die Reihenfolge der 
übrigen Gemeinderäte als Ersatzleute der gewählten Gemeinderäte bestimmt. 

 

(2) Für die regelmäßigen Gemeinderatswahlen ab dem Jahre 1971 wird nach § 27 Abs. 2 GO 
durch Hauptsatzung der Stadt Külsheim die unechte Teilortswahl eingeführt. Dabei wird 
vorbehaltlich der Sätze 3 und 4 bestimmt,  

 

1. dass sich die Zahl der Stadträte der Stadt Külsheim nach der Gemeindegrößengruppe mit 
5001 bis 10.000 Einwohnern richtet ( § 25 Abs. 2 S. 2 GO ) und somit 16 beträgt ( § 25 Abs. 2 
S. 1 GO ) und 

 

2. dass von den 16 Sitzen im Gemeinderat der Stadt Külsheim 

 

 12 mit Vertretern der bisherigen Stadt Külsheim und  

 4 mit Vertretern des Stadtteils Hundheim zu besetzen sind 

 

Rückt die Stadt Külsheim in den Gemeindegrößengruppen nach § 25 Abs. 2 S. 1 GO auf, kann 
gemäß § 25 Abs. 2 S. 2 GO bestimmt werden, dass für die Zahl ihrer Stadträte die jeweils 
nächsthöhere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. Im Falle der Eingliederung einer oder 
mehrerer weiterer Gemeinden in die Stadt Külsheim und sonst für jede regelmäßige 
Gemeinderatswahl ab dem Jahre 1979 werden die Sitze im Gemeinderat der Stadt Külsheim 
auf die bisherige Stadt Külsheim und die übrigen als Wohnbezirke i. S. des § 27 Abs. 2 GO 
bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden Stadtteile in der Weise verteilt, dass jeder 
Stadtteil vorweg einen Sitz und darüber hinaus so viele weitere Sitze erhält, wie von den 
übrigen Sitzen im Verhältnis der Bevölkerungsanteile dieser Stadtteile nach dem Stand vom 
30.6. des der jeweiligen nächsten Wahl vorangegangenen Jahre nach dem 
Höchstzählverfahren d´Hondt auf ihn entfallen. 

 

(3) Die Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Külsheim über die unechte Teilortswahl 
können wieder aufgehoben werden, wenn kein Bedürfnis mehr hierfür besteht, frühestens 
jedoch nach der regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1979. 

 

 

§ 6 

 

Örtliche Verwaltungsstelle im Stadtteil Hundheim 

 

Im Stadtteil Hundheim wird von der Stadt Külsheim eine örtliche Verwaltungsstelle mit einer 
Zahlstelle der Stadtkasse Külsheim eingerichtet und solange unterhalten, wie ein Bedürfnis 
hierfür besteht und keine zwingenden, die Organisation der Stadtverwaltung betreffenden 
Gründe dem entgegenstehen. Die Organisation und die Zuständigkeiten dieser 
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Verwaltungsstelle werden vom Bürgermeister der Stadt Külsheim kraft seiner 
Organisationsgewalt bestimmt. 

 

 

§ 7 

 

Rechtsverhältnisse der Bediensteten der Gemeinde Hundheim 

 

Die Bediensteten der Gemeinde Hundheim treten mit dem Eintritt der Rechtswirksamkeit 
dieser Vereinbarung unter Wahrung ihrer Rechte und Anwartschaften in den Dienst der Stadt 
Külsheim über. Sie werden nach Möglichkeit entsprechend ihrer Ausbildung und 
Berufserfahrung weiterverwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

 

Schriftgut der Gemeinde Hundheim 

 

Das Schriftgut der Gemeinde Hundheim wird nach den Vorschriften der Akten- und 
Archivordnung vom 29.6.1964 (Ges. Bl. S. 279) behandelt. Soweit es dauernd oder befristet 
aufzubewahren ist, wird es als eigene Abteilung des Archivs der Stadt Külsheim geführt. 

 

§ 9 

 

Einzelne Belange, Entwicklung und Vorhaben 

Im Stadtteil Hundheim 

 

(1) Das örtliche Brauchtum und das kirchliche und kulturelle eigenleben in der Gemeinde 
Hundheim sollen sich auch weiterhin frei und ungehindert entfalten können. Die Stadt 
Külsheim fördert alle kirchlichen, kulturellen, caritativen und sportlichen und sonstigen 
förderungswürdigen Einrichtungen und Vereinigungen im Stadtteil Hundheim in gleicher 
Weise, wie die entsprechenden Einrichtungen und Vereinigungen im übrigen Stadtgebiet. 
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(2) Die Grundschule der Gemeinde Hundheim wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
nach Maßgabe der örtlichen Bedürfnisse beibehalten. 

 

(3) Die Stadt Külsheim erfüllt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und unter 
Berücksichtigung der Belange der ganzen Stadt alle gemeindlichen Aufgaben im Stadtteil 
Hundheim und entwickelt diesen Stadtteil mit diesen Maßgaben in gleicher Weise weiter wie 
das übrige Stadtgebiet. Dabei führt sie dort bereits begonnenen und für das Rechnungsjahr 
1971 noch vorgesehenen Maßnahmen vorrangig durch. Weiter sollen nach Maßgabe des 
Satzes 1 in d den nächsten Jahren nachstehende Maßnahmen im Stadtteil Hundheim in der 
Reihenfolge ihrer Dringlichkeit durchgeführt werden: 

 

1. Bau einer Leichenhalle 

2. Bau einer Kanalisation 

3. Sportplatzbau 

4. Bau einer Turnhalle (Mehrzweckhalle) 

5. Schaffung des notwendigen Neubaugebieten mit Erschließung 

6. Ortsstraßenbau, 

7. Friedhoferweiterung, 

8. Erweiterung der Wasserversorgung 

9. Feldwegbau 

10. Industrieansiedlung. 

 

Für die Maßnahmen nach Satz 3 wird ein angemessener Teil der Mehrzuweisungen nach § 
34 a des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich verwendet. 

 

 

§ 10 

 

Befristete Vertretung der Gemeinde Hundheim bei 

Streitigkeiten über diese Vereinbarung 

 

Bei Streitigkeiten über diese Vereinbarung wird die bisherige Gemeinde Hundheim bis zur 
regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1974 durch 3 ihrer Bürger vertreten, die nur 
gemeinsam vertretungsbefugt sind und nicht geleichzeitig dem Gemeinderat der Stadt 
Külsheim angehören dürfen. Diese Vertreter werden mit je einem Ersatzmann vom 
Gemeinderat von Hundheim nach §§ 9 Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung gewählt. 

 

 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-236- 

§ 11 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der nach §§ 6 Abs. 2 S. 3, 9 Abs. 1 S. 1 GO erforderlichen 
Genehmigung des Regierungspräsidiums Nordbaden am 1. Juli 1971 in Kraft. 

 

Külsheim, den 9. Juni 1971    Hundheim, den 10. Juni 1971 

 

 

 

gez. Junghans      gez. Bundschuh 

Bürgermeister       Bürgermeister 
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Nr. 1 12-21/0001 

 

 

 

Durch die Verfügung des Regierungspräsidiums Nordbaden vom 22. Juni 1971 Nr. 12-21/0001 
gemäß §§ 8 Abs. 2 S. 3, 9 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 
25.7.1955 (Ges. Bl. S. 129, 224), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2.3.1971 (Ges. Bl. S. 43) 

 

 

g e n e h m i g t. 

 

 

Karlsruhe, den 22 Juni 1971 

Regierungspräsidium Nordbaden 

In Vertretung 

 

 

 

gez. Dr. Kühn 
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Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Steinbach 
in die Stadt Külsheim 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 12 – 512/24 Külsheim-Steinbach 

 

Betreff: Regelung der Rechtsfolgen der Eingliederung der Gemeinde Steinbach in die Stadt 
Külsheim 

 

Anlagen: 0 

 

Durch § 38 des Gesetzes zum Abschluss der Neuordnung der Gemeinden (Besonderes 
Gemeindereformgesetz) vom 9. Juli 1974 (Ges. Bl. S. 248) wird die Gemeinde Steinbach mit 
Wirkung vom 1. Januar 1975 in die Stadt Külsheim eingegliedert. 

 

Aufgrund von § 3 Abs. 2 Satz 1 und § 8 Satz 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des 3. 
Gesetzes zur Verwaltungsreform (Allg. Gemeindereformgesetz) vom 9. Juli 1974 (Ges. Bl. S. 
237) sowie von § 9 Abs. 1 Satz 4 der GO wird bestimmt, dass dem Gemeinderat der Stadt 
Külsheim ab dem 1. Januar 1975 bis zur nächsten regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte der 
Gemeinde Steinbach angehören. 

 

Die Gemeinde Steinbach wird bei Streitigkeiten über diese Anordnung und über eine 
zukünftige Anordnung weiterer Rechtsfolgen durch 3 Bürger gemeinsam vertreten. Die 
Vertretungsbefugnis beginnt am 1. Januar 1975 und endet am 31. Dezember 1979. Die 
Streitvertreter sind bis zum 31. Dezember 1974 vom Gemeinderat der einzugliedernden 
Gemeinde zu bestimmen. 

  

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 wird die sofortige Vollziehung dieser Regelung angeordnet. 

 

Begründung: 

Die am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden haben bisher eine Vereinbarung zur 
Regelung der weitern Rechtsfolgen des Gemeindezusammenschlusses nicht abgeschlossen. 
Da eine derartige Vereinbarung nach Mitteilung von Herrn Sohns, LRA Main-Tauber-Kreis vom 
17.12.1974 auch bis zum 1. Januar 1975 nicht mehr abgeschlossen werden wird, hat das 
Regierungspräsidium Stuttgart die im Interesse des öffentlichen Wohls erforderlichen 
Bestimmungen zu treffen.  

Mit dieser Entscheidung wird nur eine Regelung über die Erweiterung des Gemeinderats der 
aufnehmenden Gemeinde und über die Vertretung bei Streitigkeiten getroffen. Die Anordnung 
weiterer Rechtsfolgen bleibt vorbehalten. 

In der durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis vom 11.12.1974 Nr. 12 – 512/Allg. 
durchgeführten Anhörung haben die Stadt Külsheim eine Zahl von 2 und die Gemeinde 
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Steinbach eine Zahl von 3 Übergangsgemeinderäten vorgeschlagen. Nach den gem. § 143 
von 3 Übergangsgemeinderäten vorgeschlagen. Nach den gem. § 143 GO maßgeblichen 
Zahlen hat Külsheim 5 127 und Steinbach 546 Einwohner4. Da die Stadt Külsheim zur Zeit 19 
Gemeinderäte hat, entspricht eine Anzahl von 2 Übergangsgemeinderäten den 
Bevölkerungsanteilen. Eine stärkere Vertretung ist auch aufgrund besonderer örtlicher 
Verhältnisse nicht erforderlich. Die Regelung zur Vertretung bei Streitigkeiten entspricht den 
übereinstimmenden Vorschlägen der beteiligten Gemeinden. 

 

 

Es besteht ein öffentliches Interesse und ein Interesse der Einwohner der eingegliederten 
Gemeinde und damit des künftigen Ortsteils daran, dass die Übergangsgemeinderäte bereits 
vom Zeitpunkt der Eingliederung an dem Gemeinderat der aufnehmenden Gemeinde 
angehören. Ein Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs ist dagegen 
nicht ersichtlich. Die sofortige Vollziehung war daher gem. § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO 
anzuordnen. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann binnen eines Monats Widerspruch schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Geschäftsstelle des Regierungspräsidiums, 7 Stuttgart, Breisscheidstr. 4, 
eingelegt werden.  

 

Im Auftrag 

Schnarrenberger 
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Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Steinfurt  
in die Stadt Külsheim 

 

Nach § 38 des Gesetzes zum Abschluss der Neuordnung der Gemeinden (Besonderes 
Gemeindereformgesetz) vom 9.7.1974 (Ges. Bl. S. 248) wird die Gemeinde Steinfurt mit 
Wirkung vom 1. Januar 1975 in die Stadt Külsheim eingegliedert. 

Zur Regelung der Rechtsfolge dieses Zusammenschlusses schließen die Gemeinde Steinfurt, 
vertreten durch Bürgermeister Amend und die Stadt Külsheim, vertreten durch Bürgermeister 
Junghans, aufgrund von § 3 Abs. 1 Satz 1 und § 8 Satz 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Satz 1 
des 3. Gesetzes zur Verwaltungsreform (Allgemeines Gemeindereformgesetz) vom 9.7.1974 
(Ges. Bl. S. 237) sowie von § 9 Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
i. d. F. vom 16.9.1974 (Gesetzblatt S. 373) folgende 

 

 

V e r e i n b a r u n g 

 

 

§ 1 

 

Name des Stadtteils 

 

Die Gemeinde Steinfurt wird als Stadtteil mit dem Namen „Külsheim, Stadtteil Steinfurt“ in die 
Stadt Külsheim eingegliedert. 

 

§ 2 

 

Ortsrecht 

 

Hierüber gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Kanalisation und Friedhof können jedoch als selbstständige Einheiten getrennt weitergeführt 
werden. Die Wasserversorgung, die Bestandteil des Zweckverbandes Hardheim-Rüdental-
Steinfurt ist, wird getrennt geführt. 

 

§ 3 

 

Vertretung des Stadtteils Steinfurt im Gemeinderat der Stadt Külsheim 
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(1) Bis zur regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1975 gehört dem Gemeinderat der Stadt 
Külsheim ein bisheriger Gemeinderat der Gemeinde Steinfurt an. Er wird vom Gemeinderat 
der Gemeinde Steinfurt nach §§ 9 Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der Rechtswirksamkeit 
dieser Vereinbarung gewählt, der dabei zugleich die Reihenfolge der übrigen Gemeinderäte 
als Ersatzleute des gewählten Gemeinderats bestimmt. 

 

(2) Für die regelmäßigen Gemeinderatswahlen ab dem Jahre 1975 wird nach § 27 Abs. 2 GO 
durch Hauptsatzung der Stadt Külsheim die unechte Teilortswahl eingeführt. Dabei wird 
bestimmt: 

1. dass für die Zahl der Gemeinderäte der Stadt Külsheim gem. § 25 Abs. 2 GO die 
nächsthöhere Gemeindegrößengruppe maßgeblich ist. 

 

2. dass die bisherige Stadt Külsheim und jeder der übrigen als Wohnbezirke 1.S. des §27 
Abs. 2 GO bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden Stadtteile vorweg einen Sitz und 
darüber hinaus soviele weitere Sitze erhält, wie von den übrigen Sitzen im Verhältnis der 
Bevölkerungsanteile dieser Stadtteile nach dem Stand vom 30.6. des der jeweiligen nächsten 
Wahl vorangegangenen Jahres nach dem Höchstzählverfahren d´Hondt auf ihn entfallen. 

 

(3) Von der unechten Teilortswahl kann wieder abgegangen werden, wenn dafür kein 
Bedürfnis mehr besteht, frühestens jedoch nach der regelmäßigen Gemeinderatswahl im 
Jahre 1980. 

 

 

§ 4 

 

Schriftgut der Gemeinde Steinfurt 

 

Das Schriftgut der Gemeinde Steinfurt wird nach den Vorschriften der Akten- und 
Archivordnung vom 29.6.1964 (Ges. Bl. S. 279) behandelt. Soweit es dauernd oder befristet 
aufzubewahren ist, wird es für die Gemeinde Steinfurt getrennt als eigene Abteilung des 
Archivs der Stadt Külsheim geführt. 

 

§ 5 

 

Einzelne Belange, Entwicklung und Vorhaben im Stadtteil Steinfurt 

 

(1) Das örtliche Brauchtum und das kirchliche und kulturelle Eigenleben in der Gemeinde 
Steinfurt soll sich auch weiterhin frei und ungehindert entfalten können. Die Stadt Külsheim 
fördert alle kirchlichen, kulturellen, caritativen, sportlichen und sonstigen förderungswürdigen 
Einrichtungen und Vereinigungen im Stadtteil Steinfurt in gleicher Weise wie die 
entsprechenden Einrichtungen und Vereinigungen im übrigen Stadtgebiet. 
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(2) Die Schülerbeförderung wird auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen im 
seitherigen Umfange aufrechterhalten. 

 

(3) Bei der Verpachtung der Jagd im Stadtteil Steinfurt soll den Bewerbern aus diesem Stadtteil 
der Vorrang gegeben werden. Vor der Jagdverpachtung ist in einer Informationsversammlung 
den Grundstückseigentümern der oder die Pachtinteressenten vorzustellen. 

 

(4) Die Stadt Külsheim erfüllt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und unter 
Berücksichtigung der Belange der ganzen Stadt alle gemeindlichen Aufgaben im Stadtteil 
Steinfurt, berechtigen Belangen dieses Stadtteils ist nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. 
Sie führt alle begonnenen Maßnahmen weiter. 

 

(5) Die Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen der Gemeinde Steinfurt bleiben 
unberührt. 

 

§ 6 

 

Befristete Vertretung der Gemeinde Steinfurt bei 

Streitigkeiten über diese Vereinbarung 

 

(1) Bei Streitigkeiten über diese Vereinbarung wird die bisherige Gemeinde Steinfurt bis zum 
31.12.1978 durch drei Bürger vertreten, die nur gemeinsam vertretungsbefugt sind. Diese 
Vertreter werden mit je einem Ersatzmann vom Gemeinderat der Gemeinde Steinfurt nach §§ 
9 Abs. 1 S. 6, 37 Abs. 7 GO vor Eintritt der Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung gewählt. 

 

(2) Vor Beschreiten des Rechtsweges ist das zuständige Landratsamt als 
Schlichtungsbehörde anzurufen. 

 

§ 7 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der nach § 3 Abs. 1 des Allgemeinen 
Gemeindereformgesetzes erforderlichen Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart 
am 1. Januar 1975 in Kraft. 

 

GEMEINDE STEINFURT    STADT KÜLSHEIM 

Steinfurt, den 17. Dez. 1974    Külsheim, den 17. Dez. 1974 
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gez. Amend       gez. Junghans 

Bürgermeister       Bürgermeister 
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Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Uissigheim 
in die Stadt Külsheim 

 

V e r e i n b a r u n g 

 

zwischen 

 

der Stadt Külsheim und der Gemeinde Uissigheim 

 

Neufassung aufgrund des Erlasses des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 7. Nov. 1972 

Auf Grund von Art. 74 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 
(Ges. Bl. S. 173), i. d. F. vom 20.7.1971 (Ges. Bl. S. 313) in Verbindung mit den §§ 8 Abs. 2 
und 9 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GO) vom 25.7.1955 (Ges. Bl. S. 
129, 224), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.4.1972 (Ges. Bl. S. 109), schließen  

 

Die Stadt Külsheim, 

vertreten durch Bürgermeister Erhard Junghans 

 

und 

 

die Gemeinde Uissigheim, 

vertreten durch Bürgermeister Adolf Haag, 

 

folgende 

 

V e r e i n b a r u n g 

 

 

§ 1 

 

Eingliederung 

 

Die Gemeinde Uissigheim wird unter den Namen Külsheim – Stadtteil Uissigheim in die Stadt 
Külsheim eingegliedert. 

 

1. Durch die Hauptsatzung der Stadt Külsheim wird 
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a) in Külsheim – Stadtteil Uissigheim eine gleichnamige Ortschaft eingerichtet (§ 76 b 
Abs. 1 GO); 

 

b) die Zahl der Ortschaftsräte auf mindestens 4 festgesetzt (§ 76 c Abs. 2 Satz 1 GO) und 
bestimmt, dass im übrigen die Zahl der Ortschaftsräte die Hälfte der Zahl der Gemeinderäte 
beträgt, die für die Gemeindegrößengruppe der eingegliederten Gemeinde gemäß § 25 GO 
maßgebend wäre, und dass erstmals nach Einrichtung der Ortschaft die bisherigen 
Gemeinderäte der eingegliederten Gemeinde die Ortschaftsräte sind (§ 76 c Abs. 1 Satz 2 
GO); 

 

c) dem Ortschaftsrat der Ortschaft insbesondere folgende Angelegenheiten zur 
selbstständigen Entscheidung im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel 
übertragen, wenn diese Angelegenheiten nur die Ortschaft betreffen (§ 76 d Abs. 2 S. 1 GO) 
und die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse nicht übersteigen; 

c 1 Ausgestaltung, Unterhaltung und Benutzung des Rathauses in der Ortschaft, der 
Schule mit Turnhalle, von Einrichtungen der Kultur- und Heimatpflege (z. B. Bücherei), 
Verfügung über die noch vorhandenen Heimatbücher „1200 Jahre Uissigheim“, Sportanlagen, 
Park und Grünanlagen, Wald- und Feldwege, Kindergärten und Kinderspielplätzen und 
Friedhöfe einschl. Bestattungseinrichtungen, sofern deren Bedeutung nicht über die Ortschaft 
hinausgeht. 

 

c 2 Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums; 

 

c 3 Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Benehmen mit dem Gemeinderat, 

 

c 4 Förderung von örtlichen, kirchlichen, caritativen, kulturellen, sportlichen und sonstigen 
förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen. 

3 

c 5 Vatertierhaltung, 

 

 

§ 2 

 

 

Rechtsnachfolge 

 

Die Stadt Külsheim tritt in alle Rechte und Pflichten der Gemeinde Uissigheim ein. 
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§ 3 

 

Rechte und Pflichten der Bürger und Einwohner 

 

Die Bürger der eingegliederten Gemeinde werden mit der Eingliederung Bürger der Stadt 
Külsheim; im übrigen gilt für die Einwohner der eingegliederten Gemeinde Uissigheim das 
Wohnen in ihrer Gemeinde als Wohnen in der Stadt Külsheim (§ 12 Abs. 3 GO). 

 

 

§ 4 

 

Ortsrecht 

 

(1) Das Ortsrecht der eingegliederten Gemeinde gilt weiter, bis es durch neues Ortsrecht 
ersetzt wird oder aus anderen Gründen außer Kraft tritt. 

 

(2) Die Hauptsatzung der eingegliederten Gemeinde wird mit dem Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung ersetzt durch die Hauptsatzung der Stadt Külsheim. 

 

(3) Die Steuerhebesätze, die Gebühren und Beiträge sowie die sonstigen öffentlichen 
Abgaben bleiben in der eingegliederten Gemeinde bis auf weiteres unverändert. 

 

 

§ 5 

 

Vertretung von Külsheim – Stadtteil Uissigheim 

 

in Gemeinderat der Stadt Külsheim 

 

(1) Bis zur nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl im Jahre 1974 gehören dem 
Gemeinderat der Stadt Külsheim drei Gemeinderäte aus der eingegliederten Gemeinde an. 
Sie werden von dem Gemeinderat der eingegliederten Gemeinde an. Sie werden von dem 
Gemeinderat der einzugliedernden Gemeinde nach § 9 Abs. 1 Satz 6 und § 37 Abs. 7 GO vor 
Eintritt der Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung bestimmt, wobei gleichzeitig die 
Reihenfolge der übrigen Gemeinderäte als Ersatzleute der gewählten Gemeinderäte zu 
bestimmen ist. 
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(2) Die Stadt Külsheim verpflichtet sich, ab der nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl im 
Jahre 1974 die unechte Teilortswahl gemäß § 27 Abs. 2 GO einzuführen. Dabei wird 
festgelegt, dass für die Zahl der Gemeinderäte gemäß § 25 Abs. 2 GO die nächsthöhere 
Gemeindegrößengruppe maßgeblich ist und dass die Sitze im Gemeinderat der Stadt 
Külsheim auf die bisherige Stadt Külsheim und die übrigen als Wohnbezirke i. S. des § 27 Abs. 
2 GO bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden Stadtteile in der Weise verteilt werden, dass 
Uissigheim und die anderen Stadtteile vorweg einen Sitz und darüberhinaus so viele weitere 
Sitze erhalten, wie von den übrigen Sitzen im Verhältnis der Bevölkerungsanteile nach dem 
Stand vom 30. Juni des der jeweiligen nächsten Wahl vorausgegangenen Jahres nach dem 
Höchstzahlverfahren d´Hondt auf sie entfallen. 

werden, wenn für sie kein Bedürfnis mehr besteht, frühestens jedoch nach der regelmäßigen 
Gemeinderatswahl im Jahre 1979. 

 

 

§ 6 

 

Einführung der Ortschaftsverfassung 

 

(1) Die Stadt Külsheim führt gemäß § 76 a GO für Külsheim – Stadtteil Uissigheim die 
Ortschaftsverfassung nach §§ 76 b bis 76 g GO mit folgenden Maßgaben ein: 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

Rechtsverhältnisse der Bediensteten der 

 

Eingegliederten Gemeinde 

 

(1) Dem bisherigen Bürgermeister der Gemeinde Uissigheim wird nach § 2 Abs. 1 des Zweiten 
Gesetzes zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden vom 28.7.1970 (Ges. Bl. S. 419) 
bis zum Ablauf seiner Amtszeit das Amt des Ortsvorstehers der Ortschaft Uissigheim 
übertragen. 

 

(2) Die übrigen Bediensteten der eingegliederten Gemeinde treten mit dem Eintritt der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung unter Wahrung ihrer Rechte und Anwartschaften in 
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den Dienst der Stadt Külsheim über. Sie werden ihrer Ausbildung und Berufserfahrung 
entsprechend eingesetzt. 

 

 

§ 8 

 

Schriftgut der eingegliederten Gemeinde 

 

Das Schriftgut der eingegliederten Gemeinde wird nach den Vorschriften der Akten- und 
Archivverordnung vom 29.6.1964 (Ges. Bl. S. 279) behandelt. Soweit es dauernd oder befristet 
aufzubewahren ist, wird es für jede eingegliederte Gemeinde getrennt als eigene Abteilung 
des Archivs der Stadt Külsheim geführt. 

 

 

§ 9 

 

Einzelne Belange der Ortschaft Uissigheim 

 

(1) Das örtliche Brauchtum und das kulturelle Leben in der eingegliederten Gemeinde sollen 
sich auch weiterhin treu und ungehindert entfalten können. Die Stadt Külsheim wird alle 
diesbezüglichen sowie caritativen, sportlichen und ???? förderungswürdigen Einrichtungen 
und Vereinigungen nach Möglichkeit wie bisher fördern und unterstützen. 

(2) Sämtliche sozialen Einrichtungen der Stadt Külsheim wie Hallenschwimmbad, 
Kinderspielplätze, Sportstätten, Schulen stehen allen Einwohnern zu gleichen Bedingungen 
zur Verfügung. 

(3) Die Feuerwehr der eingegliederten Gemeinde wird i. S. des § 8 Abs. 1 des 
Feuerwehrgesetzes mit ihrem Namen beibehalten, solange dies möglich ist. 

(4) Bei Auftragsvergaben durch die Stadt Külsheim werden die Gewerbetreibenden in der 
eingegliederten Gemeinde gleichberechtigt berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

§ 10 

 

Entwicklung und Vorhaben in der Ortschaft Uissigheim 
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(1) Die Stadt Külsheim ist verpflichtet, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unter 
Berücksichtigung der Belange der gesamten Gemeinde vom Tage des Inkrafttretens dieser 
Vereinbarung an, alle gemeindlichen Aufgaben in der Ortschaft Uissigheim zu erfüllen. 

 

(2) Vorhandene oder im Entwurf fertiggestellte Bauleitplanungen werden beibehalten, soweit 
sie einer neuaufzustellenden Bauleitplanung, die aus Gründen des Zusammenschlusses der 
Gemeinden notwendig wird, nicht widersprechen. 

 

(3) Begonnenen gemeindliche Bauvorhaben werden ohne Verzögerung vollendet; 
genehmigte, aber noch nicht begonnene Vorhaben werden unverzüglich in Angriff genommen. 

(4) Für künftige gemeindliche Investitionen in der Ortschaft bildet der dieser Vereinbarung als 
Anlage beigefügte Aufgabenkatalog die Grundlage. 

 

 

§ 11 

 

Verwendung der auf die Ortschaft entfallenden 

 

Steuer- und Finanzausgleichsmittel sowie deren Einnahmen 

 

(1) Die nach § 34 a des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) auf die 
eingegliederte Gemeinde entfallenden Netto-Mehrzuweisungen werden von der Stadt 
Külsheim ausschließlich für öffentliche Investitionen in der Ortschaft Uissigheim und zur 
Finanzierung von gemeindlichen Einrichtungen für mehrere eingegliederte Gemeinden, wenn 
die Ortschaft beteiligt ist verwendet. 

 

(2) Das örtliche Steueraufkommen und die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG, die auf die 
eingegliederte Gemeinde einfallenden Netto-Mehrzuweisungen werden in der gesetzlichen 
garantierten Übergangszeit ebenso für Investitionen gemäß Abs. 1 dieses Paragraphen 
verwendet, soweit diese Mittel nicht für die laufende Verwaltung und den Tilgungs- und 
Zinsendienst der Ortschaft benötigt werden. 

 

(3) Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, die am Tage 
der Eingliederung in Eigentum der Gemeinde waren, werden zur Erfüllung von Aufgaben der 
Gemeinschaft verwendet. 
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§ 12 

 

Regelung von Streitigkeiten 

 

(1) Vorstehende Vereinbarung ist im Geiste der Gleichberechtigung und Vertragstreue 
getroffen worden. Auftretende Fragen sind in diesem Geist gütlich zu klären. 

 

(2) Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieser Vereinbarung werden die 
Interessen der eingegliederten Gemeinde durch eine Vertretung von 2 Bürgern 
wahrgenommen. Dieser Vertreter werden zusammen mit je einem Ersatzmann vor Eintritt der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung nach § 37 Abs. 7 GO vom Gemeinderat der 
einzugliedernden Gemeinde gewählt. 

 

(3) Vor Beschreiten des Rechtsweges ist die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde als 
Schlichtungsstelle anzurufen. 

 

 

§ 13 

 

Verpflichtungserklärung für die Übergangszeit 

 

Die einzugliedernde Gemeinde verpflichtet sich, mit sofortiger Wirkung nach Unterzeichnung 
dieser Vereinbarung bis zu ihrem Inkrafttreten keinerlei Gemeindeeigentum zu veräußern oder 
zu erwerben noch sonstige für die Zeit nach der Eingliederung bindende Verpflichtungen 
einzugehen, ohne dazu das Einvernehmen mit der Stadt Külsheim vorher herzustellen. 
Hiervon ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

 

 

§ 14 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der nach § 8 Abs. 2 S. 3 und § 9 Abs. 1 S. 1 GO 
erforderlichen Genehmigung am 1.12.1972 in Kraft; § 13 wird mit der Unterzeichnung der 
Vereinbarung wirksam. 
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Külsheim, den 24. Oktober 1972   Uissigheim, den 24. Oktober 1972 

 

 

 

gez. Junghans     gez. Haag 

Bürgermeister      Bürgermeister 
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Anlage zu § 10 Abs. 4: 

 

Aufgabenkatalog: 

 

1. Ausbau der Straßen im Neubaugebiet unter Berücksichtigung der seitherigen Satzung 
über Anliegergebühren: 

Anlieger 75 % 

die Gemeinde 25 % 

Dieser Punkt gilt nur für das bereits begonnene Erschließungsgebiet. 

Des Weiteren wünscht der Gemeinderat die sofortige Planung und den Ausbau aller Straßen 
im Neubaugebiet nach Eingliederung der Gemeinde Uissigheim in die Stadt Külsheim, jedoch 
noch im Rechnungsjahr 1973, falls die Eingliederung auf 1.12.1972 erfolgt. 

 

2. Feldwegebau und Übernahme der geplanten bzw. gemeldeten Feldwege zum Ausbau 
nach: Grüner Plan, Landeskultur, EVG 

 

3. Sofortige Planung und Bau einer Mehrzweckhalle ohne Verzug 

 Fertigstellung bis spätestens 31.12.1974 ist anzustreben 

 

4. Bau einer Eisbahn – Rollbahn auf dem gemeindeeigenen Gelände Uissigheim – 
Süd/Ost – Fluhrer 

Zeitpunkt wie bei Punkt 2, 

 

5. Ausweisung von Wochenendgrundstücken gemäß den Ausführungen des 
Flächennutzungsplanes. 

 

6. Vermessung der Bauplätze bzw. Umlegung im Neubaugebiet West an der Grenze zum 
Sportplatz sowie bei Lorenz Würzberger und Paul Pfreundschuh u. a. (im genehmigten 
Bebauungsplan bereits enthalten). 

 

7. Den Kindergartenzuschuss an Külsheim angleichen. 

 

8. Eintreten der Stadt Külsheim für die Beibehaltung der Grundschule Uissigheim. 

 

9. Die Verpachtung der Gemeindejagd in der Ortschaft Uissigheim geschieht im 
Benehmen des Ortschaftsrates Uissigheim mit dem Gemeinderat der Stadt Külsheim. Der 
Pachterlös wird innerhalb der jetzigen Gemarkung Uissigheim für kulturelle und sonstige 
Zwecke Verwendung finden. 
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An alle  

Herren Stadträte 

 

der Stadt Külsheim 

 

 

 

Betr.: Vereinbarung der Stadt Külsheim mit der Gemeinde Uissigheim 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat: 

 

Gemäß dem Schreiben des Regierungspräsidiums Nordbaden in Karlsruhe vom 7. November 
1972 AZ. 12-21/0001 war die Vereinbarung der Stadt Külsheim mit der Gemeinde Uissigheim 
über die Eingliederung vom 24. Oktober 1972 wie nachstehende zu ändern: 

 

a) § 5 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

Die Stadt Külsheim verpflichtet sich, ab der nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl im 
Jahre 1974 die unechte Teilortswahl gemäß § 27 Ans. 2 GO einzuführen. Dabei wird 
festgelegt, dass für die Zahl der Gemeinderäte gemäß § 25 Abs. 2 GO die nächsthöhere 
Gemeindegrößengruppe maßgeblich ist und dass die Sitze im Gemeinderat der Stadt 
Külsheim auf die bisherige Stadt Külsheim und die übrigen als Wohnbezirke i. S. des § 27 Abs. 
2 GO bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden Stadtteile in der Weise verteilt werden, dass 
Uissigheim und die anderen Stadtteile vor einen Sitz und darüber hinaus so viele weitere Sitze 
erhalten, wie von den übrigen Sitzen im Verhältnis der Bevölkerungsanteile nach dem Stadt 
vom 30. Juni des der jeweiligen nächsten Wahl vorausgegangenen Jahres nach dem 
Höchstzahlverfahren d´Hondt auf sie entfallen. 

 

b) Bei Ziffer 9 der Anlage zu § 10 Abs. 4 der Vereinbarung zwischen der Stadt Külsheim 
und der Gemeinde Uissigheim über die Eingliederung derselben vom 24. Oktober 1972 wird 
das Wort „Einvernehmen“ durch „Benehmen“ ersetzt. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uissigheim hat der vorgeschlagenen Änderung am 9.111972; 
der Gemeinderat der Stadt Külsheim am 13.11.1972 zugestimmt. Damit ist die Ergänzung 
rechtskräftig. 

 

Wir bitten, dieses Schreiben als Ergänzung zu der sich bei Ihnen befindlichen 
Eingliederungsvereinbarung zu nehmen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Junghans 

Bürgermeister 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

 

W) Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) vom 27. August 2001 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der  

§§ 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der  

Stadt Külsheim am 27.08.2001 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Gebührenpflicht 

 

Die Stadt Külsheim erhebt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse 
einzelner vornimmt, Verwaltungsgebühren nach dieser Satzung, soweit nicht Bundesrecht 
oder Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über 
Verwaltungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der Gemeinde. 

 

 

§ 2 

Gebührenfreiheit 

 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, die 

1. Angelegenheiten der öffentlichen Fürsorge und der Kriegsopferfürsorge, die Durchführung 
des Schwerbehindertengesetzes und des Heimkehrergesetzes sowie das Ausweiswesen für 
Schwerbehinderte betreffen, 

2. die Durchführung des Wehrpflichtgesetzes sowie des Unterhaltssicherungs-gesetzes 
betreffen, 

3. dem Arbeitsfrieden dienen, 

4. sich aus dem Dienstverhältnis der Beamten, Angestellten, Arbeiter und 
Versorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes ergeben, 

5. Gnadensachen betreffen, 

6. überwiegend im öffentlichen Interesse vorgenommen werden, 
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7. in Verfahren vorgenommen werden, die von der Stadt Külsheim ganz oder überwiegend 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der 
Entscheidung über Rechtsbehelfe, 

8. geringfügiger Natur sind, insbesondere einfache Auskünfte. 

 

(2) Von der Entrichtung der Gebühren sind, soweit Gegenseitigkeit besteht, befreit 

1. das Land Baden-Württemberg, 

2. die Bundesrepublik Deutschland, 

3. die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des 
Landes oder Bundes für Rechnung des Landes oder des Bundes verwaltet werden, 

4. die Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände in Baden-Württemberg. 

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind, die Gebühren 
Dritten aufzuerlegen oder in sonstiger Weise auf Dritte umzulegen. Nicht befreit sind ferner die 
in § 6 Abs. 4 des Landesgebührengesetzes genannten Sonder-vermögen, Betriebe und 
Unternehmen. 

 

 

§ 3 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet 

1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

2. wer die Gebührenschuld der Stadt Külsheim gegenüber durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 4 

Gebührenhöhe 

 

 (1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefügten 
Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für 
Amtshandlungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt 
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 1,50 EUR bis 500,00 EUR zu 
erheben. 
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(2) Ist eine Gebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe 
nach dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes, nach dem 
wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse für den Gebührenschuldner sowie nach seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen. 

 

(3) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert 
zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Der Gebührenschuldner hat auf 
Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender 
Führung des Nachweises hat die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu 
schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger bedienen. 

 

(4) Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung abgelehnt, wird ein Zehntel bis zum 
vollen Betrag der Gebühr erhoben. Wird der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit 
abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Wird der Antrag auf Vor-nahme einer Amtshandlung, 
mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Beendigung der Amtshandlung 
zurückgenommen oder unterbleibt die Amtshandlung aus sonstigen, vom Schuldner zu 
vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte 
der vollen Gebühr erhoben. Die Mindest-gebühr beträgt 1,50 EUR. 

 

 

  

§ 5 

Entstehung der Gebühr 

 

Die Gebührenschuld entsteht mit Beendigung der Amtshandlung, für die sie erhoben wird. Bei 
Zurücknahme eines Antrags nach § 4 Abs. 4 Satz 3 dieser Satzung entsteht die 
Gebührenschuld mit der Zurücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 3 dieser 
Satzung mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. 

 

 

§ 6 

Fälligkeit, Zahlung 

 

(1) Die Gebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der 
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig. 

 

(2) Schriftstücke oder sonstige Sachen können bis zur Entrichtung der Gebühr zurückbehalten 
oder an den Gebührenschuldner auf dessen Kosten unter Nachnahme der Gebühr übersandt 
werden. 

 



zurück zum Inhaltsverzeichnis 

-259- 

(3) Die Vornahme einer Amtshandlung kann davon abhängig gemacht werden, dass die 
Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicherheit geleistet wird. Von der 
Anforderung einer Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheits-leistung ist 
abzusehen, wenn dadurch eine für den Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung 
entstehen würde oder dies aus sonstigen Gründen unbillig wäre. 

 

 

§ 7 

Auslagen 

 

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die der Stadt Külsheim erwachsenen Auslagen inbegriffen. 
Der Ersatz der Auslagen wird besonders verlangt, soweit diese das übliche Maß erheblich 
übersteigen. Der Ersatz der Auslagen wird in der tatsächlichen Höhe verlangt, wenn für eine 
Amtshandlung keine Gebühr erhoben wird. 

 

(2) Auslagen nach Abs. 1 Satz 2 sind insbesondere 

1. Telegrammgebühren, 

2. Reisekosten, 

3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 

4. Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der Beweiserhebung, 

5. Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen und 
Lieferungen, 

6. Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen. 

 

(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit der 
Aufwendung des zu erstattenden Betrags. 

 

 

 

  

§ 8 

Schlussvorschriften 

 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

 

(2) Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührensatzung vom 18. Mai 1998 und alle 
sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft. 
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Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltens, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als vom Anfang gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemandem geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 28. August 2001 

 

Für den Gemeinderat  

 

 

 

 

gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungsnachweis 

 

Diese Satzung wurde gemäß § 1 der Satzung der Stadt Külsheim über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07. Mai 1984 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Külsheim am 31. August 2001 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg ist am 3. September 2001 erfolgt. 

 

 

Külsheim, den 3. September 2001 
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gez. Kuhn, Bürgermeister 

 

  

Gebührenverzeichnis 

 

Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 

 

 

 

Lfd. Amtshandlung       Gebühr EUR 

Nr. 

1 Ablehnung eines Antrags usw.    1/10 bis volle Gebühr, 

(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung)    mindestens 1,50 EUR 

wegen Unzuständigkeit gebührenfrei  

 

2 Allgemeine Verwaltungsgebühr 

(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)    1,50 bis 500,00 EUR    

 

3 Anträge  

Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen 

Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergl., 

die von der Gemeinde nicht in eigener 

Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die 

Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben 

oder angeordnet ist      1,50 bis 100,00 EUR 

 

4 Auskünfte insbesondere aus Akten und  

Büchern oder Einsichtnahme in solche   1,50 bis 50,00 EUR 

mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 
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5 Bauordnungsrecht 

5.1 Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs   0,5 vom Tausend 

der vollständigen Bauvorlagen    der Baukosten bzw. 

im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs.3   Abbruchkosten, 

Nr. 1 LBO)       mindestens 25,00 EUR 

5.2 Mitteilung nach § 53 Abs. 4 LBO    wie 5.1 

5.3 Benachrichtigung der Angrenzer im    5,00 EUR je zu  

Kenntnisgabeverfahren (§ 55 LBO)    benachrichtigendem 

Angrenzer, 

         mindestens 25,00 EUR 

 

6 Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) 

 von gesetzlichen Vorschriften oder 

gemeindlichen Bestimmungen    2,50 bis 500,00 EUR 

 

7 Beglaubigung, Bestätigungen 

7.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, 

Handzeichen und Siegeln     1,50 bis 125,00 EUR 

Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in 

einer Urkunde beglaubigt oder wird die 

Unterschrift einer Person mehrfach auf 

verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines 

gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, 

so kommt nur für die erste Unterschrift die 

volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte 

der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz 

7.2 Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung 

von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, 

Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen 

Akten oder privaten Schriftstücken mit der   0,50 bis 5,00 EUR, 

Urschrift je Seite      mindestens 1,50 EUR 

7.3 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, 

Auszügen, Wiederschriften, Ausfertigungen, 

Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder 
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privaten Schriftstücken mit der Urschrift   0,50 bis 2,50 EUR, 

je Seite       mindestens 1,50 EUR 

7.4 Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie 

usw. von der Stadt selbst hergestellt,  

so kommen die Schreibgebühren (Nr. 19) hinzu  

 

8 Bescheinigungen 

8.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise 

aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, 

soweit nichts anderes bestimmt ist)    1,50 bis 50,00 EUR 

8.2 Gebührenfrei sind 

8.2.1 Bestätigungen, die die Stadt für 

den Empfang und die Verwendung von  

Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke 

im Sinne des Einkommen- und Körperschaft- 

steuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) 

ausstellt (Spendenbescheinigungen), 

8.2.2 die Ausstellung von Negativzeugnissen  

gemäß § 28 Abs. 1 BauGB 

 

9 Bestattungsrecht  

9.1 Ausstattung eines Leichenpasses 

(§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz)    2,50 bis 25,00 EUR 

9.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung für 

Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 

Bestattungsverordnung)     2,50 bis 15,00 EUR 

 

10 Feiertagsrecht 

10.1 Befreiung von verbotenen Tätigkeiten 

während des Hauptgottesdienstes 

(§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)   10,00 bis 50,00 EUR 

10.2 Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten 

Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 

10.2.1 pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 
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3.00 bis 24.00 Uhr verboten sind    25,00 bis 100,00 EUR 

10.2.2 pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen 

während des ganzen Tages verboten sind   50,00 bis 200,00 EUR 

 

11 Fundsachen 

Aufbewahrung einschließlich Aushändigung 

an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 

11.1 bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert    2 % des Werts, 

         mindest. jedoch 1,50 EUR 

11.2 bei Sachen über 500,00 EUR Wert    2 % von 500,00 EUR und 

         1 % des Mehrwertes 

 

12 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, 

Konzessionen, Bewilligungen und dergl. 

aller Art, soweit nichts anderes 

bestimmt ist       2,50 bis 500,00 EUR 

 

13 Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert 

des Gegenstands      1 bis 5 % , mindestens 

         jedoch je angefangene 

         halbe Stunde der 

         Inanspruchnahme 

         12,50 EUR 

 

14 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 

14.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung   2,50 bis 50,00 EUR 

14.2 Auskunft über Bodenrichtwerte    2,50 bis 25,00 EUR 

 

15 Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren  je Pers 5,00 bis 50,00 EUR 

 

16 Melderecht 

16.1 Auskünfte aus dem Melderegister 

16.1.1 einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz – MG) 5,00 EUR 

16.1.2 erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)   10,00 EUR 
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16.1.3 Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 MG) 1,50 EUR jeweils für jede  

         Person, auf die sich die  

Auskunft erstreckt 

16.1.4 Gruppenauskunft nach Nr. 16.1.3, die mit 

Hilfe der automatischen Datenverarbeitung 

gegeben wird.       15,00 bis 500,00 EUR 

16.2 Datenübermittlungen 

16.2.1 Datenübermittlungen an Behörden und sonstige 

öffentliche Stellen (§ 29 MG) und an    1,50 EUR jeweils für jede   

öffentlich-rechtliche Religionsgesell-    Person, auf die sich die   

schaften (§ 30 MG)      Datenübermittlung erstreckt 

16.2.2 Datenübermittlung noch Nr. 16.2.1, die  

mit Hilfe der automatischen Datenver- 

arbeitung vorgenommen wurde    10,00 bis 500,00 EUR 

16.2.3 Datenübermittlung an den Südwestrundfunk 

bzw. an die Gebühreneinzugszentrale   0,15 EUR jeweils für jede   

Person, auf die sich die   

Datenübermittlung  

erstreckt. 

16.3 Austellung einer Wählbarkeits- 

bescheinigung (§10 Abs. 4 KomWG)   20,00 EUR 

16.4 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde 

Zusätzliche Meldebestätigungen und 

sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde 

je Bescheinigung      5,00 EUR 

Werden mehrere gleichlautende 

Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, 

so ermäßigt sich die Gebühr für jede 

weitere Bescheinigung auf die Hälfte. 

16.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde  2,50 bis 500,00 EUR 

16.6 Gebührenfrei sind 

16.6.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige 

sowie die Meldebestätigung, 

16.6.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG), 
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16.6.3 die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und  

Löschung von Daten des Melderegisters 

(§§ 12, 13 MG). 

 

17 Rechtsbehelfe 

(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungs- 

verfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichts- 

beschwerde usw.) 

17.1 wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als 

unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen  

werden oder wem die Gebühr einem Gegner 

auferlegt werden kam, der die angefochtene 

Verfügung oder Entscheidung beantragt hat  5,00 bis 250,00 EUR 

17.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn 

kein Grund vorliegt, von einem Gebühren-   1/10 bis 1/2 der 

ansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der   Gebühr nach 17.1, 

Satzung)       mindestens 1,50 EUR 

 

18 Sammlungswesen 

Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz   10,00 bis 200,00 EUR 

 

19 Schreibgebühren 

19.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge 

aus Akten, Protokollen von öffentlichen 

Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern 

usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung her- 

gestellt wurden), die auf Antrag erteilt 

werden, je angefangene Seite DIN A 4 

(der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk  

wird mitgerechnet) 

19.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher 

Sprache abgefasst sind 5,00 EUR 

19.1.2 für Schriftstücke, die in fremder 

Sprache abgefasst sind     10,00 EUR 
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19.1.3 Für Schriftstücke in tabellarischer Form, 

Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 

Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird 

die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand 

berechnet, der zur Herstellung benötigt 

wird. Sie beträgt für jede angefangene 

Viertelstunde       6,50 EUR 

19.2 Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels 

Textautomat erstellte Mehrstücke 

werden erhoben 

19.2.1 bei einem Format bis zu DIN A4 

für die erste Seite      0,75 EUR 

für jede weitere Seite      0,50 EUR 

19.2.2 bei einem größeren Format 

für die erste Seite      1,25 EUR 

für jede weitere Seite      1,00 EUR 

19.3 Vervielfältigungen auf mechanischem Wege 

je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, 

je Seite       0,25 bis 2,50 EUR 

 

20 Straßenrechtliche Sondernutzung 

Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer 

Straße über den Gemeingebrauch hinaus   10,00 bis 250,00 EUR 

 

21 Zurücknahme eines Antrags     1/10 bis 1/2 der 

(§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)    vollen Gebühr, 

mindestens 1,50 EUR 
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Stadt Külsheim 
Main-Tauber-Kreis 

 

X) Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 

 

 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der 
Stadt Külsheim am 04.11.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Steuererhebung 

 

(1) Die Stadt Külsheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz 
Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg. 

 

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den 
stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Stadt Külsheim und den 
Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Stadt Külsheim. 

 

§ 2 Steuerhebesätze 

 

Die Hebesätze werden festgesetzt 

 

1. für die Grundsteuer 

 

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 535 v.H., 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 802 v.H., 

 

2.  für die Gewerbesteuer auf 390 v.H. 

 

der Steuermessbeträge. 

 

§ 3 Geltungsdauer 
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Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2025. 

 

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge 

 

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg werden fällig 

 

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt; 

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 
Euro nicht übersteigt. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO der aktuell gültigen 
Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder ein Dritter die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat. 

 

Ausgefertigt: 

Külsheim, den 05.11.2024 

Für den Gemeinderat 

 

 

Schreglmann, Bürgermeister 
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